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TAGESORDNUNG 

 

Sitzung 

Sitzung des Stadtplanungsausschusses 
- Sitzung wurde vom 06.06. verschoben! - 

Sitzungszeit 

Dienstag, 04.06.2019, 15:00 Uhr 

Sitzungsort 

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal 

TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 
1. Abriss, Sanierung und Neubau von Wohngebäuden 

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 08.10.2018 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
24.10.2018 
 
Sachverständige: 
Herr Peter-Stephan Englert, Geschäftsführer des St. Gundekar-
Werks, 
Herr Frank Thyroff, Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH 
Immobilienunternehmen 
Herr Dr. Wolfgang Pfeuffer, Vorstand der Joseph-Stiftung 
Bamberg 
Frau Christina Hupfer, Referentin der Geschäftsführung des ESW 
 
Fraas, Michael, Dr. 
 
 

Bericht 
Ref.VII/053/2019 

  
  
  

1.1 Sanierung von Hochhäusern 
 
 
 
 

Beschluss 
Ref.VII/023/2018 

  
  
  
1.2 Abriss von kostengünstigen Mietwohnungen 

 
 
 
 

Beschluss 
Ref.VII/028/2018 

  
  
  
2. Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem 

Landschaftsplan (FNP) 
29. Änderung: Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 
Einleitung des Änderungsverfahrens und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit 
 
Ulrich, Daniel 
 
 

Gutachten 
Stpl/089/2019 
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3. Bebauungsplan Nr. 4543 A "AEG-Nordareal"  
für ein Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, südöstlich der 
Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt, südwestlich der Pegnitz und 
westlich der Kleingartenanlage Fuchsloch 
- frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - 
 
Ulrich, Daniel 
 
 

Beschluss 
Stpl/092/2019 

  
  
  

4. Satzung Nr. 69 "Fritz-Weidner-Straße"  
zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen 
Hopfengartenweg, Eibacher Hauptstraße und Fritz-Weidner-Straße 
im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher 
Hauptstraße und der Mittagstraße 
Erlass der Satzung 
 
Ulrich, Daniel 
 
 

Beschluss 
Stpl/090/2019 

  
  
  

5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des 
Stadtplanungsausschusses vom 09.05.2019, öffentlicher Teil 
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Berichtsvorlage 
Ref.VII/053/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Bericht 
 

Betreff: 

Abriss, Sanierung und Neubau von Wohngebäuden 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 08.10.2018 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 24.10.2018 
 
Sachverständige: 
Herr Peter-Stephan Englert, Geschäftsführer des St. Gundekar-Werks, 
Herr Frank Thyroff, Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 
Herr Dr. Wolfgang Pfeuffer, Vorstand der Joseph-Stiftung Bamberg 
Frau Christina Hupfer, Referentin der Geschäftsführung des ESW 

Bericht: 
 
Im Oktober 2018 wurde in den Medien von dem geplanten Abriss und Neubau von 
Wohngebäuden der wbg Nürnberg Immmobilienunternehmen GmbH mit 36 Wohnungen am 
Dutzendteich sowie der Joseph-Stiftung mit 48 Wohnungen in der Friedensstraße berichtet. Die 
anstehenden Sanierungen von Hochhäusern des Evangelischen Siedlungswerks (ESW) in 
Langwasser Süd sowie des St. Gundekar-Werks wurden ebenfalls thematisiert.  
 
In der Sitzung informieren die Geschäftsführer des St. Gundekar-Werks, Herr Peter-Stephan 
Englert, der wbg Nürnberg GmbH Immobilientunternehmen, Herr Frank Thyroff, der Vorstand 
der Joseph-Stiftung Bamberg, Herr Dr. Wolfgang Pfeuffer sowie die Referentin der 
Geschäftsführung des ESW, Frau Christina Hupfer über aktuelle und in den nächsten Jahren 
anstehende Sanierungen ihres Wohnungsbestands, über unterstützende Begleitmaßnahmen 
während des Umbaus bzw. über die Notwendigkeit von Abriss und Neubau. 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

Ö  1Ö  1
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Das Thema Wohnen betrifft zwar grundsätzlich alle gesellschaftlichen 

Gruppierungen, mit dem vorliegenden Bericht werden jedoch keine 

spezifischen Prozesse angestoßen. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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- 2 - 

Abriss, Sanierung und Neubau von Wohngebäuden 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
 

Verschiedene Wohnungsunternehmen haben in den letzten Jahren bezüglich des Ab-
bruchs und Neubaus von Wohngebäuden in ihrem Bestand in Nürnberg angefragt. Ge-
meinsam ist den Anfragen die Konstellation, dass sehr stark sanierungsbedürftiger Wohn-
raum mit teilweise nicht mehr zeitgemäßen Wohnungsgrundrissen und ohne Möglichkeit 
zur Nachrüstung in Bezug auf eine barrierefreie Zugänglichkeit zugunsten einer Neube-
bauung mit einer höheren Ausnutzung des Grundstücks aufgegeben werden soll.  
 
Für die Wohnungsunternehmen, die meist kirchliche oder kommunale Träger haben oder 
genossenschaftlich organisiert sind, ist dieses Modell vor allem deshalb interessant, weil 
durch die höhere Ausnutzung des Grundstücks zumindest ein Teil der Investitionskosten 
wieder eingespielt wird, was bei einer kostspieligen Sanierung ohne Mehrwert in punkto 
Barrierefreiheit und Wohnflächenmehrung nicht der Fall ist.  
 
Sehr gutes Beispiel ist die Wohnanlage der wbg Sperber- und Schillingstraße, Galvani- 
und Pillenreuther Straße, wo die um 1920 errichteten Gebäude abgerissen wurden und 
durch einen Entwurf des Büros fabriK • B Architekten aus Berlin, dem ersten Preisträger 
des Wettbewerbs EUROPAN 12, ersetzt wurden. Grund für Abbruch und Neubau waren 
auch hier unter anderem die nicht mehr sanierungsfähige Bausubstanz der Gebäude, so-
wie nicht mehr zeitgemäße Wohnungszuschnitte. Der Neubau, der auch im BKB diskutiert 
und dem AfS vorgestellt wurde, verfügt über mehr als das Doppelte an Wohnfläche 
(10.850 m²) im Vergleich zu den Bestandsgebäuden (3.986 m²). Die drei Gebäudeteile 
sind in ihrer Höhenstaffelung auf die angrenzende Nachbarbebauung und das städtische 
Umfeld abgestimmt. Auf die Lärmbelastung durch die Verkehrsflächen, insbesondere der 
Pillenreuther Straße, wird mit einer Lochfassade mit zeitgemäßem Lärmschutz reagiert, 
zum Innenhof öffnen sich die Gebäude über großzügige Loggien und raumhohe Fens-
terelemente. 
 
Ähnliche Vorhaben, wenn auch in weit kleinerem Maßstab, planen die Joseph-Stiftung in 
der Friedenstr. 28-38 mit einem Neubau mit 74 Wohneinheiten, von denen mind. 50% als 
EOF-geförderte Wohnungen gebaut sollen und das ESW in der Leuschnerstraße. Auch 
die wbg plant weitere vergleichbare Vorhaben in ihrem Bestand.  
 
Aus Sicht der Stadt stellt sich die Situation so dar, dass zwar preisgünstiger, aber auch sa-
nierungsbedürftiger Wohnraum verloren geht, dafür aber eine höhere Anzahl an neuen 
Wohnungen hinzugewonnen werden kann, die den technischen Vorgaben im Hinblick auf 
Barrierefreiheit und den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des Wärmeschutzes ent-
sprechen. Nachdem es sich bislang nicht um ein echtes Massenphänomen handelt, er-
scheint dies, trotz der unbestreitbaren Nachteile die durch diese Vorgehensweise entste-
hen, immer noch vertretbar. Grundsätzlich wirbt das Planungs- und Baureferat für den Er-
halt, die Sanierung und die Weiterentwicklung vorhandener Bausubstanz, da dies durch 
die Nutzung vorhandenen Baurechts und durch ökologische Vorteile aufgrund des Erhalts 
der sogenannten „grauen Energie“ eine Reihe von weiteren Vorteilen hat.  

Ö  1Ö  1
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Im Hinblick darauf, dass bei einem Abriss in der Regel vergleichsweise preisgünstiger Woh-
nungsbestand dem Markt verloren geht, ist grundsätzlich zu überlegen, bei Ersatzbaumaß-
nahmen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten künftig einen Anteil an gefördertem 
Wohnraum zu erreichen. Der geförderte Wohnungsbau bietet über die Laufzeit der Förde-
rung von 25 oder 40 Jahren garantiert preisgünstige Mieten sowie die Möglichkeit, mittels 
der Belegungsbindungen vorgemerkte Haushalte mit Wohnraum zu versorgen.  
 
Der Stab Wohnen im Wirtschaftsreferat erteilt Auskünfte zu Fragen des Mietrechts für Mieter 
und Vermieter. Dies betrifft auch Hinweise zur zulässigen Miethöhe nach Modernisierung 
und zur Anwendung des Mietspiegels. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für Mieter bie-
tet die Abteilung Wohnungsvermittlung und Wohngeld des Sozialamtes. Wohnungssu-
chende, die die Einkommensgrenzen des Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes ein-
halten, können sich dort für eine geförderte, belegungs- und mietpreisgebundene Wohnung 
vormerken lassen. Darüber hinaus empfiehlt es sich vor allem für einkommensschwächere 
Haushalte, bei Mieterhöhungen einen eventuellen Wohngeldanspruch prüfen zu lassen. 
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Beschlussvorlage 
Ref.VII/023/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Sanierung von Hochhäusern 
 
Anlagen: 

Antrag_Sanierung von Hochhäusern_SPD 

 
 
 
  

Ö  1.1Ö  1.1
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spd@stadt.nuernberg.de
www.spd-stadtratsfraktion.nuemberg.de

U1, U11 Lorenzkirche 
Bus 36, 46, 47 Rathaus

Rathaus 
90403 Nürnberg

Tel 0911 /231-2906 
Fax 0911 /231-3895

SPD
STADTRATSFRAKTION
NÜRNBERG

SPD Stadtratsfraktion | Rathaus | 90403 Nürnberg

An den Oberbürgermeister 
der Stadt Nürnberg 
Dr. Ulrich Maly 
Rathaus 
90403 Nürnberg

na/ ^
OBERBÜRGERMEISTER

0 8. OKI. ,.........k,........

w 1
Zur

^ Zur Stellungnahme

Kfs. 4 Antwort vor Adssn-

jflU X
z.w.V.

clung vorlegen
5 Antwort zur Ur:lc. - 

schritt vorlegen

Nürnberg, 8. Oktober 2018 
Raschke

Sanierung von Hochhäusern

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in den Medien wurde in den letzten Tagen vermehrt über Sanierungen von 
Hochhäusern berichtet. Dabei handelt es sich um Wohnungen aus dem Bestand der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft wbg, dem Evangelischen Siedlungswerk (ESW) 
und dem St. Gundekar-Werk. Von Seiten einiger Mieter wurde die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit der anstehenden Sanierungen bzw. der erforderliche Abriss und Neubau 
bezweifelt.

Um mehr Klarheit und Transparenz für die betroffenen Mieter herzustellen, stellt die 
SPD-Stadtratsfraktion zur Behandlung im Stadtplanungsausschuss folgenden

Antrag:

1. Die Verwaltung berichtet grundsätzlich über das Sanierungskonzept der 
Bestandswohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wbg und die 
aktuell vorgesehenen Sanierungen.

2. Ein Vertreter der wbg zeigt dabei auf, welche unterstützenden Maßnahmen 
während der Sanierung der Gebäude von der wbg geleistet werden können.

3. Die Verwaltung bittet die betreffenden Wohnungsbaugesellschaften um 
Informationen zu den in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen bzw. 
über die Notwendigkeit einzelne Häuser abzureißen und neu zu bauen und 
berichtet darüber im Ausschuss.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anja Prölß-Kammerer 
Fraktionsvorsitzende Stadtratsfraktion

Nürnberg

SPD

Ö  1.1Ö  1.1
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Beschlussvorlage 
Ref.VII/028/2018 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Abriss von kostengünstigen Mietwohnungen 
 
Anlagen: 

Antrag_Abriss von kostengünstigen Mietwohnungen_Die Grünen 

 
 
 
  

Ö  1.2Ö  1.2
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Berichtsvorlage 
Ref.III/068/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Umweltausschuss 15.05.2019 öffentlich Bericht 
 

Betreff: 

Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht. Auswirkungen auf die 
Verwaltungspraxis 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 

Bericht: 
Die novellierte Seveso-Richtlinie - nun Seveso-III-Richtlinie - wurde am 04.07.2012 von der EU 
verabschiedet und ab Ende 2016 in einem umfangreichen nationalen Gesetzes- und 
Verordnungs-paket umgesetzt. Konsequenzen und Handlungsfelder durch die Umsetzung der 
Seveso-III-RL in deutsches Recht ergaben sich u.a., im Immissionsschutzrecht, im Baurecht 
und in der Störfall-Verordnung. Im Bericht werden die wesentliche rechtliche Änderungen und 
die Folgen für die Verwaltungspraxis dargestellt. 
 
 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

Ö  1.3Ö  1.3
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Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die Seveso-III-Richtlinie legt rein technische und verwaltungsrechtliche 

Vorgaben fest. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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1 
 

Auswirkungen der Seveso-III-Richtlinie 

Namensgeber der SEVESO-Richtlinie ist ein Chemieunfall, der sich am 10.07.1976 in der 

Nähe des italienischen Ortes Seveso ereignete. Bei diesem Unglück wurde eine unbekannte 

Menge des hochgiftigen Dioxins TCDD freigesetzt. Die sich ausbreitende Wolke vergiftete ein 

1 km × 6 km großes, dicht bevölkertes Gebiet, 700 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, 

1800 Hektar Land wurden verseucht, 78.000 Tiere wurden notgeschlachtet, hunderte 

Menschen erkrankten an Chlorakne und Hautverätzungen. Direkte Todesfälle werden dem 

Chemieunfall nicht zugeordnet, allerdings stellten Ärzte in den folgenden Jahren ein erhöhtes 

Auftreten bestimmter Krebsarten fest. 

Die Katastrophe von SEVESO zeichnet sich zudem durch die damalige desolate 

Informationspolitik aus. Obwohl das Unternehmen schon am ersten Tag nach dem Unfall 

wusste, dass Dioxin freigesetzt worden war, gab es dies erst acht Tage später offiziell bekannt. 

Auch die zuständigen Behörden reagierten spät und schlossen die Fabrik am 7. Tag nach dem 

Unglück und erst nach 16 Tagen wurde die Evakuierung der am schwersten betroffenen Zone 

angeordnet. Für die Umweltpolitik bedeutete die Katastrophe einen Wendepunkt. 

Als Konsequenz wurde 1980 auf deutscher Ebene der rechtliche Rahmen für einen effektiven 

Störfallschutz durch die Störfall-Verordnung und 1982 auf europäischer Ebene durch die 

sogenannte Seveso-Richtlinie geschaffen. Industriebetriebe, die mit bestimmten Mengen an 

Gefahrenstoffen umgehen, sind nun verpflichtet, Risiken zu analysieren und abzustellen.  

Die Fortschreibung der Seveso-Richtlinie mündete 2012 in der Seveso-III-Richtlinie vom 

04.07.2012 (RL 2012/18/EU) und letztendlich in einem umfangreichen nationalen Gesetzes-

und Verordnungspaket, dass ab Ende 2016 in Kraft getreten ist. Konsequenzen und 

Handlungsfelder durch die Umsetzung der Seveso-III-RL in deutsches Recht ergaben sich 

u.a., im Immissionsschutzrecht, im Baurecht und in der Störfall-Verordnung. 

Störfallbetriebe in Nürnberg  

In Nürnberg unterliegen 12 Betriebsstandorte der Störfall-Verordnung. Bei diesen 

sogenannten Störfallbetrieben handelt es sich um Chemikalienhändler, Umschlagsläger für 

Mineralölprodukte, Flüssiggas oder Industriegase, produzierende Industriebetriebe und 

Energieversorgungsunternehmen. 

Aufgrund der gewachsenen städtebaulichen Struktur und der Veränderungen in den 

vergangenen Jahrzehnten liegen die Standorte der Nürnberger Störfallbetriebe nicht nur in 

Industriegebieten, sondern zum großen Teil in der Nachbarschaft zu Wohngebieten und im 

Bereich städtebaulicher Entwicklungsflächen. 

Bereits die Seveso-II-Richtlinie von 1996 forderte die Einhaltung eines angemessenen 

Abstandes zwischen schutzwürdigen Nutzungen und Störfallbetrieben. Schutzbedürftige 

Nutzungen sind z. B. Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und wichtige Verkehrswege. 

Der angemessene Sicherheitsabstand ist der Abstand zwischen einem Störfallbetrieb und 

einem benachbarten Schutzobjekt. Die Größe dieses Abstands ist anhand störfallspezifischer 

Faktoren individuell für jeden Betriebsbereich zu berechnen, d.h. er ist abhängig von der 

Gefährlichkeit dieses Betriebs. Der angemessene Sicherheitsabstand soll die Nachbarschaft 

vor den unmittelbaren Auswirkungen schwerer Unfällen schützen 

Ö  1.3Ö  1.3
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Nachdem 1996 der sogenannte Trennungsgrundsatz im deutschen Recht nur für die 

Bauleitplanung umgesetzt wurde, war nun im Zuge der Umsetzung der Seveso-III-RL und 

aufgrund verschiedener Rechtsprechungen, das Abstandsgebot und die erforderliche 

Öffentlichkeitsbeteiligung in baurechtliche und immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

verfahren zu implementieren.  

Wesentliche rechtliche Änderungen durch die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie  

Störfallverordnung 
 
Die Störfall-Verordnung gilt für Betriebe, in denen bestimmte Mengen an gefährlichen Stoffen 

vorhanden sind. Störfallbetriebe haben besondere Pflichten z.B. zum Stand der 

Sicherheitstechnik, Erstellen eines Sicherheitsberichtes und einer Alarmierungs- und 

Gefahrenabwehrplanung. Damit sollen Unfälle nach Möglichkeit verhindert bzw. die Folgen 

von dennoch eintretenden Unfällen begrenzt werden. 

Eine wesentliche Neuerung in der Störfall-Verordnung ist die Ausweitung der Informations-

pflicht. Alle Störfallbetriebe haben nun die wichtigsten Angaben zu den ausgehenden 

Gefahren, zu den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen sowie zur Warnung der Bevölkerung 

bei einem Störfall und zum korrekten Verhalten der Öffentlichkeit und benachbarten 

Betriebsstätten ständig zugänglich zu machen. Dies wird in Nürnberg durch die Verteilung 

einer Informationsbroschüre in der Nachbarschaft sowie die Veröffentlichung der Broschüre 

auf der Firmenwebseite der Störfallbetriebe realisiert. 

Immissionsschutzrechtliche Verfahren - Vorhaben in Störfallbetrieben  

Zur Berücksichtigung eines angemessenen Sicherheitsabstands um Störfallbetriebe wurden 

im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) neue Genehmigungsverfahren eingeführt. 

Diese kommen bei störfallrelevanten Vorhaben in Störfallbetrieben zur Anwendung 

unabhängig davon, ob die Anlage nach dem BImSchG genehmigungsbedürftig ist oder nicht.  

In den Verfahren ist zu prüfen, ob durch das geplante Vorhaben der angemessene 

Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten tangiert wird oder eine erhebliche 

Gefahrenerhöhung ausgelöst wird. Anschließend ist ggf. in einem öffentlichen Verfahren 

abzuwägen, ob das Vorhaben genehmigt werden kann. 

Neu eingeführt wurden die Begriffe „benachbartes Schutzobjekt“ und „angemessener 

Sicherheitsabstand“ sowie eine Ermächtigungsgrundlage für eine technische Anleitung 

Abstand (TA Abstand) mit bundeseinheitlichen Vorgaben zur Festlegung des angemessenen 

Sicherheitsabstandes. Die TA Abstand wird derzeit in einem Bund/Länder-Arbeitskreis 

erarbeitet.  

Baurechtliche Genehmigungsverfahren – Vorhaben in der Nachbarschaft zu Störfallbetrieben 

Um dem Abstandsgebot der SEVESO-III-RL gerecht zu werden, wurden in der Bayerischen 

Bauordnung verfahrensrechtliche Schwellenwerte eingeführt. So sind Vorhaben im 

angemessenen Sicherheitsabstand von Störfallbetrieben vom Genehmigungsfreistellungs-

verfahren ausgenommen und es sind Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 

Im Rahmen der Rücksichtnahme gebot ist zu prüfen, ob die Planung auch bei Unterschreitung 

des angemessenen Abstands zulässig sein kann. In der Abwägung über die Zulässigkeit sind 

die vorhabenbezogenen Faktoren z.B. Nutzungsintensität, Zugänglichkeit für Rettungshelfer 

und auch sozioökonomische Faktoren wesentlich.  
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Bauleitplanung in der Nachbarschaft zu Störfallbetrieben 

Auch die Novellierung des Baugesetzbuches sieht Neuerungen für die Bauleitplanung vor. Zur 

Entschärfung potentieller Nutzungskonflikte sind nun erweiterte Möglichkeiten, wie z.B. 

Nutzungseinschränkungen und technische Maßnahmen einzuplanen, die der Vermeidung 

oder Minderung der Auswirkungen von Störfällen dienen sollen.  

Folgen aus der Umsetzung der SEVESO-III-Richtlinie für die Verwaltungspraxis  

Für alle Störfallbetriebe in Nürnberg wurden Abstandsberechnungen entweder vom 

bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) oder von privaten dafür zugelassenen 

Sachverständigen durchgeführt. Dieser Abstand wird modellhaft, basierend auf mögliche 

Störfallszenarien im jeweiligen Störfallbetrieb, berechnet. Schwierigkeiten bei der Ermittlung 

des angemessenen Sicherheitsabstands ergeben sich durch bisher nicht ausreichend 

normierte Vorgaben für die Berechnung, was zu nicht kongruenten Aussagen von Gutachten 

führen kann. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, versucht das Umweltamt in 

Abstimmung mit dem LfU und den verschiedenen Gutachtern, eine annähernde 

Vergleichbarkeit der Abstandberechnungen zu erreichen. Zudem ist es Aufgabe der 

Immissionsschutzbehörde im Umweltamt zu prüfen, ob in den Gutachten der genehmigte 

Anlagenbestand des Störfallbetriebs bewertet wurde. 

Die in den Gutachten ausgesprochenen Abstandempfehlungen wurden im städtischen 

Geodaten-System als angemessener Sicherheitsabstand um die betroffenen Störfallbetriebe 

hinterlegt und können von den Fachbehörden wie Stpl, BoB und FW dort eingesehen werden.  

Die Sicherheitsabstände reichen derzeit von 30 m bis 310 m. Das Umweltamt aktualisiert bei 

störfallrelevanten Änderungen und neuen Berechnungen entsprechen die 

Sicherheitsabstände im Geodaten-System. Natürlich werden auch Hinzukommende oder der 

Wegfall eines Störfallbetriebs im Geodaten-System berücksichtigt. 

Im Rahmen der Fachstellenbeteiligung bei Baugenehmigungsverfahren werden Umweltamt 

und Feuerwehr beteiligt. Dabei wird Stellung zu dem im Betriebsbereich vorhanden 

Gefahrenpotential, zum ermittelten angemessenen Abstand sowie zu den Anforderungen bei 

der Alarmierung- und Gefahrenabwehrplanung genommen.  

Es liegt in der Natur der Sache, dass zwischen Immissionsschutz und Baurecht diesbezüglich 

ein Spannungsfeld besteht: Bestandsschutz und Erweiterungsmöglichkeiten eines 

Störfallbetriebes versus städtebaulich wünschenswerter Nachverdichtung in der 

Nachbarschaft von Störfallbetrieben.  

Beispiel 1  

Vor einigen Jahren konnte eine geplante Erweiterung eines seit Jahrzehnten am Standort 

ansässigen Störfallbetriebs immissionsschutzrechtlich nicht genehmigt werden, da sie den 

stadtplanerischen Absichten entgegenstand. Auch die von der Stadt Nürnberg angestrebte 

Verlagerung des Störfallbetriebs und die damit verbundene Suche nach einem Ersatzstandort 

scheiterten. Um die Existenz der Firma am Standort zu gewährleisten und gleichzeitig die 

Entwicklung des Gebietes zu ermöglichen, mussten kreative Lösungen gesucht werden. 

Für ein Grundstück, das teilweise im Bereich des angemessenen Sicherheitsabstands des zur 

Rede stehenden Störfallbetriebs liegt, interessierte sich ein Investor, der für dieses Anwesen 

Wohnen und gewerbliche Nutzungen plante. Um den Vorgaben aus Immissionsschutzrecht 
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und Baurecht gerecht zu werden, waren in der Bauleitplanung für Teilbereiche dieses Areals, 

Nutzungseinschränkungen, zusätzlichen bauliche, technische sowie organisatorischen 

Maßnahmen vorzugeben. Der Grundstücksentwickler sah in diesen Auflagen erhebliche 

nachteilige Auswirkung für die Vermarktung und schloss mit dem Inhaber des Störfallbetriebs 

privatrechtliche Vereinbarungen ab. Nun plant der Betreiber des Störfallbetriebs eine 

Umstrukturierung seiner Firma, die mit Anlagenstillegung und Anlagenverlagerung in eine 

andere Stadt einhergeht. Damit wird eine Reduzierung des angemessenen 

Sicherheitsabstandes für den Störfallbetrieb erreicht und die Entwicklung des besagten 

Grundstücks ermöglicht.  

Beispiel 2 

Ein weiterer Störfallbetrieb erfuhr bei einer geplanten Erweiterung die zunehmende 

Komplexität des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens, da ein wichtiger 

Verkehrsweg innerhalb des neu ermittelten Sicherheitsabstandes liegt. Folglich war für die 

geplante störfallrechtlich relevante Änderung im neuen immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und damit einhergehender längerer 

Verfahrensdauer durchzuführen. Das Vorhaben wurde im Amtsblatt öffentlich bekannt 

gemacht und der Antrag einen Monat zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Gegen das 

Vorhaben wurden keine Einwendungen erhoben. Nach Prüfung durch die zuständigen 

Behörden und Fachstellen, wurde festgestellt, dass sich durch die Anlagenänderung keine 

Veränderung des Gefahrenpotentials im Betriebsbereich ergibt und die relevante Gefährdung 

durch die getroffenen Alarmierungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen ausgeschlossen 

werden konnten.  

Ausblick 

Zukünftige Rechtsprechungen und die zu erwartende TA-Abstand mit konkretisierenden 

Definitionen für Schutzobjekte und vereinheitlichenden Maßgaben für die Abstandsermittlung 

können dazu führen, dass neue Vorhaben anders als bisher bewertet werden.  

Änderungen an der Anzahl der Betriebe können sich ergeben, wenn Regelungen für die 

Einstufung von gefährlichen Abfällen ins Störfallrecht umgesetzt bzw. gefährliche Stoffe neu 

eingestuft werden. 

Die Umsetzung des Abstandgebots darf nicht einseitig zu Lasten der Störfallbetriebe führen. 

Zielführend wäre die Nachverdichtung in Gemengelagen mit Augenmaß und in 

städtebaulichen Planungen die Sicherung geeigneter Flächen in Industriegebieten für 

Störfallbetriebe. Grund dafür ist auch, dass die entsprechenden Umgangsstoffe u.a. wichtige 

Grundstoffe für die industrielle Produktion (z.B. in der Metallindustrie) sind. 
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Berichtsvorlage 
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Beratung Datum Behandlung Ziel 

Personal- und Organisationsausschuss 21.05.2019 öffentlich Bericht 
 

Betreff: 

Beschleunigung und Entbürokratisierung von Bauverfahren - Antrag der CSU 
Stadtratsfraktion  vom 19.03.2018 

Bericht: 
 
siehe Beilage 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

Ö  1.4Ö  1.4
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2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja       

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   Ref. III 

   Ref. VI 
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 Personal- und 
 Organisationsausschusses  
 vom 21.05.2019 
110-10.41.50-8/5/2 
 
 
Beschleunigung und Entbürokratisierung von Bauverfahren 
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 19.03.2018 
  
 

 I. Bericht 
  
 

  Die CSU-Stadtratsfraktion hat zum Thema Beschleunigung und Entbürokratisierung 
von Bauverfahren einen Antrag zur Behandlung im AfS und POA vorgelegt: 
 
 Die Verwaltung berichtet umfassend über die aus ihrer Sicht möglichen 
 Verbesserungen in der Aufbauorganisation (Bündelung und Hierarchisierung von 
 Zuständigkeiten) und der Ablauforganisation (Verfahrensablauf) 
 
 - erstens - bei der Baurechtschaffung durch Bebauungs- und V+E-Pläne 
 und - zweitens - im Genehmigungsverfahren für Einzelbauvorhaben, entsprechend 
 den Voraussetzungen nach § 32, 33 und 34 BauGB. 

 
Die im Antrag formulierten Fragen werden unter Einbeziehung der Stellungnahmen des 
Stadtplanungsamtes und der Bauordnungsbehörde wie folgt beantwortet: 

 
1. „Werden informelle Masterpläne - die grundsätzlich die mögliche Dichte, Bau-

strukturen, Gestaltungsmöglichkeiten, Voraussetzungen und Möglichkeiten der 
ÖPNV-Erschließung qualifiziert voruntersuchen - für eine strategische Baulandpo-
litik als zielführend angesehen um B-Plan-Verfahren zu beschleunigen und eine 
Hierarchisierung für die Einleitung von Verfahren zu ermöglichen? Welche perso-
nelle Ausstattung brauchte eine solcher Stab Strategische Bauleitplanung?“ 

 
Bislang hat die Strukturplanung die Verbindungsfunktion zwischen Flächennutzungsplan und 
Bebauungsplan eingenommen. Dabei werden meist verschiedene Planungsvarianten entwi-
ckelt und das Gebiet auf die mögliche Bebauungsdichte, Baustrukturen, Gestaltungsmöglich-
keiten und Möglichkeiten der ÖPNV- und MIV-Erschließung hin untersucht. Sie dient zudem 
zur Vorbereitung und Beschleunigung der Bauleitplanung (Grundlagenermittlung, verwal-
tungsinterne (Vor-) Abstimmung). 
 
In Einzelfällen können Rahmenpläne oder informelle Masterpläne auch Bebauungspläne als 
Grundlage für die Baugenehmigungen ersetzen. Dies ist möglich und bereits gängige Praxis. 
Dieser Weg ist jedoch nur möglich, wenn die bau- und planungsrechtlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Die Prüfung und Entscheidung z.B. der Erschließungsfragen, der Umweltbelange 
und des Lärmschutzes wird dann allerdings auf die Ebene der Baugenehmigung verlagert. 
 
Strukturplanungen Dritter – auch Masterpläne - sind regelmäßig Basis für die Entwicklung 
dafür geeigneter Flächen. Auch bei Angebotsbebauungsplänen wird das Mittel genutzt.  
Die Durchführung von Workshops beispielsweise für Wetzendorf Süd sowie die Erstellung 
klassischer Strukturplanungen mussten zuletzt aus Kapazitätsgründen häufig zurückgestellt 
werden. Verzögerungen in der Besetzung offener Stellen im Sachgebiet führten zu einer Ver-
zögerung der Erstellung bereits angefragter Strukturplanungen für mehrere Bereiche. 
 

Ö  1.4Ö  1.4
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Ob die Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Rahmenplänen und/oder Strukturpla-
nungen künftig in einem Stab „Strategische Bauleitplanung“ bei Stpl oder nach der Neuorga-
nisation integriert in den Abteilungen des Stpl erfolgt, wird derzeit im Rahmen einer Organi-
sationsuntersuchung (s. a. Ziffer 6 des Antrags) geprüft. Vorgeschaltete Strukturplanungen 
und strategische Bauleitplanung sind wichtige und wertvolle Möglichkeiten, die Bebauungs-
planverfahren zu beschleunigen. Sinnvoll wäre die Erstellung städtebaulicher Leitlinien 
(Grundsätze zu Dichte, Gestaltung, Grünausstattung etc.), die gebündelt in die strategische 
Bauleitplanung einfließen und die helfen, den Gesamtprozess zu beschleunigen. 
 
 

 
2. „Wären durch Bündelungseffekte, durch gleichzeitige Bearbeitung und Betreuung 

der in B-Pläne zu integrierenden Grünordnungspläne durch Stpl anstelle UwA, 
schnellere und effizientere Verfahrensabläufe in der Bauleitplanung zu erwarten? 
Ist es sinnvoll, die mit der Grünplanung befassten Mitarbeiter in Stpl umzusetzen? 
Könnte das kurzfristig realisiert werden?" 

 
Die meisten Aufgaben des Stpl beinhalten Schnittstellen mit dem Umweltamt (UwA). Dies 
betrifft die Strukturplanung, die Vorbereitung und Umsetzung der Stadterneuerungs- und 
Stadtentwicklungsverfahren, die Weiterentwicklung der INSEK-Gebiete, Wettbewerbe, STEM 
und Baugenehmigungsverfahren. Viele Themen werden darüber hinaus gemeinsam bearbei-
tet, wie z.B. das Artenschutzkonzept. Die meisten Schnittstellen zwischen den beiden 
Dienststellen bestehen aber bei der Bauleitplanung. 
 
Derzeit werden bei Stpl insgesamt ca. 40 FNP-Änderungsverfahren durchgeführt, davon 15 
in Priorität 1 und 7 in Priorität 2. Fast 100 Bebauungsplanverfahren sind eingeleitet, 35 wer-
den in Priorität 1 bearbeitet und 11 Verfahren sind in Priorität 2 eingestellt. Für nahezu alle 
diese Verfahren ist ein Landschafts- oder Grünordnungsplan erforderlich. Das Pensum ist 
bei Stpl aufgrund der vorhandenen Personalressourcen bereits kaum zu leisten. Bei UwA be-
stehen ebenfalls personelle Engpässe in den betroffenen Bereichen. Bis dato konnten jähr-
lich maximal 20 Verfahren abgearbeitet werden. Zum Haushalt 2019 wurden bei UwA in den 
Bereichen Umweltplanung, Grünordnungsplanung, Landschaftspflegeverband und Untere 
Naturschutzbehörde insgesamt noch einmal über 6 VK zusätzliche Stellenplankapazität ge-
schaffen, die nach Besetzung und Einarbeitung bereits im Laufe des Jahres 2019 zu einer 
Verbesserung der angespannten Situation führen sollten. 
 
Bei der Betrachtung der Prozesse wird deutlich, dass gerade Schnittstellen zwischen den 
Dienststellen zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf beitragen können. Deshalb wird bei 
der Organisationsuntersuchung des Stpl und im Rahmen der laufenden externen Steue-
rungsunterstützung im Stab Projektentwicklung auch besonderes Augenmerk auf die Be-
trachtung und Optimierung der Schnittstellen gelegt. Bereits heute zeigt sich, dass sehr kom-
plexe Verfahren (s. z.B. BPlan Nr. 4645, Poststraße) mit umfangreichen umwelt- und natur-
schutzbezogenen Restriktionen (Artenschutz, Altlasten, Lärmschutz, Wald- und Biotopflä-
chen etc.) bei konsequenter und intensiver Prozesssteuerung und –priorisierung in rund 18 
Monaten bewältigt werden können. Diese Steuerung benötigt eigene Ressourcen, auch bei 
den privaten Vorhabensträgern. 
 
Ob die Bündelung der Planung, wie sie in anderen Städten (z.B. München) durchaus üblich 
ist, zur Lösung der Probleme beitragen könnte, müsste ggf. im Rahmen der derzeit stattfin-
denden Organisationsuntersuchung Stpl erarbeitet werden, bedürfte aber einer Erweiterung 
des bestehenden Untersuchungsumfanges. Dabei wäre aber zu bedenken, dass zahlreiche 
Umwelt- und Naturschutzbelange auf Grund eigener gesetzlicher Regelungen (Arten-, Bo-
den-, Natur-, Immissions-, Lärm- und Gewässer-, Störfallschutz sowie UVP) vielfältig bei der 
Erstellung rechtssicherer B-Pläne zu berücksichtigen sind und die Grünplanung umfangrei-
che fachliche Bezüge dazu hat. 
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3. „Sieht die Verwaltung Potenziale, Einzelbaugenehmigungen bei der BoB dadurch 

zu beschleunigen, dass Städtebau und Grünordnung durch einen einzigen Ab-
stimmungsprozess mit Stpl abgearbeitet werden? Welche Zeitgewinne würden da-
raus resultieren? Könnte das kurzfristig realisiert werden?“ 

 
Im AfS am 12.10.2017 wurde bereits ausführlich über Ablauf, Organisation und Defizite in 
der Bearbeitung von Bauanträgen berichtet. Dabei wird nicht der Verfahrensablauf an sich 
problematisch gesehen, sondern vielmehr die geringe Personalausstattung in allen am Bau-
genehmigungsverfahren beteiligten Dienststellen. Daran wird wohl auch ein zusammenge-
fasster Abstimmungsprozess von Stpl und UwA nichts ändern. In den gut funktionierenden 
Teil-Prozess sollte keine weitere Entscheidungs- und Abstimmungsebene eingebaut werden. 
Die am Baugenehmigungsverfahren beteiligten Dienststellen benötigen vielmehr eine den 
wachsenden Aufgaben entsprechende personelle Ausstattung.  
 
Auf diese Anforderungen wurde bereits in der Vergangenheit durch Stellenschaffungen in er-
heblichem Umfang reagiert. So erhielten z.B. seit 2015 der Geschäftsbereich Ref. III zusätzli-
ches unmittelbar bzw. mittelbar im Zusammenhang mit der Bauflächenentwicklung bzw. dem 
Baugenehmigungsverfahren stehendes Personal im Umfang von 2,0 VK, UwA im Umfang 
von etwa 15,0 VK, Stpl im Umfang von 12,5 VK und die BoB im Umfang von 4,0 VK, davon 
zuletzt insgesamt 19,5 VK zum Haushalt 2019, die daher erst im Laufe des Jahres 2019 be-
setzt werden können und zu einer weiteren, spürbaren Entlastung führen dürften. Ein weite-
rer Schwerpunkt der Organisationsuntersuchung bei Stpl liegt zudem in der Personalbemes-
sung der Dienststelle. 

 
4. „Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, die Strukturen innerhalb von Stpl 

und BoB effizienter, schneller und produktiver zu gestalten und Stpl und BoB zu 
optimieren? Welche Möglichkeiten zur Verbesserung der internen Kommunikation 
und zur Stärkung der Selbstorganisation und der Eigenverantwortung sind denk-
bar?“ 

 
Die Prozesse der Begutachtung im Baugenehmigungsverfahren sind bereits weitgehend 
standardisiert. (Digitale Bauakte, Amtskonferenz, DLZ- Bau). Durch die digitale Akte ist auch 
die Einzelverantwortung auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen ihrer Zuständig-
keit weitgehend übertragen. Die Zeitverzögerungen in den Abläufen werden häufig durch 
nicht standardisierte Beratungstermine erzeugt. (Beratung als freiwillige und gewohnte Leis-
tungen der Verwaltung). 
 
Die Beratungsintensität entsteht vor allem aus folgenden Gründen: 
 
a. Schwierige Baugrundstücke wie z.B. Baulücken und bahnnahe Grundstücke, die durch 

Hochkonjunktur und erleichterte gesetzliche Vorgaben im Lärmschutz an Verkehrswegen 
jetzt bebaut werden können, erfordern ausgiebige Beratung. 

b. Aufgrund gestiegener Bodenpreise wird möglichst viel Bauvolumen angestrebt, daher 
werden bei einem Vorhaben häufig mehrere Beratungsgespräche in allen Hierarchieebe-
nen geführt. 

c. Die Grundsätze des Planungsrechts sind dabei nicht immer die Leitlinien der Investoren. 
Befreiungen für zusätzliche Geschosse, Überschreitungen der Baugrenzen sind die Regel 
und erfordern detailliert und rechtssicher abgewogene Ermessensentscheidungen in je-
dem Einzelfall. 

d. Durch die verstärkte Anwendung des § 34 BauGB zugunsten der schnellen Bebaubarkeit 
steigen die Anforderungen an das Baugenehmigungsverfahren, z.B. durch eine Vielzahl 
von Gutachten, die auch bei Bauleitplanverfahren erforderlich wären. 
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e. nicht immer wird bauherrenseitig ausreichend Wert auf qualifizierte Planung bereits in frü-
hen Projektphasen gelegt, auch im eigentlichen Verfahren sind häufig erhebliche Pla-
nungsdefizite zu beklagen. 

 
Durch die vielfachen Beratungsgespräche zu Bauanträgen sowie die teilweise umfangreiche 
Vor- und Nachbereitung sowohl durch den Investor als auch durch die Verwaltung entstehen 
Zeitverzögerungen und ein erheblicher Mehraufwand. 
Trotz weitestgehend standardisierter Prozesse zeigt sich, dass die aktuelle Personalkapazi-
tät insbesondere aufgrund der schwierigeren Baugrundstücke und des hohen Drucks auf den 
Bodenmarkt nicht ausreichen, um die Zeitvorgaben auch nur annähernd einzuhalten. Auch 
wenn Personal bewilligt ist (Thema Kindergärtenprogramm und Flüchtlingsunterbringung) 
dauert die Einarbeitung neuer Fachkräfte ca. 3 Jahre und bindet in der Einarbeitungsphase 
wiederum Kapazitäten der Kolleginnen und Kollegen. 
 
5. „Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung Service und Kundenzufriedenheit all-

gemein zu verbessern?“ 
 

Bedingt durch intensive Beratungsleistungen und die knappe Personalausstattung, kann es 
derzeit zu erheblichen Verzögerungen in der Bearbeitung von Bauanträgen kommen. Dies ist 
sehr bedauerlich, denn es bedeutet, dass die Stadt Nürnberg ihr Ziel der Kundenzufrieden-
heit hier nicht vollständig erreichen kann.  
Nicht zuletzt könnten aber auch ablauforganisatorische Ursachen eine Rolle für die längeren  
Bearbeitungszeiten spielen. Es wird daher weiterhin laufend nach organisatorischen Verbes-
serungsmöglichkeiten gesucht, die auch als ein Schwerpunktthema der seit Dezember 2018 
laufenden Organisationsuntersuchung beim Stadtplanungsamt formuliert wurden. 
 
6. „Macht aus Sicht der Verwaltung die Beauftragung eines externen Beraters zur Er-

fassung und Auswertung des Ist-Standes von Prozessabläufen und zur beraten-
den Begleitung der Neuorganisation Sinn?“ 
 

Die Einbeziehung von externen Beratern ist aus Sicht der Verwaltung durchaus sinnvoll. Aus 
diesem Grund sind zwischenzeitlich bereits zwei Beauftragungen erfolgt: 
 
Technische Koordination mit externer Steuerungsunterstützung 
 
Zur Beschleunigung der Verfahren zur Baulandentwicklung / Angebotsbebauungsplanung 
wurde im Baureferat die Technische Koordination gegründet. Aufgabe der Technischen Ko-
ordination ist es, durch eine effektivere Koordinierung der beteiligten Dienststellen und ihrer 
Aufgaben bei der Baurechtsschaffung (von der Einleitung der Bebauungsplanung bis zur 
Fertigstellung der Erschließung) eine Beschleunigung herbeizuführen. 
 
Nach ca. zwei Jahren lässt sich feststellen, dass die gewünschte Beschleunigung bei den 
laufenden Baulandentwicklungen (stadteigenen/ kein Investor) trotz Workflow und Koordina-
tion noch nicht ausreichend ist. Dies liegt u. a. daran, dass die Baulandentwicklung als Quer-
schnittsaufgabe eine Vielzahl von Schnittstellen umfasst und eine große Anzahl von paralle-
len Verfahren und Arbeitsschritten erfordert. Eine weitere Verfahrensoptimierung und -be-
schleunigung kann daher nur durch eine stringentere Projektstruktur und -führung erreicht 
werden. Dies soll durch eine externe Steuerungsunterstützung erreicht werden. Seit Februar 
2018 untersucht das beauftragte Büro die Abläufe und wird gemeinsam mit allen betroffenen 
Dienststellen Ablaufoptimierungen ausarbeiten. Ziel ist es, damit eine eindeutige referats-
übergreifende Projektverantwortlichkeit und Steuerungskompetenz für den gesamten Verfah-
rensablauf der Baulandentwicklung zu etablieren - die den gesamten Prozess von der Bau-
leitplanung bis hin zur Baureife mit begleitet. Schwerpunkte dieser Projektsteuerung sind un-
ter anderem Projektorganisationstruktur und -steuerung, Finanzcontrolling (Ein- u. Auszah-
lungsplanung), Information- u. Terminmanagement sowie Evaluierung. 
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Organisationsuntersuchung Stpl 
 
Im Dezember 2018 startete zudem die Organisationsuntersuchung bei Stpl mit den Zielen 
„Optimierung der Schnittstellen“, „Erfassung und Optimierung der wesentlichen Kernpro-
zesse“, „Aufgabenwahrnehmung“, „Personalressourcen – Erstellung eines Werkzeugs für die 
Personalbemessung“, „Personalentwicklung“ und „Begleitung der Umsetzung der Untersu-
chungsergebnisse“. Nach bereits erfolgter Auftragsklärung und Konkretisierung des strategi-
schen Referenzrahmens arbeiten derzeit Mitarbeiter/innen der Beratungsfirma, von DIP und 
Stpl am Leistungsbereich „Aufgabenwahrnehmung bei Stpl“. Hierbei werden über Hospita-
tion und zielgerichtete Mitarbeiter/innen-Gespräche die Aufgaben bei Stpl erhoben, das Auf-
gabenportfolio einer gutachterlichen Analyse und Bewertung unterzogen und die Ergebnisse 
in Workshopformaten gemeinsam ausgewertet bzw. validiert. 
 
Insgesamt soll die Untersuchung im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen werden und zu 
einer optimierten Struktur der Dienststelle Stpl beitragen. In wie weit sich aus der Untersu-
chung des Amtes über die Schnittstellenbetrachtung Ansatzpunkte für weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten des Gesamtprozesses oder bei anderen Dienststellen ergeben, ist der-
zeit noch nicht absehbar. 
 
 
 
 
 

 
 II. Ref. I/II / POA 
 
 

 
 
 
 

Nürnberg, 20.03.2019 

Amt für Organisation und Informationsverarbeitung 

 

gez. Knabel  
(Unterschrift liegt elektronisch vor) 

  (51 21) 
 

 

 
 
 
 

  Abdruck an: 
 
  a) Herrn Ref. III 
  b) Herrn Ref. VI 
  c) GPR 
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Beschlussvorlage 
Stpl/089/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Gutachten 

Stadtrat 26.06.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
29. Änderung: Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 
Einleitung des Änderungsverfahrens und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
FNP 29. Änderung Plan FNP29 - U - 01 vom 30.04.2019 
Plan FNP29 - B - 00 vom 30.04.2019 
Begründung (Vorentwurf) vom 30.04.2019 
Umweltbericht (1. Fassung) vom 29.04.2019 

Sachverhalt (kurz): 
Das Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, Kleingartenanlage "Fuchsloch", Pegnitztal und 
Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt soll als Stadtteilquartier entwickelt werden. 
 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die städtebauliche Neuordnung 
wird das Bebauungsplanverfahren Nr. 4543 A "AEG-Nordareal" eingeleitet.  
 
Der wirksame FNP stellt in diesem Bereich gewerbliche Baufläche und Wohnbaufläche dar. Die 
im Bebauungsplan geplanten Festsetzungen können nicht aus dem FNP entwickelt werden. Mit 
der Aufstellung des Bebauungsplans ist daher gleichzeitig der FNP zu ändern (Darstellung als 
gemischte Baufläche). Die Änderung erfolgt im Parallelverfahren. Die entstandenen 
Planungskosten sollen anteilig von den Investoren übernommen werden 
 
Hierzu werden die erforderlichen Gutachten bzw. Beschlüsse begehrt. 
 
 
 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

Ö  2Ö  2
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 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 

 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Die unterschiedliche Betroffenheit wird im weiteren Verfahren ermittelt. 
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4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   UwA 
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Gutachtenvorschlag: 
Der Stadtplanungsausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen, dass: 
 
1. für den durch den räumlichen Umgriff im Plan des Stadtplanungsamtes (FNP29 - U - 01  
    vom 30.04.2019) bestimmten Bereich nördlich der Muggenhofer Straße das Verfahren zur  
    Änderung des 
    Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan eingeleitet wird. 
 
2. auf der Grundlage der Pläne FNP29 - U - 01 und FNP29 - B - 00 jeweils vom 30.04.2019,  
    der Begründung vom 30.04.2019 und des Umweltberichtes vom 29.04.2019 die frühzeitige  
    Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird. 
 
    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung soll in folgender Form erfolgen: 
    - Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung: 4 Wochen 
    - förmliche Bekanntmachung im Amtsblatt mit Hinweis auf die Ziele sowie Hinweis auf Ort 
und     
      Zeit der Einsichtnahme in die o.g. Unterlagen und auf Äußerungs- und 
Erörterungsmöglichkeit 
    - außerdem Information der Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine (ABGV) 
 
Die o.g. Beschlüsse sind gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Entsprechend dem Gutachten des Stadtplanungsausschusses vom 04.06.2019 beschließt der 
Stadtrat 
1. für den räumlichen Umgriff im Plan des Stadtplanungsamtes (FNP29 - U - 01 vom 
30.04.2019) 
    bestimmten Bereich nördlich der Muggenhofer Straße das Verfahren zur Änderung des 
    Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan einzuleiten 
2. auf der Grundlage der Pläne FNP29 - U - 01 und FNP29 - B - 00 jeweils vom 30.4.2019, der  
    Begründung vom 30.04.2019 und des Umweltberichts vom 29.04.2019 die frühzeitige 
    Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung soll in folgender Form erfolgen: 
- Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung: 4 Wochen 
- förmliche Bekannmachung im Amtsblatt mit Hinweis auf die Ziele, sowie Hinweis auf Ort und 
Zeit der 
  Einsichtnahme in die o.g. Unterlagen und auf Äußerungs- und Erörterungsmöglichkeit 
- außerdem Information der Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereiene (AGBV) 
 
Die o.g. Beschlüsse sind gemäß § 2 Abs. 1 Bau GB ortsüblich bekannt zu machen.    
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Beilage 
Betreff: 
 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
29. Änderung: Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 
Einleitung des Änderungsverfahrens und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
 

Entscheidungsvorlage 
 
Ausgangssituation 
Nach Einstellung der Elektrogeräteproduktion 2007 werden die ehemaligen Produktionsge-
bäude nördlich der Muggenhofer Straße untergenutzt. Künstler und Handwerker haben die be-
stehenden Gebäude temporär gemietet. Die Freiflächen werden als PKW-Stellplätze und Lager-
fläche genutzt oder liegen brach. Im Zentrum des Planungsgebiets befindet sich eine Wohn-
siedlung. 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Bereich gewerbliche Baufläche und Wohnbau-
fläche dar.  
Das Plangebiet befindet sich derzeit größtenteils im bauplanungsrechtlichen Innenbereich im 
Sinne des §34 BauGB.  
Die Wohnbauflächen sind im Besitz verschiedener privater Eigentümer und einer 
Wohnbaugenossenschaft, ein Großteil der gewerblichen Bauflächen sind im Besitz einer 
Entwicklungsgesellschaft. 
 
Planung 
Das aus einem Workshop mit der Entwicklungsgesellschaft, lokalen Planern und verschiedenen 
städtischen Dienststellen entstandene Konzept diente als Basis für den von dem Architektur-
büro Gehl (Kopenhagen) erarbeiteten Rahmenplan. Dieser städtebauliche Entwurf bildet die 
Grundlage für die erforderlichen Bauleitplanverfahren. Das Gebiet zwischen Muggenhofer 
Straße, Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt, Pegnitztal und Kleingartenanlage „Fuchsloch“ soll 
als Stadtteilquartier entwickelt werden. Ziel ist ein Urbanes Gebiet mit einer Nutzungsmischung 
von Wohnen, Gewerbe, Grünflächen und Hochschulnutzung.  
 
Der ca. 13 ha große Bereich liegt auf der ehemaligen Deponie „Fuchsloch“ und ist wahrschein-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet.  
Im Arten- und Biotopschutzprogramm ist die im nördlichen Änderungsbereich gelegene unver-
siegelte Teilfläche mit 1,2 ha als lokal bedeutsamer Lebensraum ausgewiesen. 
 
Prüfung von Planungsalternativen 
Im Änderungsbereich besteht seit mehreren Jahrzehnten Baurecht für gewerbliche Nutzungen. 
Die derzeitige Nutzung lässt den Schluss zu, dass dafür an diesem Standort eine geringe 
Marktnachfrage als klassischer Gewerbestandort besteht. Es ist daher nicht sinnvoll am Ziel 
einer gewerblichen Nutzung für die gesamte Fläche festzuhalten. 
  
Gleichzeitig macht es der anhaltend hohe Wohnbedarf erforderlich, über die aktuellen FNP-
Darstellungen hinaus Flächen auszuweisen, in denen auch Wohnbebauung möglich ist.  
Durch die Umnutzung des zentralen innerstädtischen Gebiets wird ein Beitrag zur Deckung des 
hohen Wohnbedarfes sowie der Infrastrukturbedarfe geleistet.  
 
Verfahren 
Die für den Bereich geplanten Festsetzungen können nicht aus dem FNP entwickelt werden. 
Mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 4543 A ist daher gleichzeitig auch der FNP zu ändern. 
Die Änderung erfolgt im Parallelverfahren. 
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Kosten 
Die entstehenden Planungskosten sollen anteilig vom Investor übernommen werden. 
 
Zeitliche Umsetzung 
Die Einleitung des FNP-Änderungsverfahrens und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
(fOeB) sollen im Stadtplanungsausschuss (AfS) am 04.06.2019 begutachtet und im Stadtrat am 
26.06.2019 beschlossen werden. Die Einleitung und fOeB für den B-Plan Nr. 4543 A soll im AfS 
am 04.06.2019 beschlossen werden. Die fOeB wird anschließend für das FNP-
Änderungsverfahren und das B-Planverfahren parallel durchgeführt.  
 
Fazit 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Quartiers im Be-
reich nördlich der Muggenhofer Straße zu schaffen, wird die Einleitung des FNP-
Änderungsverfahrens empfohlen. Die Änderung soll im Parallelverfahren mit dem B-Planverfah-
ren Nr. 4543 A erfolgen. 
 
Die Nach- bzw. Umnutzung von Brachflächen und untergenutzten Gewerbeflächen entspricht 
dem Ziel „Innen- vor Außenentwicklung“ sowie dem eines sparsamen Flächenverbrauchs. 
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Stadtplanungsamt

29. Änderung         Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 

Nürnberg, 30.04.2019  

Änderungsbereich

Zeichenerklärung

FNP29 - U - 01

Leiter Stadtplanungsamt

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001
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Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan  

gez. Dengler
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Stadtplanungsamt

wirksamer FNP:  Bereich nördlich der Muggenhofer Straße (29. AE) 

Nürnberg, 30.04.2019  

Bereich der 29. Änderung

Zeichenerklärung

FNP29 - B - 00

Leiter Stadtplanungsamt

Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001
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Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan  

gez. Dengler
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BEGRÜNDUNG 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 

Vorentwurf zur 29. Änderung: Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 
 
 

 

I. PLANBERICHT ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
 
I.1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG: 

 

Das Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt, Pegnitztal und 
Kleingartenanlage „Fuchsloch“ ist nach der Einstellung der Elektrogeräteproduktion 2007 als 
Gewerbefläche untergenutzt und soll als Urbanes Gebiet mit einer Nutzungsmischung von 
Wohnen, Gewerbe, Grünflächen und Hochschulnutzung entwickelt werden. 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den zu entwickelnden Bereich gewerbliche Bau-
fläche dar.  
Zur Festsetzung der neuen Nutzungen wird der Bebauungsplan Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“ 
gemäß § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) aufgestellt. 
Für die in Aussicht genommenen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach der Bebauungsplan (B-Plan) aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln ist, nicht gegeben. Damit wird auch eine Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich. 
 
 

I.2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN 
 

I.2.1. RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Grundlagen für die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans sind das Baugesetzbuch 
(BauGB), neugefasst durch Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S. 3634), 
und die Baunutzungsverordnung (BauNVO), neugefasst durch Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. I S. 3786). 
 
Parallel zu der städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist, und des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 
791-1-U), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 604) geändert wor-
den ist, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgezeigt und in die Änderung 
des FNP einbezogen. 
 
Der Umweltbericht (UB) als Ergebnis der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des FNP. 
 

I.2.2. VERFAHRENSABLAUF 
- EINLEITUNGSBESCHLUSS 

 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 

- FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
- FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
- BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN 

und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
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- ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 
 

I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 
 

I.3.1. BESTANDSANALYSE PLANUNGSBEREICH 
 
Lage im Stadtgebiet 
Der Änderungsbereich befindet sich in der westlichen Außenstadt, Gemarkung Höfen, zwi-
schen der Muggenhofer Straße im Süden und dem Pegnitztal im Norden. Er wird im Westen 
von der Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt und im Osten von der Verlängerung der 
Raabstraße und der Kleingartenanlage „Fuchsloch“ begrenzt.  
Der Änderungsbereich der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes ist ca. 13 ha groß.  
Anders als im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“, sind die 
Kleingärten an der Bahntrasse im Norden nicht eingeschlossen. 
 

 
 
Topographie 
Das Gebiet weist kaum Höhenunterschiede auf, es wird aber von dem ca. 5 m erhöhten Bahn-
damm im Südwesten eingefasst. Dieser Höhenunterschied verliert sich entlang der Trasse in 
Richtung Nordwesten. Das sich im Norden anschließende Pegnitztal fällt um ca. 10 m ab. 
 
Gegenwärtige Nutzung und Baustruktur 
Im südlichen Zentrum des Änderungsgebietes entlang der Flotowstraße und Brucknerstraße 
befindet sich ein 2,2 ha großes Wohngebiet, geprägt von Einfamilienhäusern und Geschoss-
wohnungsbauten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Umrandet wird die Wohnbebau-
ung von Gewerbebauten der ehemaligen Hausgeräteproduktionsstätte und großen versiegel-
ten Flächen.  
Westlich des Wohngebietes liegt ein einstöckiges Gewerbegebäude, das verschiedene Ge-
werbebetrieben wie Fitness Studio, Türenhersteller und Spielhallenausstattung beinhaltet. 
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Östlich des Wohngebietes an der Muggenhofer Straße befindet sich das achtstöckige Büro-
gebäude „Business Terminal West“. Im westlichen Zentrum werden Parkflächen für einen Au-
tohändler genutzt. Im Nördlichen Teil des Gebiets haben sich in der ehemaligen Produktions-
stätte von Elektrogeräten als Zwischennutzung Künstler mit Werkstätten und Kleinbetriebe an-
gesiedelt.  Um die ehemalige Produktionsstätte herum befinden sich große brachliegende Flä-
chen, Lagerflächen und Flächen, die als Parkflächen genutzt werden. Das ehemalige Pforten-
gebäude des Produktionsgeländes wird als kleines Tages Café genutzt. Der Blickfang im Ge-
biet ist der „lange Dahlmann“. Dieses ehemalige Förderband überspannt das AEG Süd- und 
Nordareal. 
 
Umgebung 
Südlich angrenzend an den Änderungsbereich liegt das AEG Südareal. Nach der Produktions-
aufgabe ist dort ein kulturell, gewerblich und industriell genutztes Quartier entstanden. Im Os-
ten schließt sich ein Sportplatz, die Geschwister Scholl Realschule, eine Kindertagesstätte und 
die Kleingartenanlage „Fuchsloch“ an den Änderungsbereich an. Nördlich des Areals beginnt 
das Landschaftsschutzgebiet Pegnitztal West. An der nordwestlichen Gebietsgrenze liegt die 
Bahntrasse Nürnberg Ost-Großmarkt und dieser vorgelagert eine Kleingartenanlage. Westlich 
der Bahntrasse befindet sich die Faulschlammeindickung und die Sauersofferzeugungsanlage 
des Klärwerks I. Südlich des Klärwerks auf dem ehemaligen VAG Gelände Fuchsstraße/Adolf-
Braun-Straße entsteht ein neues Wohnquartier. 
 
Vorbelastungen 
Das Änderungsgebiet liegt auf der ehemaligen Deponie „Fuchsloch“ und ist mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet. 
Im Rahmen der Neubebauung wird der belastete Boden abgetragen. 
Die durch das benachbarte Klärwerk entstehenden Emissionen werden im Laufe des Verfah-
rens ermittelt. 
 
Verkehr 
Die Erschließung des Gebiets erfolgt über die Muggenhofer Straße. Über die Fürther Straße 
besteht eine Anbindung zur U-Bahn. Das Gebiet ist an das Radwegenetz angebunden. Ge-
mäß beschlossenem Nahverkehrsentwicklungsplan der Stadt Nürnberg wird eine Reaktivie-
rung der Ringbahn für den Personenverkehr mittel- bis langfristig angestrebt. 
 
Natur und Landschaft 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm ist die im nördlichen Änderungsbereich gelegene Brach-
fläche mit 1,2 ha als lokal bedeutsamer Lebensraum ausgewiesen. 
 

I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN/ VORHANDENES PLANUNGSRECHT 
 

I.3.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben 
 

Das am 1. September 2013 in Kraft getretene LEP (inclusive der am 01.03.2018 in Kraft ge-
tretenen Teilfortschreibung) definiert u.a. folgende Ziele, an die die Bauleitplanung anzupas-
sen ist: 
- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst 

vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 
zur Verfügung stehen (3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung). 

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten aus-
zuweisen (3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot). 

- Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen flächende-
ckend und bedarfsgerecht vorzuhalten (8.1 Soziales). 

- In den Verdichtungsräumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Standorten mit leistungs-
fähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere an Standorten mit Zugang 
zum schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr, zu konzentrieren (2.2.8 Inte-
grierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in Verdichtungsräumen). 
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Zudem sollen Planungen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigen: 
- Es sollen die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeits-

plätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung mit Gü-
tern geschaffen oder erhalten werden (1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen). 

- Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller Bevöl-
kerungsgruppen berücksichtigt werden (1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung). 

- Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 
ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1 Flächensparen). 

- Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden (4.4 Radverkehr). 
 
Regionalplan Region Nürnberg (RP 7) 
Der am 01.07.1988 in Kraft getretene und laufend fortgeschriebene RP 7 konkretisiert die Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung wie folgt (Auszug): 
- Mit der Neuerrichtung von Wohnungen soll auf eine Verbesserung der Wohnungsversorgung, 

insbesondere im Bereich des gemeinsamen Oberzentrums Nürnberg/Fürth/Erlangen und 
des Mittelzentrums Schwabach, hingewirkt werden (3.2.2 Wohnungswesen). 

- Bei der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete soll verstärkt auf die Erschließung durch öffent-
liche Personennahverkehrsmittel - insbesondere Schienenverkehrsmittel - geachtet werden 
(4.1.8. Verkehrsleitbild). 

- Das regionale Grundkonzept für den Radverkehr soll so ausgebildet werden, dass eine Ver-
bindung der Orte miteinander und ein lückenloser Netzcharakter der Radwege entsteht  
(4.5.2.2. Radverkehr). 

 
Bebauungspläne und Zulässigkeit von Bauvorhaben 
Im Änderungsbereich gibt es mehrere rechtsverbindliche einfache Bebauungspläne mit Fest-
setzungen zu Maß der Nutzung, überbaubarer Fläche, Straßenverkehrsfläche und öffentli-
chem Grün. Diese sind Katasterblatt Nr. 96 und Nr. 97 zusammengefasst. Sie sind in Teilbe-
reichen von der städtebaulichen Entwicklung überholt.  
Für den Großteil des Änderungsbereichs besteht Baurecht auf der Grundlage von 
§ 34 BauGB. Im nördlichen Änderungsbereich wird die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach 
§ 35 BauGB beurteilt. 
Der Bebauungsplan Nr. 4543 nördlich der Fürther Straße, südöstlich der Bahnlinie Nürnberg 
Ost-Großmarkt, südwestlich der Pegnitz und westlich der Raabstraße verfügt über einen Auf-
stellungsbeschluss. Er wurde am 23.2.2006 eingeleitet.  
 

I.3.2.2. Fachplanungsrecht 
 

Stadterneuerungsgebiet 
Der zu ändernde Bereich liegt im förmlich festgelegten Stadterneuerungsgebiet „Weststadt“ 
(Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau). Es besteht die sanierungsrecht-
liche Genehmigungspflicht gem. § 144 Abs. 1 BauGB, außerdem steht der Stadt Nürnberg ein 
allgemeines Vorkaufsrecht gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB zu.  
 

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 
 

Baulandbeschluss 
In seiner Sitzung am 24.05.2017 hat der Stadtrat den Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg 
gefasst. Nach einer ersten Änderung gilt derzeit die Textversion des Baulandbeschlusses der 
Stadt Nürnberg, Stand 18.10.2017. Der Beschluss enthält die Anforderungen der Stadt unter 
anderem hinsichtlich des geförderten Wohnungsbaus, der Grünflächenausstattung, der sozi-
alen Infrastruktureinrichtungen und der Erschließung. 
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Masterplan Freiraum 
Das im Februar 2014 fertig gestellte Gutachten Masterplan Freiraum besteht aus dem Leit-
bild „Kompaktes Grünes Nürnberg 2030“ sowie dem gesamtstädtischen Freiraumkonzept. 
Dieses stellt die Grundlage für die Nürnberger Freiraumplanung dar und ist als Konzept im 
Sinne des §1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Für 
das AEG Nordareal wird im Aktionsplan "Kompaktes Grünes Nürnberg 2020" mit dem Ziel 
„Grün Plus“ eine nicht konkretisierte Freiflächennutzung als Zwischennutzung formuliert. 
 
Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept (INSEK) Weststadt 
Das INSEK Weststadt ist als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB zu verstehen. Es soll einen Orientierungsrahmen für die zukünftige 
Entwicklung der Weststadt sowie für die Umsetzung von konkreten Projekten und Maßnahmen 
bieten. Der Aktionsplan fasst die Strategischen Projekte zum INSEK Weststadt zusammen. 
Für das AEG Nordareal sieht das Grün-/ Freiraumkonzept einen neuen Park auf dem AEG 
Nordareal vor. Zur Profilierung des Wohnstandorts soll neues Wohnen auf dem AEG Nordge-
lände geschaffen werden. Gewerbeansiedlung auf dem Nordareal soll zur Profilierung des 
Gewerbestandorts beitragen. Das Quartier soll geöffnet und an den Pegnitzraum angebunden 
werden. 
 
Eigentumsverhältnisse 
Die Gewerbeflächen sind größtenteils im Besitz einer Entwicklungsgesellschaft. Einige wenige 
Gewerbeflächen gehören einem Automobilkonzern bzw. einer Immobilienverwaltungsgesell-
schaft. Die bestehenden Einfamilienhäuser sind in Privateigentum, der Geschoßwohnungsbau 
im Eigentum einer Wohnungsbaugenossenschaft. 
 
 

I.4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 
 

I.4.1. KONZEPT 
 

Aus einem Workshop zusammen mit der Entwicklungsgesellschaft, lokalen Planern sowie ver-
schiedenen städtischen Dienststellen ist ein Konzept zur Entwicklung des AEG Nordareals 
entstanden. Aus diesem Konzept hat das Architekturbüro Gehl (Kopenhagen) einen Rahmen-
plan erarbeitet. Dieser städtebauliche Entwurf bildet die Grundlage für die erforderlichen Bau-
leitplanverfahren  
Das Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, Kleingartenanlage „Fuchsloch“, Pegnitzauen und 
Bahntrasse Nürnberg Ost-Großmarkt soll als Stadtteilquartier entwickelt werden. Ziel ist eine 
Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe, Grünflächen und Hochschulnutzung.  
 

I.4.2. VERKEHR 
 

Ziel der Verkehrsplanung ist es, Wegebeziehungen zu verknüpfen und einen fußgänger- und 
radfahrerfreundlichen Verkehr zu entwickeln. Die Haupterschließung erfolgt über die Muggen-
hofer Straße. Die innere Gebietserschließung erfolgt durch einen Erschließungsring, der an 
die Muggenhofer Straße angebunden ist. Neue Radwege werden mit regionalen Radwegen 
verbunden. 
 

I.4.3. LANDSCHAFTSPLANUNG 
 

Ein zusammenhängender grüner Freiraum bildet den Mittelpunkt des Quartiers. Ein zentraler 
Quartiersplatz, der an die Hauptfahrradrichtung angebunden ist, schafft den Übergang vom 
Urbanen zum grünen Rand des Entwurfsgebiets. Der zentrale Platz nimmt mit 5000 m2 die 
Hälfte des geplanten öffentlichen Freiraums von insgesamt 1 ha ein. 
  

I.4.4. GENDER UND DIVERSITY ASPEKTE 
 

Als öffentlicher Belang sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB die Bedürfnisse verschiedener Be-
völkerungsgruppen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob eine Planung 

49



8 

bestimmte Personengruppen in besonderer Weise betrifft (z.B. Männer, Frauen und Andere, 
ältere und jüngere Menschen, Menschen mit und ohne Behinderungen, Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund, Menschen mit unterschiedlicher beruflicher Stellung und Einkom-
men). Die unterschiedliche Betroffenheit wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
 

I.4.5. STANDORTFESTLEGUNG 
 

Die Standortfestlegung wurde maßgeblich von der Tatsache bestimmt, dass nach dem Ende 
der Hausgeräteproduktion auf dem Gelände eine innerstädtische Brachfläche entstanden ist. 
Ohne eine städtebauliche Neuordnung des Gesamtareals würde eine nicht entwickelte bzw. 
mindergenutzte Restfläche verbleiben.  
Das Gesamtgebiet ist hervorragend geeignet, um die städtischen Siedlungsflächenbedarfe für 
Wohnen, Gewerbe und Grünflächen zumindest teilweise abzudecken. Dabei wird der gesetz-
lichen Zielformulierung „Innen- vor Außenentwicklung“ Rechnung getragen (siehe 
§ 1 Abs. 5 BauGB) 
 

I.4.6. PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 
 

Im überwiegenden Teil des Änderungsbereiches besteht seit mehreren Jahrzehnten Baurecht 
für gewerbliche Nutzungen (gewerbliche Baufläche). Die Unternutzung lässt den Schluss zu, 
dass dafür an diesem Standort eine geringe Marktnachfrage besteht. Es ist daher nicht sinnvoll 
an einer überwiegend gewerblichen Nutzung für die gesamte Fläche zwischen Muggenhofer 
Straße, Kleingartenanlage „Fuchsloch“, Pegnitztal und Bahntrasse Nürnberg Ost-Großmarkt 
festzuhalten. 
 
Gleichzeitig macht es der anhaltend hohe Wohnbedarf erforderlich, über die wirksamen FNP-
Darstellungen hinaus Flächen auszuweisen, auf denen auch Wohnbebauung möglich ist. 
Durch die Umnutzung des zentralen, innerstädtischen Gebiets wird ein Beitrag zur Deckung 
des hohen Wohnbedarfes und der Infrastrukturbedarfe geleistet.  
 
Die geplante Darstellung des Änderungsbereiches als gemischte Baufläche und die daraus zu 
entwickelnde Festsetzung als Urbanes Gebiet erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen 
Funktionen, wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Sport.  
Durch die breit angelegte Nutzungsmischung im Gebiet soll auch Verkehr vermieden bzw. 
reduziert und die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Raums gefördert werden. 
 
Keine der denkbaren Planungsalternativen (z.B. Darstellung als Wohnbaufläche, als Fläche 
für Gemeinbedarf, als Grünfläche) für das Gebiet ist geeignet, die städtischen Flächenbedarfe 
in gleichem Umfang zu decken und in gleichem Maße zur Erreichung der städtischen Ziele 
beizutragen.  
Dies gilt insbesondere für das Ziel der Innenentwicklung sowie des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden (§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB) und für das Ziel 
eine nutzungsgemischte "Stadt der kurzen Wege" zu verwirklichen. 
 
Ein Verzicht auf Entwicklung und damit die Beibehaltung des bestehenden Zustands (Nullva-
riante), würde bedeuten, dass das vorhandene Potenzial der Fläche vor allem hinsichtlich ihrer 
Lage im Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden könnte. 
 
 

I.5. INHALT DER ÄNDERUNG 
 

I.5.1. DERZEIT WIRKSAME DARSTELLUNG 
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Nürnberg ist 
der betreffende Bereich überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Flächen mit 
bestehender Wohnnutzung (Brucknerstraße/ Flotowstraße) sind als Wohnbauflächen darge-
stellt. Der nördliche Planbereich ist mit der Kennzeichnung „Für bauliche Nutzung vorgese-
hene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdenden Stoffe“ ver-
sehen. 
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wirksamer FNP, Ausschnitt Änderungsbereich mit Umgebung  ohne Maßstab 
Kartengrundlage: Stadt Nürnberg, Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand 2001                      Landschaftsplan: Stadt Nürnberg, Umweltamt 

 
I.5.2. KÜNFTIGE DARSTELLUNG INKL. KENNZEICHNUNGEN 

 

Geplant ist die Darstellung von gemischten Bauflächen aus denen Mischgebiete oder Urbane 
Gebiete entwickelt werden können.  
Da Teile des Änderungsbereiches erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein 
können, wird die Kennzeichnung „Für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht 
auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdende Stoffe“ beibehalten, die auf weiterge-
hende notwendige Untersuchungen bzw. eine entsprechende Berücksichtigung in nachgela-
gerten Planungsebenen hinweisen soll. 
Für den zusammenhängenden grünen Freiraum mit zentralem Quartiersplatz wird überlagernd 
„Bereich für Grünflächenentwicklung“ dargestellt.  
 

I.5.3. FLÄCHENBILANZ 
 

wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 
 

I.6. PLANRECHTFERTIGUNG /AUSWIRKUNGEN/ ABWÄGUNG 
 

Die Abwägung erfolgt nach Ermittlung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange im 
Rahmen des weiteren Verfahrens.  
 
Voraussichtliche Auswirkungen der Planung auf die Umwelt und mögliche Ausgleichsmaßnah-
men sind dem Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung zu entnehmen. 
 
 

I.7. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 
 
wird im weiteren Verfahren ergänzt 
 
 
 

Nürnberg, 30.04.2019 
Stadtplanungsamt 
 
 
gez. Dengler 
 
Leiter Stadtplanungsamt 
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Luftbildausschnitt im Änderungsbereich der 29. FNP-Änderung:  
Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 

 

29. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Nürnberg mit integriertem Landschafta-

plan –  
Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 

 
1. Entwurf Umweltbericht 
 

Stand: 29.04.2019 
 
 

Umweltprüfung 

 

in der Bauleitplanung 
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1.  E in le i tung 

Die 29. FNP-Änderung wird im Parallelverfahren (gemäß § 8 Abs. 3 BauGB) mit dem Be-
bauungsplan-Verfahren Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“ durchgeführt. Mit diesem Verfahren 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden für die Entwicklung 
eines neues Stadtquartieres mit Wohn-, Gewerbe-, und Gastronomienutzungen und Frei-
flächen bzw. Stadtplätzen auf dem ehemaligen Betriebsgelände des Haushaltsgeräteher-
stellers AEG. 
Der Änderungsbereich der FNP-Änderung ist ca. 13 ha groß. 
 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Nürnberg mit integriertem Land-
schaftsplan, Stadt Nürnberg 
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bo-
denordnung Stand 2001 
Landschaftsplan: Stadt Nürnberg Umweltamt  

 

1.1 Ziele der FNP-Änderung / Darstellungen 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan 
ist der Änderungsbereich überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Flächen 
mit bestehender Wohnnutzung (Brucknerstraße/ Flotowstraße) sind als Wohnbauflächen 
dargestellt. Der nördliche Planbereich ist mit der Kennzeichnung „Für bauliche Nutzung 
vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdende 
Stoffe“ versehen.  
Geplant ist die Darstellung von gemischten Bauflächen im gesamten Änderungsbereich, 
da die Stadt Nürnberg das Ziel verfolgt, das gesamte Areal als Fläche mit kleinteiliger Nut-
zungsmischung zu entwickeln. Die gemischten Bauflächen sollen mit der Darstellung „Be-
reich für Grünflächenentwicklung“ überlagert werden. Die Kennzeichnung „Für bauliche 
Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefähr-
dende Stoffe“ soll beibehalten werden. 
 

1.2 Plangrundlagen 

• Die Umgebung des Änderungsbereichs ist im wirksamen Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan (FNP) folgendermaßen dargestellt: Die östlich angren-
zende Grünfläche (Kleingärten) ist im FNP mit dem Planzeichen „für bauliche Nutzung 
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vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belas-
tet sind“ gekennzeichnet. Südlich an den Änderungsbereich angrenzend sind weitere 
Gewerbliche Bauflächen (AEG-Südgelände) dargestellt. Die westlich angrenzenden 
Kleingärten entlang der Ringbahn sind Bestandteil von gewidmeten Bahnflächen und 
der Rahmenvereinbarung zur Flächenentwicklung der Konversionsflächen der Bahn. 
Weiterhin verlaufen entlang der Ringbahn laut FNP eine Hauptverbundachse für das 
Biotopverbundsystem „magere Trockenstandorte“ und eine übergeordnete Freiraum-
verbindung, die von der Rothenburger Straße kommend an das Pegnitztal anschließt. 
Nördlich angrenzend sind die Pegnitzaue, die Böschung und der Bereich oberhalb der 
Böschung als Grünfläche dargestellt, überlagert mit dem Landschaftsschutzgebiet Peg-
nitztal-West (Nr. N(S)-01b) und dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Eine 
übergeordnete Freiraumverbindung verläuft am Südufer parallel zur Pegnitz in Ost-
West-Richtung überhalb der Böschungskante und verbindet den Wegeführung von 
Fürth über den Fuchslochsteg bis zur Johann-Sebastian-Bach-Straße. 

• Nach § 1a BauGB und den Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) 
Bayern 2013 soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgangen werden, d.h. 
der Flächenverbrauch soll verringert und einer Innenverdichtung Vorrang gegeben wer-
den. Das vorliegende Projekt dient der Umsetzung dieses Ziels. 

• Dem Grundsatz des Artikels 1a des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechend sind 
nachteilige Beeinträchtigungen der Gewässer, insbesondere auch des Grundwassers, 
zu vermeiden. 

• Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist schädlichen Umweltein-
wirkungen und Gefahren auch durch räumliche Planung wie der Anordnung der ver-
schiedenen Baugebiete zu begegnen (§ 50 BImSchG). 

• Im Regionalplan des Planungsverbandes Region Nürnberg (7) ist der angrenzende 
Auebereich der Pegnitz (Zielkarte 3 „Landschaft und Erholung“, 20. Änderung) als 
Landschaftsschutzgebiet und Regionaler Grünzug dargestellt. In der Begründungs-
karte 1 (Ökologisch-funktionelle Raumgliederung) ist der Änderungsbereich als städ-
tisch-industriell genutzt dargestellt. Die Zielkarte 2 (Siedlung und Versorgung) stellt den 
Bestand im Änderungsbereich als Gewerbliche Baufläche dar. Ziele werden nicht vor-
gegeben. 

• Vorhandene Bauleitpläne im Geltungsbereich der FNP-Änderung: 
BBP 4543 (im Verfahren, Aufstellungsbeschluss 02/2006) 

• Im Rahmen des Grün- und Freiraum Konzeptes Weststadt (Planungsgruppe Land-
schaft, 2012) wurden umfassende Entwicklungs- und Maßnahmenvorschläge für den 
Änderungsbereich und den angrenzenden Uferbereich der Pegnitz gemacht, die u.a. 
die Herstellung einer Verbindung für Fußgänger in Nord-Südrichtung und Verknüpfung 
der dicht bebauten Gebiete (Stadtteil Muggenhof) mit dem Pegnitztal beinhalten. Wei-
tere Maßnahmenvorschläge sind u.a. die Verzahnung der neunen Bebauung mit dem 
Pegnitztal, die Neuanlage einer großen öffentlichen Grünfläche (abgestimmt auf die 
Neubebauung) und die Gestaltung von Stadtplätzen und verkehrsberuhigten Straßen-
räumen. 

• Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Land-
schaftsbestandteile sowie Wasserschutzgebiete und festgesetzte bzw. vorläufig gesi-
cherte Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern sind im Untersu-
chungsbereich nicht vorhanden. Ca. 60 m nordöstlich des Änderungsbereiches liegt 
das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Pegnitz (HQ 100); das Landschafts-
schutzgebiet „Pegnitztal West“ (LSG-00536.07) beginnt bereits in ca. 20 m Entfernung 
vom Änderungsbereich. 

• Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG:  
Die westlich außerhalb des Planungsgebiets liegenden Gehölzbestände auf dem Ring-
bahndamm sind in der Stadtbiotopkartierung der Stadt Nürnberg von der Fürther Straße 
bis zur Abzweigung des Ringbahnablegers als Biotope (Biotop-Nr.: N-1080-001 bis 
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004, Gehölze an der Bahnlinie zwischen Fürther Straße und Wetzendorf) erfasst. Bei 
der Erfassung am 24.07.2006 standen sie unter dem Schutz des Art. 13e und 13d Bay-
NatSchG.  
Gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften (§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und Art. 23 des Bayerischen Naturschutzgesetzes) wären Teilflächen der Biotope, die 
damals unter dem Schutz des Art. 13d BayNatSchG (z.B. wärmeliebende Säume) ge-
fallen sind, weiterhin gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützt. 
Weiterhin ist der nördlich angrenzende Gehölzbestand in der Stadtbiotopkartierung als 
Biotop-Nr.: N-1083-001 (Grünanlage und Gehölze am „Fuchsloch“ in Muggendorf) er-
fasst. Auch dieser Biotop war bei der Erfassung am 25.07.2006 gemäß Art. 13d und 
13e BayNatSchG geschützt. Die damals nach Art. 13e BayNatSchG geschützten Be-
reiche (z.B. Gehölze) haben nach heutiger Gesetzeslage keinen Schutzstatus mehr, 
die damals nach Art. 13d BayNatSchG geschützten Flächen schon (s.o.). 

• Das ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg) hat im Jahr 2009 
eine unversiegelte Fläche im nordwestlichen Planungsbereich als „lokal bedeutsamen 
Lebensraum“ (Trockenstandort) bewertet. (vgl. Übersichtskarte naturschutzrechtliche 
und fachliche Grundlagen s.u.). Durch die derzeitige Nutzung als Lagerplatz für Schütt-
güter ist dieser Bereich dementsprechend beeinträchtigt bzw. nicht mehr vorhanden  

• Natura 2000-Gebiete (FFH und/oder SPA)1 sind im Untersuchungsbereich und dessen 
näherer Umgebung nicht vorhanden. 
 

                                                
1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Gebiete der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes (FFH = Fauna-Flora-Habitat / SPA = Specially Protected Areas) 
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Übersichtskarte naturschutzrechtliche und fachliche Grundlagen, Umweltamt Nürnberg 2009  

Geltungsbereich aus dem 2006 eingeleiteten, früheren B-Plan-Verfahren 
Ergänzung Änderungsbereich der 29. FNP-Änderung (Büro Klebe) 
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2.  Bes tandsaufnahme des derze i t igen Umw el tzus tands 
(Basisszenar io )  sow ie  Bew ertung der  Umw el t -
ausw irkungen /  Prognose be i  Durchführung der  P lanung  

Inwieweit bei der Änderung Nr. 29 des Flächennutzungsplanes die Umweltbelange gem. § 
1 Abs. 6 und § 1a BauGB sowie die umweltrelevanten Ziele aus Fachgesetzen und -plänen 
berücksichtigt wurden, wird nachfolgend beschrieben. Soweit möglich erfolgt eine Prog-
nose der erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase. 

2.1 Fläche2 

Ausgangssituation 
Unter dem Kriterium Fläche ist der Aspekt des flächensparenden Bauens zu verstehen. 
Dabei steht der quantitative Flächenbegriff, d.h. Flächenverbrauch stärker im Vordergrund 
als der qualitative, z.B. die Eigenschaft als Lebengrundlage, der schwerpunktmäßig unter 
dem Aspekt Boden (s.u.) zu beurteilen ist.  

Das Plangebiet liegt zwischen der Muggenhofer Straße und der Pegnitzaue im Stadtteil 
Muggenhof. Im Westen grenzen die Ringbahn sowie eine Kleingartensiedlung an den Gel-
tungsbereich an. Im Osten grenzen die Kleingartensiedlung „Am Fuchsloch“ sowie Sport-
anlagen der Realschule an den Änderungsbereich an. 
Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 13 ha, darauf stehen gewerbliche Bau-
ten, die derzeit v.a. als Ateliers und Werkstätten sowie als Lager- bzw. Logistikhallen ge-
nutzt werden. Fast 90 % des Plangebietes sind überbaut bzw. versiegelt. Die verbleiben-
den unversiegelten Bereiche (ca. 10 %) sind meist mit Gehölzen oder mit Ruderalvegeta-
tion bewachsen.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Es erfolgt keine Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlich genutzten oder natur-
belassenen Flächen sowie natürlichen Lebensräumen oder Waldflächen für die Umwand-
lung in Siedlungs-, Verkehrs- und/oder Grünflächen. Es handelt sich hier vielmehr um eine 
Umnutzung bestehender Siedlungs- und Verkehrsflächen in einer derzeit mit diversen Zwi-
schennutzungen belegten Gewerbebrache (Maßnahme der Innenentwicklung). Erhebli-
che Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden daher nicht erwartet.  

2.2 Boden 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet ist Teil der durch jüngere Ablagerungen der Pegnitz überformten Keuper-
landschaft. Die geologische Grundlage im Änderungsbereich (quartäre Terrassensande 
der Pegnitz über Gesteinen des Sandsteinkeupers) sind durch die urbane Struktur stark 
überformt (künstliche Aufschüttung / Altablagerung / Deponie). Die Böden im Änderungs-
bereich sind – wie große Teile des Nürnberger Stadtgebiets – stark anthropogen überformt 
und versiegelt. Die oben beschriebene, starke Versiegelung beeinträchtigt die Bodenfunk-
tionen massiv.  
Genauere Angaben zu den vorgefundenen Altlasten, den Ergebnissen bisheriger Untersu-
chungen, den bereits durchgeführten Sanierungsmaßnahmen und den noch ausstehenden 
Gutachten sind dem Umweltbericht zum B-Plan Nr. 4543 A zu entnehmen. 
 

                                                
2 vgl. BauGBÄndG 2017 – Mustererlass Nr. 2.2.2.1 Schutzgut Fläche; Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016, S. 158 ff. 
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Auswirkungen / Prognose 
 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch die Neudarstellung als gemischte Baufläche wird der maximal mögliche Versiege-
lungsgrad im Vergleich zur wirksamen Darstellung als gewerbliche Baufläche nicht erhöht. 
Im Bereich um die Brucknerstraße / Flotowstraße erfolgt eine Umwidmung zur gemischten 
Baufläche. Eine Erhöhung der GRZ (durch einen B-Plan oder im Rahmen einer veränder-
ten Beurteilung nach § 34 BauGB) ist dadurch mittel- bis langfristig grundsätzlich möglich.  
Durch die Darstellung als gemischte Baufläche mit den zusätzlichen (schwimmenden) 
Planzeichen: „Für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Be-
lastung durch umweltgefährdende Stoffe“ und „Bereich für Grünflächenentwicklung“ wird 
zum einen die Versorgung der Baufläche mit Grünflächen (unversiegelte Bereiche) ange-
strebt und zum anderen der Hinweis gegeben, dass bei der Umsetzung der Baumaßnah-
men mit einer entsprechenden Schadstoffbelastung der Böden und den daraus resultie-
renden Sanierungsmaßnahmen gerechnet werden muss. Aufgrund der vorhandenen (fast 
vollflächigen) Versiegelung und der bekannten Bodenbelastung ist von einer deutlichen 
Vorbelastung auszugehen. 
Da durch die Neudarstellung als Bauflächen ausgewiesene und bereits bebaute und er-
schlossene Flächen einer Wiedernutzung zugeführt werden können, handelt es sich um 
eine Flächenrecyclingmaßnahme, die grundsätzlich für das Schutzgut Boden günstig zu 
bewerten ist. Damit wird der Bedarf an bislang unbebauter Fläche reduziert und dem Bo-
denschutzgebot nach § 1a BauGB (sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden) in größerem Umfange entsprochen.  
Die Planungsauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher als nicht erheblich ein-
zustufen. Eine Ausnahme bildet der Bereich um die Brucknerstraße / Flotowstraße; hier 
kann die Umwidmung von Wohnbaufläche zu gemischter Baufläche zu erheblichen Aus-
wirkungen führen. 

2.3 Wasser 

Ausgangssituation 
 
Es sind keine Wasserschutzgebiete oder Überschwemmungsgebiete von der Änderung 
betroffen. Oberflächengewässer sind im Änderungsbereich nicht vorhanden, die Pegni-
tzaue grenzt jedoch unmittelbar im Nordosten an. Die Pegnitz ist hier Gewässer I. Ordnung; 
ihre Aue prägt die Topographie der gesamten Stadt Nürnberg und dient als wichtiger Er-
holungsraum von gesamtstädtischer Bedeutung.  
Der Änderungsbereich ist bereits stark versiegelt (s.o.) und wird aktuell im Mischsystem 
entwässert, so dass die Grundwasserneubildung im Gebiet fast vollständig unterbrochen 
ist. Weiterhin ist eine Vorbelastung des Grundwassers mit Schadstoffen nicht auszuschlie-
ßen (teilweise erhöhte LHKW-Konzentrationen, die aber in keinem unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Altdeponie stehen, außerdem Arsen- und PAK-Belastungen).  
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Während der Bauphase sind keine negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu 
erwarten, da die Böden bereits stark versiegelt sind und weder dem Wasserrückhalt noch 
der Grundwasserneubildung dienen. Durch die aktuell vorhandene, fast vollständige Ver-
siegelung im Änderungsbereich wird Niederschlagswasser der direkten Grund- oder Bo-
denwasseranreicherung entzogen. Der baurechtlich zulässige Versiegelungsgrad wird im 
Vergleich zur rechtswirksamen Darstellung nicht erhöht (s.o.). Durch die Planzeichen: „Für 
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bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch um-
weltgefährdende Stoffe“ und „Bereich für Grünflächenentwicklung“ (s.o.) wird eine auf B-
Plan-Ebene (durch Festsetzungen zu Altlastensanierung und Grünflächen) zu konkretisie-
rende Eingriffsminimierung auch hinsichtlich des Schutzgutes Wasser vorbereitet. Da ge-
mäß bereits durchgeführter Untersuchungen vom Sanierungsbedarf großer Teilbereiche 
des anstehenden Bodens innerhalb der Änderungsfläche auszugehen ist, die auch Abdich-
tungsmaßnahmen beinhalten, bleibt eine dauerhafte Versiegelung in den tieferen Boden-
schichten dieser Teilbereiche bestehen, welche die Grundwasserneubildung unterbinden. 
Im Rahmen der Sanierung sind jedoch auch hinsichtlich der Grundwasserqualität Verbes-
serungen zu erwarten.  
 
Bis zum Vorliegen näherer Informationen zur Entwässerung des geplanten Baugebiets 
kann noch keine abschließende Einschätzung der Planungsauswirkungen auf den Was-
serhaushalt getroffen werden.  
 

2.4 Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt  

2.4.1 Pflanzen 

Ausgangssituation / Bestand 
Da der Änderungsbereich größtenteils versiegelt ist, bestehen kaum bewachsene Flächen. 
Es sind nur kleinflächig Gehölze, Brachflächen und Flächen mit durchlässigen Belägen 
vorhanden. Im Bereich der bestehenden Wohnbebauung (Brucknerstrasse, Flotowstrasse) 
befinden sich Hausgärten mit hohem Gehölzanteil. Insgesamt wird die Bedeutung des Än-
derungsbereiches für das Schutzgut Vegetation aufgrund des hohen Versiegelungsgrades 
als gering eingestuft. Lediglich die oben angesprochenen, kleinflächig vorhandenen Ge-
hölzbereiche sind von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut Vegetation.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Gegenüber der wirksamen Darstellung kann lediglich im Bereich der bestehenden Wohn-
baufläche der Versiegelungsgrad erhöht und dadurch Vegetation entfernt werden. Durch 
das zusätzliche (schwimmende) Planzeichen: „Bereich für Grünflächenentwicklung“ wird 
eine Erhöhung des Anteils an Vegetationsflächen im Vergleich zum Bestand und zur Pla-
nung laut wirksamem FNP angestrebt; für große Teile des Plangebiets stellt dies hinsicht-
lich der Vegetation und der biologischen Vielfalt eine Aufwertung im Vergleich zum rechts-
wirksamen FNP dar. Geplante Eingriffe in die Gehölzbestände und erforderliche Baumro-
dungen müssen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch entsprechende Ver-
ringerungs-, Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Insgesamt sind 
die Beeinträchtigungen der Vegetation durch die Umwidmung zu einer gemischten Bauflä-
che als nicht erheblich einzustufen.  
 

2.4.2 Tiere 

Ausgangssituation / Bestand 
Der Änderungsbereich ist Teil der dicht bebauten Innenstadtbereiche in Muggenhof und 
weist aufgrund der dominierenden gewerblichen Nutzung kaum Habitate für Tierarten auf. 
Bereits im Jahr 2010 wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das Än-
derungsgebiet und den südlich angrenzenden Bereich (AEG Süd) erarbeitet. Im Rahmen 
des parallel zur FNP-Änderung durchgeführten B-Planverfahrens Nr. 4543 A wird diese 
nun aktualisiert.  
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Auswirkungen / Prognose 
Welche Tierarten durch die Planänderung betroffen sein könnten, kann daher noch nicht 
abschließend festgestellt werden. Die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung beauf-
tragte saP wird nach der Bestandaufnahme und Bewertung der Tierbestände bzw. deren, 
durch die Änderung verursachten Beeinträchtigungen entsprechende Verringerungs- und 
Vermeidungs- und ggf. CEF-Maßnahmen vorgeben, um etwaige Eingriffe zu kompensie-
ren.  
Durch die Umwidmung der Flächendarstellungen im FNP entstehen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes. 
 

2.4.3 Biologische Vielfalt 

Da die Erhaltung der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten wesentlicher Bestandteil der Bio-
diversität ist, ist hierdurch ein direkter Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Kriterien 
Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume (s. Kap. 2.4.1/ 2.4.2) gegeben. 
Durch die Umwidmung der Flächendarstellungen im FNP entstehen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes. 

2.5 Landschaft 

Ausgangssituation 
Im Planungsgebiet sind aufgrund der ehemaligen und bestehenden Nutzungen nur wenige, 
das Untersuchungsgebiet prägende Einzelbäume, Gehölzbestände und Vegetationsstruk-
turen vorhanden. Im Bereich der bestehenden Wohnbebauung sind Hausgärten mit vielen 
Gehölzen vorhanden. Der dichte Gehölzbestand entlang der nordöstlichen Grenze des Än-
derungsbereichs schirmt den Bereich zur Pegnitz hin ab, und wirkt auch optisch in das 
Gebiet hinein. Die Pegnitzaue als lineare Großstruktur prägt das gesamte Stadtgebiet und 
stellt eine grüne Verbindung von Nürnberg nach Fürth dar. Die südlich und östlich angren-
zenden Bereiche sind – ebenso wie die weitere städtische Umgebung zwischen Fürth und 
Nürnberg - städtisch geprägt und durch einen Wechsel von Wohn- und Gewerbenutzungen 
sowie durch die Fürther Straße und die Maximilianstraße gekennzeichnet. Im Westen 
schließt die Ringbahn an das Planungsgebiet an. Die Bedeutung des Änderungsbereichs 
selbst für das Orts- bzw. Landschaftsbild ist insgesamt als gering einzustufen. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- betriebsbedingte Auswirkungen 
Baubedingt entstehen temporäre Beeinträchtigungen des Ortsbildes durch Baustellenein-
richtungen, Lagerflächen und Baumaschinen.  
Betriebsbedingt sind keine negativen Veränderungen zu befürchten, da der dichte Gehölz-
bestand am Südrand der Pegnitzaue eine gute Einsehbarkeit der gemischten Baufläche 
von den Erholungs- und Grünflächen in der Aue aus verhindert. Über die Darstellung „Be-
reich für Grünflächenentwicklung“ wird zudem eine Durchgrünung der Baufläche angeregt, 
die sich positiv auf das das Orts- bzw. Landschaftsbild auswirken würde.  
Aufgrund der insgesamt geringen Bedeutung des Bestandes für das Schutzgut Landschaft, 
der schlechten Einsehbarkeit der Baukörper vom Pegnitztal aus und der zu erwartenden 
Verbesserungen sind die Auswirkungen der FNP-Änderung auf das Landschafts- und Orts-
bild als nicht erheblich zu bewerten. 
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2.6 Menschliche Gesundheit 

2.6.1 Erholung 

Ausgangssituation 
Eine Erholungsnutzung ist im Planungsgebiet derzeit nicht möglich. Auch eine Durchque-
rungsmöglichkeit des Gebietes fehlt. 
Beim Pegnitztal - West, an dessen Südrand der Änderungsbereich (das ehemalige AEG-
Areal) angrenzt, handelt es sich um einen überörtlich bedeutsamen, naturnahen Erho-
lungsraum. Das Pegnitztal stellt einen linearen Erholungsraum von gesamtstädtischer Be-
deutung dar, es stellt auch eine gute, Fuß- und Radwegeverbindung von Nürnberg nach 
Fürth dar. Der Erholungsraum und die Wegeverbindungen sind stark frequentiert. 
Der Fuchslochsteg bietet eine wichtige Rad- und Fußweganbindung durch die Querungs-
möglichkeit der Pegnitz und den Anschluß an die gute Fuß- und Radwegeverbindung am 
Nordufer. Weiter östlich fehlt eine direkte Querverbindung für Fußgänger vom Pegnitztal 
zu den stark verdichteten und mit Grünflächen unterversorgten Stadtteilen Muggenhof.und 
Eberhardshof. 
Die Fuß- und Radwegverbindung entlang des Südufers ist von übergeordneter Bedeutung 
und verbindet den Fuchlochsteg mit dem Kinderspielplatz Fuchsloch in der Johann-Sebas-
tian-Bach-Straße. Derzeit existiert keine weitere durchgängige Verbindung bis zur Brücke 
am Nordwestring.  
Im Westen und Osten grenzen Kleingartensiedlungen an den Änderungsbereich an. 
Weiter östlich entlang der Uferterrassen liegen das Klärwerk II, ein kleiner Allwettersport-
platz mit Laufbahn des Zentrums für Hörgeschädigte und ein kleiner Spielplatz. Die Ge-
ruchsbelastung des Klärwerks stellt eine Vorbelastung für die Erholungsnutzung am Peg-
nitz-Südufer dar.  
Die Gärten der bestehenden Wohnbebauung im Bereich Brucknerstraße / Flotowstraße 
werden derzeit von den Bewohnern der dortigen Häuser für die Erholung genutzt. Mit den 
Pegnitzauen im Bereich des Westbades stehen großflächige Erholungsflächen mit Liege-
wiesen, Bolzplätzen, Grillgelegenheiten sowie für Spaziergänge mit und ohne Hund zur 
Verfügung, die jedoch aufgrund einer fehlenden direkten Querungsmöglichkeit nur über 
den Fuchslochsteg erreichbar sind. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Während der Bauphase kommt es zu Beeinträchtigungen der innerhalb des Änderungsbe-
reiches liegenden Hausgärten der bestehenden Wohnbebauung und den direkt angren-
zenden Kleingärten durch Lärm, Staub etc. von Baumaschinen und -fahrzeugen, die je-
doch innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bleiben. Der Hauptteil des Änderungsbereiches 
hat derzeit keine Bedeutung für die Erholungsnutzung, deshalb sind keine Beeinträchti-
gungen zu erwarten.  
 
Durch die geplanten Grünflächen innerhalb des Änderungsbereiches (Planzeichen: „Be-
reich für Grünflächenentwicklung“), die im Rahmen des parallel erstellten Bebauungspla-
nes näher definiert werden, soll die geplante Bebauung an das Pegnitztal anschließen und 
Durchgangsmöglichkeiten bieten, um von der Muggenhoferstraße aus ins Pegnitztal zu 
gelangen. Bei der Anlage der Grünflächen müssen die Vorbelastungen durch die Deponie 
und daraus resultierende Abhilfemaßnahmen berücksichtigt werden (Planzeichen: „Für 
bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch um-
weltgefährdende Stoffe“). 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Erholungseignung des Plangebietes im 
Vergleich zur Bestandssituation zwar deutlich aufgewertet wird, dass aber durch die Um-
nutzung des Gebietes (Gemischte Baufläche statt Gewerbliche Baufläche) auch ein großer 
zusätzlicher Bedarf an privaten und öffentlichen Erholungsflächen generiert wird. Auf FNP-
Ebene können die zu schaffenden Grünflächen maßstabsbedingt nicht dargestellt werden, 
über das Planzeichen „Bereich für Grünflächenentwicklung“ wird die Schaffung von Grün-
flächen jedoch planerisch vorbereitet. 
Erhebliche negative Auswirkungen werden daher nicht erwartet. 
 

2.6.2 Lärm 

 
• Baubedingte Auswirkungen (hier: Baulärm) 
Durch die Umwidmung von Gewerblicher Baufläche zu Gemischter Baufläche entstehen 
keine Veränderungen hinsichtlich der im Falle einer Bebauung zu erwartenden Lärmemis-
sionen, so dass hier keine erheblichen Auswirkungen zu befürchten sind. 
 
• Verkehrslärm 
Ausgangssituation 
Von außen auf das Gebiet einwirkender Lärm ist im vorliegenden Fall voraussichtlich ein 
eher untergeordnetes Problem: Straßenverkehrslärm entsteht durch die nicht besonders 
stark befahrene Muggenhofer Straße. Die stark befahrene Fürther Straße hat voraussicht-
lich aufgrund ihrer Entfernung zum Änderungsbereich und der dazwischen liegenden Ge-
bäude keine Auswirkungen auf den Änderungsbereich. 
Gleiches gilt hinsichtlich des Schienenverkehrslärms der offen über der Fürther Straße ge-
führten U-Bahn sowie für den Betriebslärm der U-Bahnstation Eberhardshof.  
An der Westgrenze des Änderungsbereichs entsteht Lärm durch die Ringbahn, der jedoch 
aufgrund der geringen Zugfrequenz nur selten auftritt. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die Änderung induzierter Verkehrslärm, der sich auf die umgebende Wohnbebauung 
auswirken kann, entsteht vor allem durch den Kfz-Verkehr der neuen Bewohner sowie An-
lieferungsverkehr. Im Vergleich zur bestehenden Planung als gewerbliche Baufläche wird 
weniger Anlieferverkehr (Schwerlastverkehr) und mehr Individualverkehr (Kfz-Verkehr) ge-
neriert. Im Bereich der Wohnbaufläche sind keine Veränderungen zu erwarten. 
Zum B-Plan-Verfahren werden ein Verkehrsgutachten und ein Schallschutzgutachten er-
stellt, auf deren Grundlage die Lärmimmissionen und- Emissionen untersucht und entspre-
chende Vorschläge für im B-Plan festzusetzende Schallschutzmaßnahmen gemacht. Bei 
Umsetzung dieser Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu befürch-
ten. 
 
• Gewerbelärm 
Ausgangssituation 
Vorhandene Emittenten von Gewerbelärm in der Umgebung des geplanten Quartiers sind 
das nordwestlich gelegene Klärwerk I, verschiedene Gewerbebetriebe in einer Halle am 
südwestlichen Rand des Planungsgebiets, die evtl. bestehen bleiben, diverse gastronomi-
sche und kulturelle Einrichtungen sowie Büro-, Einzelhandels- und Hochschulnutzungen 
im AEG-Südgelände und verschiedene Firmen im Bürogebäude Muggenhofer Str. 136.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Im Vergleich zur bestehenden Planung als gewerbliche Baufläche wird die gemischte Bau-
fläche aufgrund des geringeren Gewerbeanteil weniger Lärm nach außen emittieren, zu-
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dem sind die für auf das Gebiet einwirkende Lärmimmissionen relevanten Grenzwerte ge-
ringer. Im Rahmen des B-Plan-Verfahrens wird ein Lärmgutachten erstellt, welches die 
Lärmeinwirkung auf das Plangebiet und auf die dort unter anderem vorgesehenen und be-
stehenden Wohnnutzungen untersucht. In diesem Gutachten werden dann Vorschläge für 
im B-Plan festzusetzende Schallschutzmaßnahmen gemacht um gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse im und in der näheren Umgebung des Änderungsbereiches zu gewähr-
leisten. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
zu befürchten. 
 

2.6.3 Störfallvorsorge / Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Störfallvorsorge i.S.d. § 50 Abs. 1 BImSchG: 
Störfallbetriebe sind in der Umgebung des Änderungsbereiches nicht vorhanden.  
 
Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen: 
Eine bau- oder betriebsbedingte Anfälligkeit des Plangebietes hinsichtlich schwerer Unfälle 
und Katastrophen ist daher nicht gegeben. 

2.7 Luft, Licht, Wärme und Strahlung, Erschütterungen 

Ausgangssituation 
Die Luftqualität im Änderungsbereich ist – v.a. in den Sommermonaten - (wie für städtische 
Bereiche in der Umgebung großer Verkehrstrassen typisch) voraussichtlich durch Ab-
gasemissionen beeinträchtigt, wird aber andererseits durch die Frischluftzufuhr aus der 
Pegnitzaue verbessert.  
Die Geruchsbelästigung durch die benachbarte Kläranlage (Klärwerk I) wurde im Rahmen 
eines Geruchsgutachtens näher untersucht (Ingenieurbüro           Rau in Zusammenarbeit 
mit DEKRA Industrial GmbH, 07.09.2012). Demnach wird der relevante Richtwert nach 
GIRL für Wohn- und Mischgebiete (10% Geruchsstundenhäufigkeit) im Istzustand der Klär-
anlage nur im westlichen Randbereich des Geltungsbereich überschritten.3 Da diese Mes-
sergebnisse jedoch aufgrund der verwendeten Ausgangsannahmen und Messtechniken 
einer deutlichen Unschärfe unterliegen, wurden zusätzlich 10 orientierende Einzelbege-
hungen bei verschiedenen Windrichtungen durchgeführt, um über die konkrete Geruchs-
wahrnehmung so genannte Geruchswahrnehmungsgrenzen abzuleiten. Die dabei ermit-
telten Grenzen der Geruchsbelastung liegen deutlich weiter westlich und tangieren den 
Geltungsbereich nicht. Außerdem wurde eine Geruchsprognose für den Planfall gerechnet, 
dass Maßnahmen zur Geruchsreduzierung an zwei sehr geruchintensive Quellen im Klär-
werk I durchgeführt werden (Abschaltung Faulstufe III, Geruchsreduzierung am Abluftwä-
scher der Schlammstapelung), deren Umsetzung laut Gutachten bis Ende 2015 geplant 
war. In diesem Fall reicht die Überschreitung der Richtwerte kaum über die ca. 250m west-
lich des Geltungsbereichs gelegene Adolf-Braun-Straße hinaus. 
Ob diese Maßnahmen zwischenzeitlich umgesetzt wurden, ist nicht bekannt. 
Aufgrund der größeren Entfernung des östlich des Plangebietes gelegenen Klärwerks II 
sowie der Hauptwindrichtung (West), sind Überschreitungen der Grenzwerte von Ge-
ruchsimmissionen nicht zu erwarten. Die Erstellung eines Geruchsgutachtens für das Klär-
werk II ist daher nicht notwendig. 
 
  

                                                
3 Dies betrifft jedoch nur die Geruchsemissionen des Klärwerks I. 

64



 

 14 

Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen/  
Durch die Umwidmung von Gewerblicher Baufläche zu Gemischter Baufläche entstehen 
keine Veränderungen hinsichtlich der im Falle einer Bebauung zu erwartenden Beeinträch-
tigungen durch Staubanreicherung in der Luft, Verkehrsabgase und Erschütterungen, so 
dass hier keine erheblichen Auswirkungen zu befürchten sind. 
Ob die geplante Bebauung einen erheblichen Einfluss auf die Luftqualität haben wird, lässt 
sich erst nach Fertigstellung eines im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu erstel-
lenden Verkehrsgutachtens beurteilen. Geruchsbelastungen im Änderungsbereich durch 
das Klärwerk I können anhand des vorliegenden Gutachtens ausgeschlossen werden; be-
züglich des Klärwerks II sind aufgrund der Entfernung und der Hauptwindrichtung keine 
Belastungen zu erwarten.  
Durch die geplante Mischnutzung der Änderungsfläche ist nicht mit der Entstehung von 
elektromagnetischen Feldern, Strahlungen oder Wärmeentwicklungen zu rechnen. Im wei-
teren Umfeld der geplanten Bebauung sind keine bestehenden Anlagen oder Einrichtun-
gen bekannt, die eine erhebliche Beeinträchtigung der geplanten Nutzung erzeugen könn-
ten. Die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen durch Lichtemissionen verändert sich durch 
die Umwidmung in eine gemischte Baufläche nicht. 
Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

2.8 Klima 

Ausgangssituation 
Für das Schutzgut Klima ist im Planungsbereich, da es sich um ein bebautes Gebiet mit 
hohem Versiegelungsgrad handelt, eine Vorbelastungssituation gegeben. Im Stadtklima-
gutachten Nürnberg (2014) ist der Änderungsbereich als Siedlungsfläche mit ungünstiger 
bioklimatischer Situation dargestellt. Die Wohnbaufläche im Bereich der Brucknerstraße 
mit den zugehörigen Gärten ist als Siedlungsbereich mit weniger günstiger bis günstiger 
bioklimatischer Situation dargestellt, die Pegnitzaue als Ausgleichsraum mit sehr hoher bi-
oklimatischer Bedeutung.  
Laut der Klimafunktionskarte im Stadtklimagutachten fungiert das westliche Pegnitztal als 
Kaltluftleitbahn. Der Westfriedhof, der im Norden daran anschließt, unterstützt die Leitbahn 
zusätzlich. Die Kaltluft kann über diese Grün- und Freiflächen rund um die Pegnitz fast bis 
zum Stadtkern vordringen.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Durch die Bautätigkeit sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.  
Das Kleinklima über den Flächen im Planungsgebiet wird sich durch die Änderung positiv 
verändern, da der Versiegelungsgrad im Vergleich zu einer gewerblichen Baufläche ver-
ringert wird und durch das Planzeichen: „Bereich für Grünflächenentwicklung“ die planeri-
schen Voraussetzungen für neue Vegetationsflächen geschaffen werden, die im Vergleich 
zu den derzeit fast vollständig versiegelten Flächen eine deutliche Verbesserung darstel-
len. Dadurch wird die Evapotranspiration im Änderungsbereich deutlich erhöht, was zu ei-
ner Erhöhung der Luftfeuchte und zu einer Verringerung der Temperaturspitzen im Tages- 
und Jahresgang führt. Durch die geplanten Grünflächen werden Vorschläge des Stadtkli-
magutachtens (Erhöhung des Vegetationsanteils, Entsiegelung) umgesetzt. Durch die ge-
plante Bebauung wird die im Stadtklimagutachten dargestellte Kaltluftleitbahn im Pegnitztal 
nicht beeinträchtigt.  
Die geplante Umnutzung führt voraussichtlich nicht zu einer relevanten zusätzlichen CO2 
- Belastung der Atmosphäre; d.h. im Vergleich zur bisher dargestellten gewerblichen Bau-
fläche ist eine zusätzliche CO2 -Belastung nicht zu erwarten. 
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Aussagen zu einer vorsorgenden Planung in Bezug auf die zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen werden zum Entwurf ergänzt. 
 
Die Auswirkungen der Planung können noch nicht abschließend beurteilt werden. 
 

2.9 Abfall4 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet ist derzeit durch massive Altablagerungen und entsprechende Bodenbe-
lastungen geprägt (s. Kap. 2.2). 
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen 
Bezüglich der während der Bauzeit anfallenden Abfälle sind keine Besonderheiten zu er-
warten. Durch die Einhaltung der Vorgaben des Abfallrechts werden Gesundheitsgefähr-
dungen ausgeschlossen und eine möglichst energiesparende und ressourcenschonende 
Entsorgung sichergestellt.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Bei den langfristig im Bereich des geplanten Stadtquartiers anfallenden Abfällen handelt 
es sich um gewöhnlichen Hausmüll und gewöhnliche Abfälle aus Büro- und Gastronomie-
nutzungen, der ordnungsgemäß getrennt und entsorgt wird., es sind keine erheblichen 
Eingriffe zu erwarten. 

2.10 Kultur- und Sachgüter 

Ausgangssituation 
Laut dem bayerischen Denkmalatlas sind Bau- oder Bodendenkmäler im Änderungsbe-
reich des FNP nicht vorhanden. Im Bereich der angrenzenden weiten Flussaue und an-
grenzenden Terrassen und somit auch im Änderungsbereich ist aber mit jungpaläolithi-
schen, mittelpaläolithischen und/oder spätpaläolithischen Funden zu rechnen. Ca. 200 m 
flussaufwärts liegt als Lesefund frühmittelalterliche Keramik vor. Der Änderungsbereich 
liegt im Bereich einer möglichen, derzeit nicht lokalisierten, frühmittelalterlichen Besied-
lung. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Die Fläche muss als Verdachtsfläche für Bodendenkmäler eingeordnet werden. Bei Bo-
deneingriffen werden deshalb Untersuchungsmaßnahmen erforderlich. Die Details sind im 
weiteren Verfahren zu klären. 

2.11 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen zwischen den oben beschriebenen Auswirkungen auf die einzelnen 
Prüfkriterien beschränken sich auf die allgemeinen funktionalen Zusammenhänge, z.B. 
zwischen der Versickerungsfunktion des Bodens und der Grundwasserneubildung. Dar-
über hinausgehende Wechselwirkungen, die zu erheblich negativen Auswirkungen führen, 
werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwartet.  
 

                                                
4 gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7e und Anlage 1 Nr. 2 b) dd) BauGB n.F. als eigenständiger Umweltbelang zu berücksichtigen  
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3.  Prognose  be i  Nichtdurchführung der  P lanung /  
Nu l lvar iante   

Angesichts der aktuellen, schon seit längerer Zeit bestehenden Unternutzung ist davon 
auszugehen, dass für großflächige Gewerbenutzungen an diesem Standort eine geringe 
Marktnachfrage besteht (s. Kap. 6). Somit wäre ein Verzicht auf die Änderung des FNP mit 
einer Beibehaltung des bestehenden Zustands gleichzusetzen, d.h. die Umsetzung einer 
gewerblichen Entwicklung über einen Bebauungsplan ist an diesem Standort als unwahr-
scheinlich einzustufen. Wenn die Fläche im aktuell bestehenden Zustand verbleiben 
würde, würden sich hinsichtlich der oben beschriebenen Kriterien bzw. Schutzgüter keine 
nennenswerten Veränderungen ergeben, denn eine durch die Unternutzung bedingte Ve-
getationsentwicklung im Rahmen von Sukzessionsprozessen wird durch den hohen Ver-
siegelungsgrad weitgehend verhindert. Die Altlastenproblematik würde ungelöst und die 
entsprechenden Belastungen von Boden und Grundwasser bestehen bleiben.  
Zudem könnte das vorhandene Potenzial der Fläche vor allem hinsichtlich ihrer Lage im 
Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden. 

4.  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr in gerung und zum 
Ausgle ich  nachte i l iger  Umw el tausw irkungen  

Erste Vorschläge für Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und -verringerung sind im Ka-
pitel 2 zu den jeweiligen Kriterien bzw. Schutzgütern aufgeführt. Detaillierte Vermeidungs-
, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens Nr. 4543 A zu definieren.  

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen werden auf der Ebene des parallel erstellten 
Bebauungsplanes untersucht. Dazu wird derzeit eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) erstellt.  

5.  Gebie te  von gemeinschaf t l icher  Bedeutung (Fauna -F lora -
Habi ta t )  und  europä ische Voge lschutzgebie t e  im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes  

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der o.g. Gebiete sind von der Planung nicht betroffen.  

6.  Geprüf te  Al ternat iven  

Im überwiegenden Teil des Änderungsbereiches besteht seit mehreren Jahrzehnten Bau-
recht für gewerbliche Nutzungen (gewerbliche Baufläche). Die aktuelle und schon seit län-
gerer Zeit bestehende Unternutzung lässt den Schluss zu, dass dafür an diesem Standort 
eine geringe Marktnachfrage besteht. Es ist daher nicht sinnvoll, am Ziel einer gewerbli-
chen Nutzung für den gesamten Nordteil des ehemaligen AEG-Geländes festzuhalten (Flä-
che zwischen Ringbahn, Pegnitzaue, Muggenhofer Straße und dem Sportplatz sowie den 
Kleingärten an der Nicolaistraße). 
Gleichzeitig macht es der anhaltend hohe Wohnbedarf erforderlich, über die wirksamen 
FNP-Darstellungen hinaus Flächen auszuweisen, auf denen auch Wohnbebauung möglich 
ist. Durch die Umnutzung des zentralen innerstädtischen Gebiets wird ein Beitrag zur De-
ckung des hohen Wohnbedarfes und der Infrastrukturbedarfe geleistet.  
Die geplante Darstellung des Änderungsbereiches als gemischte Baufläche und die daraus 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu entwickelnde Festsetzung als Urbanes 
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Gebiet erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen, wie Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgung, Bildung, Kultur und Sport.  
Durch die breit angelegte Nutzungsmischung im Gebiet soll auch Verkehr vermieden bzw. 
reduziert und die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Raums gefördert werden. 
 
Keine der denkbaren Planungsalternativen für das Gebiet (z.B. Darstellung als Wohnbau-
fläche, als Fläche für Gemeinbedarf, als Grünfläche) ist geeignet, die städtischen Flächen-
bedarfe in gleichem Umfang zu decken und in gleichem Maße zur Erreichung der städti-
schen Ziele beizutragen.  
Dies gilt insbesondere für das Ziel der Innenentwicklung sowie des sparsamen und scho-
nenden Umgangs mit Grund und Boden (§ 1 Abs. 5 sowie § 1a Abs. 2 BauGB) und für das 
Ziel eine nutzungsgemischte "Stadt der kurzen Wege" zu verwirklichen. 
Die geplanten Nutzungen können auch nicht alternativ an anderer Stelle im Stadtgebiet 
verortet werden. Die Gegenüberstellung der flächenrelevanten Nachfrage mit den vorhan-
denen Potentialflächen (Bauflächenkataster, Baulückenkataster, Nachverdichtungskon-
zepte) zeigt vielmehr, dass kumulativ die Ausschöpfung aller vorhandenen Innenentwick-
lungspotentiale und die Umnutzung von brachgefallenen Arealen erforderlich ist. Auch für 
alle anderen verfügbaren Konversionsflächen vergleichbarer Größe im Innenbereich fin-
den bereits Planungen statt, um die oben genannten hohen Bedarfe zu decken. 
 
Aufgrund dieser städtebaulichen Beurteilung der verschiedenen Alternativen, die im Er-
gebnis zu der nun im Rahmen der FNP-Änderung weiterverfolgten Lösung führte, wurde 
eine Prüfung der Umweltauswirkungen für keine der Planungsalternativen durchgeführt. 
 

7.  Methodik  /  H inw eise  auf  Schw ie r igke i ten und 
Kenntn is lücken  

Der vorliegende 1. Entwurf des Umweltberichtes wurde vom Büro Landschaftsplanung 
Klebe (Nürnberg) erstellt und wird vom Umweltamt der Stadt Nürnberg fachlich geprüft. Es 
werden Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemacht und Maß-
nahmen zur umweltfachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen dargestellt, soweit dies auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung möglich ist.  
 
Folgende Informationsquellen wurden für den ersten Entwurf des Umweltberichtes heran-
gezogen (die genannten Datengrundlagen liegen dem Verfasser vor bzw. wurden von der 
Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellt): 
 
• Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan, Stadt 

Nürnberg 
• Stadtklimagutachten (2014), Stadt Nürnberg Umweltamt 
• Masterplan Freiraum: 

- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept (GFK) Nürnberg (2014), Stadt Nürnberg Umweltamt 
- Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ (2013), Stadt Nürnberg Umweltamt 

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) „Nürnberg am Wasser“ (2012), Amt für Wohnen 
und Stadtentwicklung Nürnberg 

• Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept5 (INSEK) „Weststadt“ (2012), Amt für Wohnen und 
Stadtentwicklung Nürnberg 

• Grün- und Freiraumkonzept Weststadt (2012), Stadt Nürnberg Umweltamt / Planungsgruppe 
Landschaft Nürnberg 

                                                
5 wenn Plangebiet innerhalb des jeweiligen Untersuchungsgebietes liegt 
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• Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008), Stadt Nürnberg Umweltamt  
• Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg (ABSP, 1996), Stadt Nürnberg Umwelt-

amt 
• Artenschutzkartierung (ASK, fortlaufende Aktualisierung), Bayer. Landesamt für Umwelt 
• Geologische Karte 1:50.000, Nürnberg – Fürth – Erlangen und Umgebung (1977), Bay. Geolo-

gisches Landesamt 
• Geländebegehungen (Umweltbelange) am 05.11.2018, 26.11.2018, 29.11.2019 und 

28.03.2019 
• AEG-Nordareal Nürnberg, Orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung, Gutachten  

                (30.06.2014), LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH Nürnberg 

 
 

 

Kenntnislücken: 
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bestehen keine nennenswerten Kennt-
nislücken. 
 
Im Umweltbericht zum parallel erstellten Bebauungsplans werden zum Entwurf noch ab-
schließende Aussagen zu den Umweltbelangen Lärmimmissionen, planinduziertes Ver-
kehrsaufkommen, Artenschutz, Entwässerung, Luftbelastung, Mobilitätskonzept, Energie-
konzept, Sanierung/Altlasten/Deponie ergänzt. 

 

8 .  Maßnahmen zur  Überw achung (Moni tor ing)  

Der Status des Flächennutzungs- und Landschaftsplans als vorbereitender Bauleitplan be-
dingt, dass die konkreten Umweltauswirkungen der Planung erst auf den oben genannten 
nachfolgenden Planungsebenen in ausreichender Detailschärfe überprüfbar sind. Auch 
Aussagen zu sinnvollen Maßnahmen zur Erfolgskontrolle der jeweils vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen können erst nach Zuordnung und konkreterer Planung der Ausgleichs-
flächen und –maßnahmen getroffen werden.  

Näheres zum Monitoring ist daher auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung festzu-
legen (vgl. Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 4543 A). 

9.  Zusammenfassung  

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sind im Änderungsbereich großflächig Gewerb-
liche Bauflächen und kleinflächig Wohnbauflächen dargestellt. Im Rahmen der geplanten 
Änderung werden beide Bereiche als Gemischte Baufläche dargestellt. Die gemischten 
Bauflächen sollen mit der Darstellung „Bereich für Grünflächenentwicklung“ überlagert wer-
den. Die Kennzeichnung „Für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf 
erhebliche Belastung durch umweltgefährdende Stoffe“ soll beibehalten werden.  
 
Ziel ist die Schaffung von innenstadtnahem Wohnraum auf bereits stark versiegelten Flä-
chen in Kombination mit gewerblichen, kulturellen und gastronomischen Nutzungen.  
Relevante Eingriffe in den Naturhaushalt und Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter wur-
den im vorliegenden Umweltbericht - soweit im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 
erforderlich und zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich - beschrieben und bewertet. Erheb-
liche Auswirkungen durch die Umwidmung zu gemischter Baufläche sind nach derzeitigem 
Stand nur im Hinblick auf das Kriterium Boden und dort nur in Bezug auf den relativ kleinen, 
im wirksamen FNP als Wohnbaufläche dargestellten Teilbereich zu erwarten. Bezüglich 
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der Kriterien Klima und Kultur- und Sachgüter kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine 
Aussage hinsichtlich der Erheblichkeit getroffen werden.  
 
Der vorliegende Umweltbericht (1. Entwurf) wurde in Abstimmung mit dem Stadtplanungs-
amt und dem Umweltamt Nürnberg erstellt. Er stellt die ersten Ergebnisse der gem. § 2 (4) 
BauGB im Bauleitplanverfahren erforderlichen Umweltprüfung hinsichtlich der beabsichtig-
ten Änderungen der FNP-Darstellungen dar. Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren 
fortgeschrieben. 
 
Die durchgeführte Umweltprüfung stellt dabei ausschließlich auf die geplante Änderung der 
FNP-Darstellungen ab. Die Bewertung ist nicht gleichbedeutend mit den umweltrelevanten 
Auswirkungen, die das geplante Bebauungsplanverfahren verursacht und die in dessen 
Rahmen zu ermitteln sind. 
 
 
 
 
Nürnberg, den 29.04.2019 
Verfasser:   
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Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes-     
entwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; da-
bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt wer-
den, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hat die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie 
nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Frei-      
flächen im Außenbereich. Gemäß dem 
Grundsatz des LEP sollen land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Gebiete erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur 
in dem unbedingt notwendigen Umfang für 
andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
sind historisch gewachsene Kulturlandschaf-
ten vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 

ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-    
gehalten werden. 
 
§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nieder-
schlagswässern bzw. deren sonstiger alterna-
tiver Ableitung den Vorrang. Mit Einführung 
des getrennten Gebührenmaßstabs für      
Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (In-
SEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet Leit-
linien für künftige gesamtstädtische Planun-
gen und Konzepte in Bezug auf die Gemein-
schaftsaufgabe Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, der eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen) die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-  
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
 
 
 

Artenschutz und Biologische Vielfalt
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG ge-
regelt. Aussagen zum Natura 2000-Konzept 
der EU finden sich in den §§ 31 bis 36 
BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum spe-
ziellen Artenschutz unterliegen nicht der Ab-
wägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 
 
 

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1. 
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte 
des Artenschutzes und des Biotopverbunds 
sowie des Ziels der Erhaltung von Gebieten 
mit hoher biologischer Vielfalt bei der Trassie-
rung von Verkehrswegen und der Auswei-
sung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen. 
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Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt 
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Biotop-
verbund dient u.a. der dauerhaften Sicherung 

der Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer  
Wechselbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist. Der LAP soll die Lärmprobleme und 
-auswirkungen regeln und die ruhige Gebiete 
gegen eine Zunahme des Lärms schützen.  
 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 
als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen im bau-/immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 
der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht vollzieh-
bar sind. 
 

18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sport- 
anlagenlärmschutzverordnung bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Sportlärm, da 
ein Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern 
soll die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm 
(ausgenommen traditionelle Volksfeste und 
Kirchweihen) Anwendung finden. 
 
 
Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht-    
linie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozial-     
adäquat hinzunehmen sind. Das KJG lockert 
für Jugendspieleinrichtungen einige Regelun-
gen der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 
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§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft ge-
setzt; darin enthalten ist u.a. eine Maßnahme-
nübersicht des bestehenden Luftreinhalte-/ 
Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. Fort-
schreibung (2010) und deren jeweiliger Um-
setzungsstand, sowie weitere (geplante)      
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 

Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7j (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gem. § 50 Abs. 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
 
 

Klima 
 
BauGB § 1 Abs. 5 und 6:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe im 
Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sind dadurch erweitert worden. 
Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insb. 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
 
 
 
 
 

BauGB § 1a Abs. 5:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
 
Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG):  
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien verpflichtet.  
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Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für den 
Neubau zu erreichen. 
 
EnEV: 
Die neue Energieeinsparverordnung ist am 
01. Mai 2014 in Kraft getreten. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zum 01. Januar 2016 weiter angehoben wor-
den und sind ein wichtiger Zwischenschritt hin 
zum EU-Niedrigstenergiegebäudebestand, 
der ab spätestens 2021 gilt. 
 
Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses v. 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle Da-
tengrundlage und Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Entwick-
lung werden in einer Klimafunktions- und      
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 
Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesregie-
rung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-20-
20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effizienz-
steigerung um 20%, Anteil der erneuerbaren 
Energien von 20%) erreicht werden. Zur An-
passung an den Klimawandel werden die vor-
geschlagenen Maßnahmen sukzessive er-
gänzt und aktualisiert. Im Kontext mit den 
Zielvorgaben des Masterplans Freiraum und 
des Stadtklimagutachtens werden Umset-
zungsstrategien entwickelt. 
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Beschlussvorlage 
Stpl/092/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 4543 A "AEG-Nordareal"  
für ein Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, südöstlich der Bahnlinie Nürnberg Ost-
Großmarkt, südwestlich der Pegnitz und westlich der Kleingartenanlage Fuchsloch 
- frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - 
 
Anlagen: 

Entscheidungsvorlage 
Übersichtsplan zum Bebauungsplan 4543 A 
Entwurf der Begründung zum Rahmenplan vom 30.04.2019 
Umweltbericht (1. Fassung) vom 30.04.2019 

Sachverhalt (kurz): 
Im Jahr 2006 wurde das Bebauungsplan-Verfahren Nr. 4543 eingeleitet, welches das gesamte 
AEG-Areal incl. Randflächen zum Gegenstand hatte.  
Um die planungsrechtlichen Vorraussetzungen für die städtebauliche Neuordnung des AEG-
Nordareals zu schaffen, soll der ca. 14,6 ha große Bereich nördlich der Muggenhofer Straße 
aus dem Umgriff des Bebauungsplans Nr. 4543 "AEG-Areal" herausgelöst und als 
eigenständiges Verfahren Nr. 4543 A "AEG-Nordareal" weitergeführt werden.  
 
Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines attraktiven urbanen Wohnquartiers in relativ 
hoher Dichte. Dieses soll vielfältig nutzbare Freiräume sowie ein attraktives Wegenetz durch 
das Gebiet und zur Pegnitzaue aufweisen. Geplant ist eine Nutzungsmischung aus urbanem 
Wohnen, Gewerbe/Dienstleistung, Gemeinbedarf, Hochschuleinrichtungen und Kultur mit den 
erforderlichen sozialen Infrastruktueinrichtungen.  
Weiterhin sollen die bestehenden Bahn-Kleingärten am westlichen Rand des Geltungsbereichs 
sowie die bestehende Wohnbebauung erhalten bleiben. 
 
Der überwiegende Teil der gewerblichen Flächen nördlich der Muggenhofer Straße befindet 
sich im Eigentum einer Entwicklungsgesellschaft. Weitere Flächen sind im Eigentum von 
verschiedenen privaten Eigentümern und einer Wohnbaugenossenschaft sowie der DB. 
 
Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität wurde ein Workshop-Verfahren durchgeführt. Der 
Rahmenplan wurde von Gehl Architects, Kopenhagen in enger Zusammenarbeit mit den 
Grundstücksentwicklern und den Fachdienststellen der Stadt erarbeitet. 
 
Auf Grundlage des Rahmenplans, des Vorentwurfs der Begründung sowie des vorliegenden 1. 
Entwurfs des Umweltberichts (UB) soll als nächster formaler Verfahrensschritt die 
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen 
werden. In gleicher Sitzung soll im Parallelverfahren die Einleitung des 29. 
Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens mit frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen. 
 
 

Ö  3Ö  3
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1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

wird im weiteren Verfahren ermittelt 

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Beitrag zur infrastruktureller Versorgung, sowie zum Wohn- und 

Arbeitsstättenbedarf 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 
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Beschlussvorschlag: 
1. Der Stadtplanungsausschuss beschließt, dass der dem Rahmenplan des Stadtplanungsamts 
vom 30.04.2019 entsprechende Geltungsbereich aus dem Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 
4543 "AEG-Areal" herausgelöst und als gesondertes Verfahren Bebauungsplan Nr. 4543 A 
"AEG-Nordareal" für ein Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, südöstlich der Bahnlinie 
Nürnberg Ost-Großmarkt, südwestlich der Pegnitz und westlich der Kleingartenanlage 
Fuchsloch weitergeführt wird. 
 
2. Der Stadtplanungsausschuss beschließt auf Grundlage des Rahmenplans vom 30.04.2019, 
der Begründung vom 30.04.2019 sowie der 1. Fassung des Umweltberichts vom 30.04.2019 
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung soll in folgender Form erfolgen:  
- Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung: 4 Wochen.  
- Förmliche Bekanntmachung im Amtsblatt mit Hinweis auf die Ziele, sowie Hinweis auf Ort und 
Zeit der Einsichtnahme in die o.g. Unterlagen und auf Erörterungs- und Äußerungsmöglichkeit. 
- Außerdem erfolgt eine Information der Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine 
(ABGV). 
 
3. Die Beschlüsse sind ortsüblich bekanntzumachen. 
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Beilage 
Betreff: 
Bebauungsplan Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“ 
für ein Gebiet zwischen Muggenhofer Straße, südöstlich der Bahnlinie Nürnberg Ost-Groß-
markt, südwestlich der Pegnitz und westlich der Kleingartenanlage Fuchsloch 
 
- frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung - 
 

Entscheidungsvorlage  
 
 
Ausgangssituation 
Mit Schließung des AEG-Werkes Nürnberg im März 2007 endete die intensive gewerbliche Nut-
zung des Plangebietes. Bereits im Stadtplanungsausschuss vom 23.02.2006 wurde der Bebau-
ungsplan Nr. 4543 für das Gebiet nördlich der Fürther Straße, östlich der Ringbahn, südwestlich 
der Pegnitz und westlich der Raabstraße eingeleitet, um die gewerbliche Nutzung zu sichern.  
 
Während der AEG-Südteil (südlich der Muggenhofer Straße) inzwischen mit verschiedenen 
neuen Nutzungen gefüllt ist, zeichnet sich das AEG-Nordareal (nördlich der Muggenhofer Straße) 
vorwiegend durch temporäre Nutzungen mit Künstlern und Handwerkern aus, welche sowohl die 
bestehenden Gebäude im Nordareal sowie Teilbereiche der Freiflächen nutzen. Die versiegelten 
Freiflächen werden aktuell als PKW-Stellplätze genutzt oder liegen teilweise auch ungenutzt -
brach. Darüber hinaus sind verschiedene Bereiche und Flächen außerhalb des ehemaligen AEG-
Betriebsgeländes untergenutzt bzw. liegen brach.  
 
Ein Großteil der derzeit temporär und/oder ungenutzten Flächen (etwa 8-9 ha) im AEG-Nordareal 
befindet sich im Eigentum eines einzigen Grundstückseigentümers (Entwicklungsgesellschaft). 
Weitere Flächen befinden sich im Eigentum von verschiedenen privaten Eigentümern, einer 
Wohnbaugenossenschaft sowie der DB. 
 
Planung 
Zur Sicherung der städtebaulichen Qualität wurde durch den Grundstückseigentümer/Investor 
das Büro Gehl Architects (Kopenhagen) mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans 
für das Plangebiet beauftragt. Im Zuge dieser Bearbeitung wurden aufbauend auf einer Be-
standsanalyse und ersten Konzeptideen durch das Büro Gehl zwei Arbeitsworkshops (mit ver-
schiedenen Dienststellen der Stadt Nürnberg, Regierung von Mittelfranken, Büro Gehl, Grund-
stückseigentümern und lokalen Planungsbüros) durchgeführt. Das Ergebnis dieses Prozesses ist 
der nun vorliegende Rahmenplan, welcher als Basis für die nächsten Verfahrensschritte - Durch-
führung der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung - dient. 
 
Das Plangebiet befindet sich derzeit überwiegend im bauplanungsrechtlichen Innenbereich im 
Sinne des § 34 BauGB. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umset-
zung des städtebaulichen Rahmenplans ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4543 A 
„AEG-Nordareal“, als Konkretisierung des nördlichen Teilbereichs des eingeleiteten Bebauungs-
plans Nr. 4543, erforderlich.  
 
Planungsziele 
Der Bereich nördlich der Muggenhofer Straße soll städtebaulich neu geordnet werden.  
Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines attraktiven urbanen Wohnquartiers in relativ 
hoher Dichte mit vielfältig nutzbaren Freiräumen sowie einem attraktiven Wegenetz durch das 
Gebiet und zur Pegnitzaue. Geplant ist eine Nutzungsmischung aus urbanem Wohnen, 
Gewerbe/Dienstleistung, Gemeinbedarf, Hochschuleinrichtungen, Kultur mit den erforderlichen 
sozialen Infrastruktueinrichtungen.  
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Dabei liegt der Schwerpunkt im Bereich Wohnnutzung, in welchem vorwiegend Geschosswoh-
nungsbau (davon 30 % gefördert) und in einem Teilbereich auch verdichtete Einfamilienhausbe-
bauung vorgesehen sind. 
 
Mit Anschluss an das angrenzende Pegnitzsüdufer wird ein zentraler öffentlicher Freiraum ge-
schaffen. 
Die Planung sieht insgesamt ca. 10.000 m² öffentliche Grün- und Freiflächen vor. Laut dem Bau-
landbeschluss der Stadt Nürnberg vom 24.05.2017 ist in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen eine Grünflächenversorgung von 20 m² je Einwohner im Geschosswohnungsbau sowie 
von 10 m² je Einwohner im Bereich der Einfamilienhausbebauung anzustreben. 
Demnach ist ein Zielwert von ca. 44.000 m² öffentlich nutzbaren Grünflächen - bezogen auf 2.200 
Einwohnern (überschlägig berechnet) - zu erreichen, welcher nach derzeitigem Stand der 
Planung durch öffentliche Grün- und Freiflächen nicht vollständig im Plangebiet abgedeckt 
werden kann.  
Die Differenz zwischen dem rechnerischen Grünbedarf und den im Gebiet bereitgestellten öffent-
lichen Freiflächen kann durch Maßnahmen auf städtischen Flächen am südlichen Pegnitzufer 
und auf der Pegnitz-Halbinsel abgebildet werden (vgl. Umweltbericht). Dazu soll – wie im INSEK 
Weststadt vorgeschlagen - eine Verbindung über die Pegnitz als Fußgängerbrücke (in Verlänge-
rung der Raabstraße) hergestellt werden. Die geplante Brücke kann zu einer wesentlichen Ver-
besserung des Wohnumfeldes mit Grün- und Spielflächen für die Bewohner des Planungsgebie-
tes sowie der unterversorgten Stadtteile Muggenhof und Eberhardshof beitragen, da sie die groß-
flächigen Erholungsflächen in der Pegnitzaue unterhalb des Westbads vom Baugebiet aus fuß-
läufig erschließt. Die Brücke ermöglicht zudem im Sinne von „Stadt am Wasser“ einen sinnvollen 
Lückenschluss in der Ost-West-Parklandschaft der Pegnitzaue und sichert zugleich die Verknüp-
fung der Stadtteile Schniegling/Johannis und Eberhardshof/Gostenhof. Weiterhin bleibt eine 
Wegeverbindung entlang der Ringbahn als Bestandteil der übergeordneten Freiraumverbindung 
und als Erschließung der Bahnkleingärten erhalten.  
Weiterhin sollen die bestehenden Bahn-Kleingärten am westlichen Rand des Geltungsbereichs 
sowie die bestehende Wohnbebauung gesichert werden. 
 
Kosten 
Mit dem Investor wird ein städtebaulicher Vertrag gem. § 11 Baugesetzbuch (BauGB) geschlos-
sen, in dem Regelungen zur Übernahme von anteiligen Folgekosten getroffen werden. Die bei 
der Stadt Nürnberg verbleibende Kosten werden im weiteren Verfahren ermittelt. 
 
Fazit 
Das AEG-Nordareal soll wiedergenutzt und einer neuen urbanen Nutzung zugeführt werden. Zur 
Sicherung der städtebaulichen Qualität wurde ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet. Dieser 
Rahmenplan soll nun weiterentwickelt und die Planung konkretisiert werden.  
Da die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Rahmenplans aktuell nicht 
gegeben sind, ist zur planungsrechtlichen Sicherung die Aufstellung eines Bebauungsplans er-
forderlich. Die Einleitung des Bebauungsplans Nr. 4543 A für ein Gebiet zwischen Muggenhofer 
Straße, südöstlich der Bahnlinie Nürnberg Ost-Großmarkt, südwestlich der Pegnitz und westlich 
der Kleingartenanlage Fuchsloch sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist zu beschlie-
ßen. 
 
Da die geplanten Festsetzungen nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden können, 
ist parallel zum Bebauungsplan der Flächennutzungsplan zu ändern. Das erforderliche Flächen-
nutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 29 wird in gleicher Sitzung eingeleitet. 
 
Die frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligungen für das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren 
sowie für das Bebauungsplanverfahren sollen parallel durchgeführt werden. 
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I. PLANBERICHT 

I.1. ALLGEMEINES (GEBIET / RECHTSGRUNDLAGEN / VERFAHREN)  

Der Nordteil des ehemaligen AEG-Betriebsgeländes im Stadtteil Muggenhof soll einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. Das im Osten von Nürnberg gelegene Plangebiet umfasst eine 
Fläche von ca. 14,6 ha. Aktuell ist das Plangebiet überwiegend dem Innenbereich nach § 34 
BauGB zuzuordnen.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, um die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke im Planungsbereich nach Maßgabe des Baugesetzbuchs (BauGB) vorzu-
bereiten und zu leiten. Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Bebauungsplans ist das 
BauGB und die aufgrund des Baugesetzbuches erlassenen Vorschriften. Zuständig für die 
Aufstellung von Bebauungsplänen ist die Gemeinde. Das Verfahren selbst ist in den §§ 1 bis 
10 BauGB geregelt. Das Bebauungsplanverfahren wird im Regelverfahren durchgeführt. 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu 
erstellen, der im Zuge des Verfahrens fortgeschrieben werden soll. Auf die erste Fassung 
des Umweltberichts und deren Zusammenfassung, welche durch das Büro Landschaftspla-
nung Klebe erstellt wurde, wird an dieser Stelle verwiesen. 
 
Im Stadtplanungsausschuss vom 23.02.2006 wurde der Bebauungsplan Nr. 4543 für das 
gesamte ehemalige AEG-Areal eingeleitet. Der Bebauungsplan Nr. 4543 A umfasst nun den 
nördlichen Teilbereich dieses Gesamtbebauungsplans inklusive der Muggenhofer Straße 
und konkretisiert somit die Planungsziele für diesen Teilbereich. 
 
Die Grundlage für die Konkretisierung der Planung für den Bereich „AEG-Nordareal“ bildet 
ein Rahmenplan, welcher durch das Büro „Gehl Architects“ (Kopenhagen) erarbeitet wurde. 
Dabei wurden im Zuge dieser Bearbeitung zwei Workshops mit dem Büro Gehl, den lokalen 
Planern (Planungsbüro Vogelsang, Landschaftsplanung Klebe), Vertretern der Verwaltung 
sowie dem Grundstücksentwickler (Projektgesellschaft der MIB/Stiefel-Gruppe) durchge-
führt. Durch den Bebauungsplan Nr. 4543 A soll nun der Rahmenplan umgesetzt und die 
planungsrechtliche Sicherung der städtebaulichen Entwicklung erfolgen. 
 
Der Rahmenplan mit dem 1. Entwurf des Umweltberichts ist nun der Ausgangspunkt für die 
Erarbeitung des Bebauungsplans mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen. Des 
Weiteren wird ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt Nürnberg und dem Grund-
stückseigentümer über die bei der Planung anfallende Kosten und Maßnahmen geschlossen 
werden. 

I.2. ANLASS ZUR AUFSTELLUNG – PLANUNGSZIELE 

Hauptziel des Planungskonzepts ist die Entwicklung eines attraktiven urbanen Wohnquar-
tiers in relativ hoher Dichte mit vielfältig nutzbaren Freiräumen sowie Fuß- und Radwegever-
bindungen durch das Gebiet und zur Pegnitzaue. 
Planungsrechtlich sollen dabei die Voraussetzungen für ein Gebiet geschaffen werden, in 
dem das Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ umgesetzt werden kann. Dies soll durch eine 
urbane Nutzungsmischung von Wohnen, Dienstleistungen / Gewerbe, Gemeinbedarf, Hoch-
schuleinrichtungen sowie sozialer und kultureller Infrastruktur erreicht werden. So kann zum 
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einen der Nachfrage nach Wohnraum nachgekommen werden. Das Zentrum soll ein ca. 
10.000 m² großer öffentlicher Freiraum bilden. Ein weiteres Ziel ist die Öffnung des Planungs-
gebiets zum Stadtteil Muggenhof und zur Pegnitz, da das ehemalige AEG-Betriebsgelände 
jetzt eine Barriere hinsichtlich der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit des Pegnitztals bildet. 
Ein dichtes Wegenetz sowie ein öffentlicher Grünzug soll das Gebiet an den Grünraum der 
Pegnitz anbinden. 
 
Der Nordbereich des ehemaligen AEG-Areals, welcher in weiten Teilen derzeit durch Künst-
ler und Handwerker zwischengenutzt wird, soll städtebaulich neu geordnet werden. Verschie-
dene Bereiche und Flächen außerhalb des ehemaligen AEG-Betriebsgeländes sind darüber 
hinaus auch untergenutzt bzw. liegen brach. Insgesamt soll somit eine innerörtliche Fläche 
reaktiviert und einer neuen Nutzung zugeführt werden (Konversion).  
 
Darüber hinaus ist ein weiteres Ziel des Bebauungsplans die soziale Durchmischung im Plan-
gebiet mit Vorsehen von gefördertem Wohnungsbau (die entsprechenden Regelungen erfol-
gen im städtebaulichen Vertrag). 
 
Weiterhin sollen die bestehenden Bahn-Kleingärten am westlichen Rand des Geltungsbe-
reichs sowie die bestehende Wohnbebauung erhalten bleiben. 
 
Insgesamt wird im Plangebiet eine Stärkung und Attraktivierung alternativer Mobilitätsformen 
gegenüber dem MIV angestrebt. Hierzu werden neben der angeführten guten ÖPNV-Anbin-
dung, dem Vorsehen von Mobilitätsstandorten (mit Carsharing-Angebot) sowie der Stärkung 
des Fuß- und Radwegenetzes auch die öffentlichen und privaten KFZ-Stellplätze wesentlich 
reduziert.  
 
Grundlage des Bebauungsplans bildete der durch das Büro Gehl Architects (Kopenhagen) 
erarbeitete Rahmenplan für das Nordareal des Grundstückseigentümers. Das detaillierte 
Planungskonzept und die Planungsziele können dem Kapitel I.4. entnommen werden. 

I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

I.3.1. ANALYSE DES BESTANDS 

I.3.1.1. Lage im Stadtgebiet / Topographie 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Osten von Nürnberg im Stadtteil Muggen-
hof. Er umfasst ca. 14,6 ha. Das Plangebiet liegt zwischen der Muggenhofer Straße (im Sü-
den) und der Pegnitzaue (im Norden bzw. Nordosten). Im Nordwesten grenzt die Bahnlinie 
Nürnberg Ost-Großmarkt (Ringbahn) an den Geltungsbereich an, im Osten die Kleingarten-
siedlung „Am Fuchsloch“ sowie weiter südlich Sportanlagen der Geschwister-Scholl-Real-
schule. Südlich der Muggenhofer Straße befindet sich der bereits sanierte Teil des AEG-
Südgeländes. 
 
Das Gelände liegt oberhalb der Terrassenkante zum Pegnitztal, ist in Folge der vorhandenen 
Bebauung und Versiegelung recht eben und liegt etwa zwischen 300 m. ü. NN und 302 m. 
ü. NN. Fast unmittelbar nordwestlich an den Geltungsbereich angrenzend fällt das Gelände 
relativ steil zur ca. 10 m tiefer gelegenen Pegnitz ab. 

I.3.1.2. Gegenwärtige Nutzungen und Baustruktur 

Mit Schließung des AEG-Werks Nürnberg im März 2007 endete die intensive gewerbliche 
Nutzung des Plangebietes. Seit diesem Zeitpunkt zeichnet sich das Gebiet durch temporäre 
Nutzungen mit Künstlern und Handwerkern aus, welche sowohl die bestehenden Gebäude 
(Große Produktionshalle mit viergeschossigem Bürokopfbau sowie drei kleinere Hallen) im 
Nordareal sowie Teilbereiche der Freiflächen nutzen. Darüber hinaus wird ein Großteil der 
versiegelten Flächen als PKW-Stellplätze genutzt. 
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Zentral im Plangebiet an der Flotowstraße / Brucknerstraße liegt eine bestehende Wohnsied-
lung (mit einer bis zu drei geschossigen Bebauung (Wohnanlage der Noris e.G.) sowie Ein-
familienhäusern. Als Dachform weisen diese Gebäude überwiegend Walmdächer auf. 
An der Muggenhofer Straße befindet sich ein neun geschossiges Bürogebäude mit Flach-
dach. 
Umfangreiche Flächen des Areals, im nördlichen und östlichen Planungsbereich, waren Alt-
ablagerflächen, die sich nun auf dem ehemaligen AEG-Areal erstrecken. Es handelt sich 
hierbei um die ehemalige städtische Deponie „Fuchsloch“. 
 
Die umgebende Nutzung ist im Süden durch das bereits umgenutzte AEG-Süd-Betriebsge-
lände mit verschiedensten gewerblichen Nutzungen (Büro, Gewerbe, Bildung/Uni, Dienst-
leistungen) geprägt. Im Nordwesten des Geltungsbereichs befindet sich eine Bahn-Kleingar-
tensiedlung mit zehn Parzellen, welche direkt an den Ringbahndamm (daran angrenzend 
das Betriebsgelände der Kläranlage) angrenzt. Östlich schließen die Kleingartenanlage „Am 
Fuchsloch“ sowie die Sportanlage der Geschwister-Scholl-Realschule an. Nördlich grenzt 
das Plangebiet an den Talraum der Pegnitz. 
 
Das Planungsgebiet ist nahezu vollständig versiegelt und überbaut, was typisch für gewerb-
liche Bereiche ist. Insgesamt weist der Geltungsbereich einen Versiegelungsgrad von ca. 
90 % auf. 

I.3.1.3. Verkehr 

I.3.1.3.a. Motorisierter Individualverkehr 

Das Plangebiet wird im Süden durch die Muggenhofer Straße erschlossen, welche über im 
Westen über die Adolf-Braun-Straße bzw. die Fuchsstraße sowie im Osten über die 
Raabstraße in die Fürther Straße mündet. Die bestehende Wohnsiedlung wird über die Flo-
towstraße und die Brucknerstraße erschlossen. Über die Fürther Straße ist der Franken-
schnellweg (A73) in etwa 1 km erreichbar. Nach Osten führt die Fürther Straße in die Innen-
stadt und kreuzt an der Kreuzung Maximilianstraße (auch etwa 1 km entfernt) die Ringstraße 
(B 4R) im Stadtgebiet Nürnberg. 

I.3.1.3.b. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Mit der U-Bahn-Linie 1(Langwasser Süd und Fürth Hardhöhe) ist das Plangebiet sehr gut an 
den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die U-Bahnhaltestellen Muggenhof und 
Eberhardshof sind etwa 500 m vom Plangebiet entfernt mit direkter Anbindung an den Haupt-
bahnhof Nürnberg (11 Minuten) sowie Hauptbahnhof Fürth (5 Minuten). 

I.3.1.3.c. Fuß- und Radwegeverbindungen 

Die wesentliche übergeordnete Fuß- und Radwegeverbindung befindet sich nördlich der 
Pegnitz (Nürnberg-Fürth) und ist für das Plangebiet derzeit über den nördlich gelegenen 
Fuchslochsteg erreichbar. Auch südlich der Pegnitz ist eine Verbindung vorhanden, welche 
jedoch im Osten nach den dort gelegenen Kleingärten nicht weiter entlang der Pegnitz ver-
läuft. 
 
Gehwege sind grundsätzlich an allen angrenzenden Straßen vorhanden. Darüber hinaus be-
sitzt die Fürther Straße beidseitig einen Radweg. Da die Muggenhofer Straße eine wichtige 
Ost-West-Fahrradverbindung darstellt, soll nach Beschluss des Verkehrsplanungsausschus-
ses als Fahrradstraße umgestaltet werden. 

I.3.1.4. Sozialstruktur 

Dem statistischen Monatsbericht der Städte Nürnberg und Fürth vom Mai 2018 zufolge ist 
der Stadtteil Muggenhof in Teilen als sozial angespanntes Quartier und auch als gemäßigtes 
Quartier eingestuft. Charakteristisch für sozial angespannte Quartiere sind der stark über-
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durchschnittliche Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. ausländischer Haus-
halte und v.a. die markant über dem gesamtstädtischen Mittel liegenden Indikatoren zur so-
zialen Anspannung (z.B. Bedarfsgemeinschaften mit Kindern). Weiterhin handelt es sich bei 
diesen Gebieten überwiegend um stark verdichtete urbane Räume entlang bzw. inmitten gro-
ßer Verkehrsachsen. Neben dem hohen Migrationsanteil ist auch der Anteil Arbeitsloser in 
diesen Quartieren überdurchschnittlich hoch. Der Wohnungs- und Gebäudebestand besteht 
überwiegend aus älterer Bausubstanz. 

Die gemäßigten Quartiere weisen überwiegend eine ausgeglichene sozialräumliche Struktur 
auf. Die Indikatorengruppe zu sozialen Anspannungen ist unterdurchschnittlich, während der 
Seniorenquotient, der Anteil der Wohnungen in großen Mehrfamilienhäusern und die Wohn-
dauer von mehr als 20 Jahren teilweise deutlich über dem städtischen Mittel liegen. 
 
Im statistischen Monatsbericht vom September 2018 wurde das Sicherheitsgefühl in Nürn-
berg dargelegt. Im Stadtteil Eberhardshof/Muggenhof sehen 21% ein großes und 26 % ein 
ziemliches Kriminalitätsproblem. Besonders im Nachtzeitraum wird ein hohes Unsicherheits-
gefühl in der Wohnung und in der Wohngegend gesehen. Demgegenüber wird aber auch die 
Polizeipräsenz im Gebiet als hoch beurteilt. 

I.3.1.5. Natürliche Grundlagen / Bestandsaufnahme und Bewertung des vorhandenen Zustands von 
Natur und Landschaft  

Eine detaillierte Beschreibung und Bewertung des Bestands hinsichtlich der im BauGB und 
im BNatSchG definierten Kriterien bzw. Schutzgüter ist dem Umweltbericht zu entnehmen; 
hier wird daher nur eine kurze Übersicht gegeben. Vorhandene Nutzungsarten und Vegeta-
tionstypen sowie die vorhandenen Bäume mit Angaben zu Art, Stammumfang und Kronen-
durchmesser sind im Bestandsplan (vgl. Anlage zum Umweltbericht) dargestellt. 
 
Die Flächen im Geltungsbereich sind größtenteils versiegelt, zum einen durch Gebäude 
(Werkshallen und Gewerbegebäude, im Bereich um die Brucknerstraße Wohnhäuser), zum 
anderen durch Stellplätze. Deutlich kleinflächiger sind private Gärten mit z.T. umfangreichem 
Gehölzbestand, Park- und Lagerflächen mit durchlässigen Belägen (Schotter), ein ungenutz-
ter Gleiskörper (ehemaliger Gleisanschluss an die Ringbahn), bahnbegleitende Kleingärten 
mit kleineren (Neben-)Gebäuden und kleinflächige Ruderalflächen vorhanden. Weiterhin tre-
ten im Geltungsbereich kleinflächige Gehölzbestände aus meist heimischen Arten auf.  
 
Es sind keine Oberflächengewässer im Geltungsbereich vorhanden. In ca. 60 Metern Entfer-
nung liegt der Flusslauf der Pegnitz. Das Grundwasser ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
in Tiefen (Flurabstand) von ca. 12,5 m anzutreffen. 
 
Der geologische Untergrund des Planungsgebiets besteht aus den Gesteinen des Mittleren 
Keupers, überlagert von fluviatilen Sedimenten der Pegnitz. Im Untersuchungsgebiet sind 
die natürlichen Ablagerungen und Gesteine von unterschiedlich mächtigen anthropogenen 
Auffüllungen und Altablagerungen überdeckt. 
 
Bereits im Jahr 2010 wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für das Pla-
nungsgebiet und den südlich an die Muggenhofer Straße angrenzenden Bereich (AEG Süd-
areal) durchgeführt. In Abstimmung mit dem Umweltamt Nürnberg wurde nun eine neue saP 
beauftragt, die parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt wird. Im Rahmen der saP wer-
den schwerpunktmäßig die Artengruppen Fledermäuse und Vögel sowie die Zauneidechse 
und der Nachtkerzenschwärmer untersucht. 
 
Für die Erholungsnutzung hat der Geltungsbereich derzeit keine Bedeutung. Im Norden bzw. 
Nordosten grenzt die Pegnitzaue als großflächige Grünanlage mit hohem Naherholungspo-
tenzial an den Geltungsbereich an. 
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Der Geltungsbereich hat aufgrund der großflächigen Versiegelung (teilweise gewerblich oder 
temporär als Kunstateliers etc. genutzte Gebäude und großflächige Stellplatzbereiche) der-
zeit keine Bedeutung für das Landschafts- bzw. Stadtbild. Einzige Ausnahme bildet der iden-
titätsstiftende „Lange Dahlmann“, eine eingehauste Fließband-Brücke über das ehemalige 
AEG-Gelände, die dessen Nord- und Südteil über die Muggenhofer Straße hinweg verbindet. 

I.3.1.6. Vorbelastungen (Altlasten, Lufthygiene, Lärm) 

Altlasten 

Durch die Vornutzung des Areals mit Gewerbe- und Deponienutzung sind erhebliche Boden-
belastungen vorhanden. Große Teile des Plangebiets sind mit künstlichen Auffüllungen/Ab-
lagerungen (Deponie „Fuchsloch“) versehen. Bei den Ablagerungen handelt es sich um eine 
Hangschüttung, d.h. die ursprünglich weiter im Süden gelegene Hangkante des Pegnitztals 
wurde durch Schüttung mit Abfällen aller Art weiter nach Norden verlagert. Die Schadstoffsi-
tuation wurde in den letzten Jahren detailliert untersucht (Orientierenden Altlasten- und Bau-
grunduntersuchung / Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, LGA, 30.06.2014). 
In Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg wurde auf Grundlage der oben ge-
nannten Orientierenden Untersuchung die grundsätzliche Vorgehensweise hinsichtlich der 
Bewältigung der Altlastenthematik festgelegt. Näheres dazu ist dem Umweltbericht zu ent-
nehmen.  
 
Kampfmittel 
Beiderseits der Fürther Straße befanden sich vor dem Zweiten Weltkrieg viele metallverar-
beitende Betriebe. Aufgrund der Lage des Areals nahe der Fürther Straße und auch zu Gleis-
anlagen ist im gesamten Baubereich Kampfmittelverdacht gegeben, dies ist im weiteren Ver-
fahren detaillierter zu untersuchen. 

Lufthygiene 

Bezüglich der lufthygienischen Situation im Planungsgebiet ist von einer merklichen Exposi-
tion gegenüber verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen auszugehen. Da derzeit keine ak-
tuelleren Jahresmittelwerte aus den städtischen Messungen zur Luftqualität vorliegen, wer-
den diese Angaben im weiteren Verlauf des Verfahrens (Quelle: SUN) ergänzt. 
Um genauere Aussagen hinsichtlich des Einflusses auf die Luftqualität durch die geplante 
Nutzungsänderung treffen zu können, soll parallel zum Bebauungsplan-Verfahren ein Ver-
kehrsgutachten erstellt werden. 
 
Im Hinblick auf die CO2-Belastung dienen die großen Grünflächen der Pegnitzaue als Puffer, 
außerdem wirken sie als innerstädtische Frischluftschneise (die allerdings aufgrund der To-
pographie keine Frischluftzufuhr in den Geltungsbereich verursacht).  
 
Um eine mögliche Geruchsbelästigung durch die benachbarte Kläranlage (Klärwerk I) näher 
zu untersuchen, wurde ein Geruchsgutachten für das Klärwerk I erstellt (Ingenieurbüro 
Matthias Rau in Zusammenarbeit mit DEKRA Industrial GmbH, 07.09.2012). Die dabei in 
Kombination mit orientierenden Einzelbegehungen ermittelten Grenzen der Geruchsbelas-
tung tangieren den Geltungsbereich nicht. Ob die laut diesem Gutachten geplante Maßnah-
men zur Geruchsreduzierung an zwei sehr geruchintensiven Quellen im Klärwerk I mittler-
weile durchgeführt wurden, ist nicht bekannt. 

Lärm 

Verkehrslärm - Ausgangssituation 
Von außen auf das Gebiet einwirkender Verkehrslärm ist im vorliegenden Fall voraussichtlich 
ein eher untergeordnetes Problem, da die relevanten Lärmquellen (z.B. Fürther Straße, U-
Bahn und U-Bahnstationen Muggenhof / Eberhardshof) voraussichtlich aufgrund der Entfer-
nung zum Baugebiet und der dazwischen liegenden Gebäude keine Auswirkungen auf den 
Geltungsbereich haben. An der Westgrenze des Geltungsbereichs entsteht Lärm durch die 
Ringbahn, der jedoch aufgrund der geringen Zugfrequenz nur selten auftritt. 
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Verkehrslärm - Auswirkungen 
Durch die Planung induzierter Verkehrslärm, der sich auf die umgebende Wohnbebauung 
auswirken kann, entsteht vor allem durch den Kfz-Verkehr der neuen Bewohner. Um die 
Auswirkungen des planinduzierten Verkehrsaufkommens auf die umgebenden Quartiere und 
um die auf das Plangebiet einwirkenden Lärmquellen zu untersuchen, ist im weiteren Ver-
fahren ein Verkehrsgutachten und darauf aufbauend ein Schallschutzgutachten zu erstellen. 
 
Gewerbelärm - Ausgangssituation 
Vorhandene Emittenten von Gewerbelärm in der Umgebung des geplanten Quartiers sind 
das nordwestlich gelegene Klärwerk I, verschiedene Gewerbebetriebe in einer Halle am süd-
östlichen Rand des Planungsgebiets, diverse Nutzungen im AEG-Südgelände und der durch 
die Parkplätze entstehende Lärm im Bereich des Bürogebäudes Muggenhofer Str. 136. Für 
die vom Klärwerk I ausgehenden Lärmimmissionen liegt bereits ein Schallschutzgutachten 
vor (Büro IBAS, 10.08.2012). Die im Gutachten enthaltenen Karten zur Schallausbreitung 
zeigen, dass nachts in kleinen Teilen des nordwestlichen Randbereiches Überschreitungen 
der Grenzwerte für Wohngebiete entstehen könnten. 
 
Gewerbelärm - Auswirkungen 
Die Lärmeinwirkung auf das Plangebiet durch die o.g. Emittenten ist im weiteren Verfahren 
im Rahmen eines Lärmgutachtens zu untersuchen. Weiterhin sind im Schallschutzgutachten 
v.a. die durch die geplanten Gewerbenutzungen generierten Emissionen der dem Gewerbe 
zugeordneten Parkplätze und ggf. Tiefgaragenausfahrten sowie die Schallemissionen der 
Gastronomienutzungen. 
 
Parallel zum aktuellen Bebauungsplan-Verfahren werden ein Verkehrsgutachten und im An-
schluss daran ein Schallschutzgutachten erstellt. Erst nach Fertigstellung dieser beiden Gut-
achten können genauere Aussagen bzgl. des Schallimmissionsschutzes getroffen werden. 

 
Weitere, detaillierte Aussagen zur Altlastensituation, der Lufthygiene und zur Lärmsituation 
sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN / VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

I.3.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben 

I.3.2.1.a. Raumordnung (LEP- Ziele der Raumordnung, Regionalplan Industrieregion Mittelfranken) 

Das am 1. September 2013 in Kraft getretene LEP (inklusive der am 01.03.2018 in Kraft 
getretenen Teilfortschreibung) definiert u.a. folgende Ziele, an die die Bauleitplanung anzu-
passen ist: 
- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-
lung nicht zur Verfügung stehen (3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung). 

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen (3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot). 

- Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teilräumen flächen-
deckend und bedarfsgerecht vorzuhalten (8.1 Soziales). 

- In den Verdichtungsräumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Standorten mit leis-
tungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbesondere an Standorten 
mit Zugang zum schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr, zu konzentrie-
ren (2.2.8 Integrierte Siedlungs- und Verkehrsplanung in Verdichtungsräumen). 

 
Zudem sollen Planungen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigen: 
- Es sollen die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Ar-

beitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versorgung 
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mit Gütern geschaffen oder erhalten werden (1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen). 

- Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden (1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung). 

- Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 
der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1 Flächensparen). 

- Das Radwegenetz soll erhalten und bedarfsgerecht ergänzt werden (4.4 Radverkehr). 
 
Regionalplan Region Nürnberg (RP 7) 
Der am 01.07.1988 in Kraft getretene und laufend fortgeschriebene RP 7 konkretisiert die 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung wie folgt (Auszug): 
- Mit der Neuerrichtung von Wohnungen soll auf eine Verbesserung der Wohnungsversor-

gung, insbesondere im Bereich des gemeinsamen Oberzentrums Nürnberg/Fürth/Erlan-
gen und des Mittelzentrums Schwabach, hingewirkt werden (3.2.2 Wohnungswesen). 

- Bei der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete soll verstärkt auf die Erschließung durch 
öffentliche Personennahverkehrsmittel - insbesondere Schienenverkehrsmittel - geachtet 
werden (4.1.8. Verkehrsleitbild). 

- Das regionale Grundkonzept für den Radverkehr soll so ausgebildet werden, dass eine 
Verbindung der Orte miteinander und ein lückenloser Netzcharakter der Radwege ent-
steht (4.5.2.2. Radverkehr). 

 
Der Bebauungsplan Nr. 4543 A wird unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze der  
Raumordnung und Landesplanung aufgestellt (§ 1 Abs. 4 BauGB). 

I.3.2.1.b. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 

Im wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Nürnberg ist 
der betreffende Bereich überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Flächen mit 
bestehender Wohnnutzung (Brucknerstraße/ Flotowstraße) sind als Wohnbauflächen darge-
stellt. Der nördliche Planbereich ist mit der Kennzeichnung „Für bauliche Nutzung vorgese-
hene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung durch umweltgefährdenden Stoffe“ ver-
sehen. Ein schmaler Teilbereich am westlichen Rand (vorhandene Kleingärten) sind als Ver-
kehrsfläche („Bahnanlagen“) dargestellt. Neben diesen flächenhaften Darstellungen enthält 
der FNP auch überlagernde Darstellungen. So ist innerhalb des Änderungsbereichs ein Alt-
lastenbereich (Verdachtsfläche) gekennzeichnet. Als landschaftsplanerische Zielaussage ist 
am westlichen Rand (entlang der Ringbahntrasse) eine übergeordnete Freiraumverbindung 
dargestellt, welche den Bereich Pegnitz über das Plangebiet hinweg nach Süden verbinden 
soll.  

Für die in Aussicht genommenen Festsetzungen des Bebauungsplans sind die Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach der Bebauungsplan (B-Plan) aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln ist, nicht gegeben. Damit wird auch eine Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplans im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

I.3.2.1.c. Bebauungspläne und Veränderungssperren 

Im Planungsbereich bestehen planungsrechtliche Festsetzungen – Baulinienpläne - aus den 
Jahren 1885, 1903, 1928 und 1936, die in großen Teilen obsolet sind.  
 
Es besteht keine Veränderungssperre für den Geltungsbereich. Es grenzt kein rechtsver-
bindlicher Bebauungsplan i.S. des § 30 Abs. 1 BauGB an. 

I.3.2.1.d. Zulässigkeit von Bauvorhaben 

Bauplanungsrechtlich ist die Zulässigkeit von Bauvorhaben im Plangebiet gegenwärtig über-
wiegend nach § 30 in Verbindung mit § 34 BauGB zu beurteilen. 
 
 

91



___________________________________________________________________________________________________
Bebauungsplan Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“ / Begründung zum Rahmenplan                                           Seite 10 / 21 

I.3.2.2. Fachplanungsrecht 

I.3.2.3. Naturschutz/ Wasserschutz 

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Natur-
denkmäler sowie Wasserschutzgebiete und FFH- oder SPA-Gebiete sind im Geltungsbe-
reich nicht vorhanden. Nordöstlich des Planungsgebiets, jedoch nicht unmittelbar anschlie-
ßend, erstreckt sich das Landschaftsschutzgebiet Pegnitztal West. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sind keine Beeinträchtigungen dieses Gebiets zu erwarten. Innerhalb des Planungsgebiets 
und in dessen Wirkungsbereich sind keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG 
geschützten Vegetationsbestände (z.B. wärmeliebende Säume oder Trockenrasen) doku-
mentiert. 
 
Eingriffe in Gehölzbestände im Innenbereich gem. § 34 BauGB sind im weiteren Verfahren 
gemäß der Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg zu bilanzieren. Eventuelle Eingriffe 
in Gehölzbestände im Außenbereich gem. § 35 BauGB wären hingegen nur auf der Grund-
lage der Werteliste nach Biotop/Nutzungstypen der Stadt Nürnberg (Anlage 2 zur Satzung 
zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen) zu bilanzieren; die Baumschutzverordnung 
gilt hier nicht. Die genaue Grenze des Innenbereichs ist im weiteren Verfahren festzulegen.  

I.3.2.3.a. Denkmalschutz/ Bodendenkmäler  

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Baudenkmäler und keine Bodendenk-
mäler (Landesamt für Denkmalpflege, geoportal.bayern.de). Im Bereich der angrenzenden 
weiten Flussaue und angrenzenden Terrassen ist jedoch mit mittelpaläolithischen Funden zu 
rechnen. Die Fläche muss daher als Verdachtsfläche für Bodendenkmäler eingeordnet wer-
den. Bei Bodeneingriffen werden deshalb Untersuchungsmaßnahmen außerhalb der Altlab-
lagerung Fuchsloch erforderlich. Die Details sind im weiteren Verfahren zu klären. 

I.3.2.3.b. Hochwasserschutz / wasserrechtliche Bindungen 

Der Geltungsbereich liegt außerhalb des amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiets 
der Pegnitz (HQ 100).  

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGEUNGN 

I.3.3.1. Infrastrukturelle Bedarfssituation 

Wird im weiteren Verfahren abgestimmt und ergänzt. 

I.3.3.2. Eigentumsverhältnisse 

Etwa 53 % des Plangebiets befinden sich im Eigentum der JV Nord Entwicklungsgesell-
schaft. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die ehemaligen Flächen des AEG-Be-
triebsgeländes. Knapp 13 % der Fläche sind im Eigentum der Stadt Nürnberg (öffentliche 
Straßenverkehrsflächen). Etwa 6 % liegen im Eigentum der Deutschen Bahn (Flächen am 
westlichen Rand; insbesondere die Kleingärten) und ca. 28 % sind im sonstigen privaten 
Eigentum (gewerbliche Nutzung am westlichen Rand des Plangebiets; bestehende Wohn-
gebäude der zentral gelegenen Siedlung und vorhandenes Bürogebäude an der Muggen-
hofer Straße) sowie im Eigentum einer Wohnungsbaugenossenschaft. 

I.3.3.3. Kommunalpolitische Gründe / Sonstige Stadtratsbeschlüsse 

Vorbereitende Untersuchung Weststadt (VU Weststadt, 2010) 
Die vorbereitende Untersuchung Weststadt aus dem Jahr 2010 sieht als Schwerpunkte bzw. 
Entwicklungsziele für den Bereich AEG-Nordareal die Reaktivierung von Gewerbeflächen 
sowie die Schaffung von Grünflächen / Abbau des Grünflächendefizits sowie die Schaffung 
von Freiraumverbindungen vor. 
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Masterplan Freiraum, Aktionsplan (2011) 
Hier wird für das Plangebiet die Umsetzung neuer Rad- und Fußwege in der Weststadt (Ab-
schnitt: Fußweg zwischen Muggenhofer Straße und Fuchsloch) als erforderlich dargelegt. 
 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Weststadt (INSEK Weststadt, 2012) 
Das nördliche AEG-Areal ist im INSEK Weststadt als Transformationsfläche / Potenzialfläche 
eingestuft. Als Ziele definiert das INSEK Weststadt für die Fläche die Entwicklung zu einem 
Quartier (Schwerpunkt Wohnen) mit einer Verknüpfung von experimentellen Wohnformen 
und Freizeiteinrichtungen in Verbindung mit einem neuen öffentlichen Freiraum. Der Frei-
raum soll dabei im Schwerpunkt der Erholung, dem Sport sowie der Kontemplation dienen 
und eine wirksame öffentliche Verbindung in das Pegnitztal herstellen. In Folge des Altlas-
tenverdachts für die Fläche sind eine umsichtige Planung sowie eine entsprechende Gestal-
tung erforderlich. 
 
Grün- und Freiraumkonzept Weststadt (GFK Weststadt, 2012) 
Im GFK Weststadt wird der Bereich zwischen Pegnitz und ehemaligem AEG-Gelände als 
„Grünfläche mit funktionalen und gestalterischen Mängeln“ beschrieben. Es fehlen Wegever-
bindungen in Nord-Süd-Richtung zwischen Muggenhofer Straße und Pegnitz. Die Fläche des 
AEG-Nordareals wird als potenzielle Entwicklungsfläche zur Schaffung neuer Grün- und Frei-
flächen angesehen. Anpassungspotentiale werden für das Plangebiet aus klimatischer Sicht 
gesehen, da durch die Schaffung von Grün- und Freiflächen sowie entsprechender Freiraum-
vernetzungen kühlende „Klimaoasen“ für die Wohnbevölkerung geschaffen werden könnten. 
Als besonders wertvoll werden für die Gebietsentwicklung fingerartig vom Talrand ausge-
hende Grünstrukturen angesehen.  
Als konkrete Entwicklungsziele für das AEG-Nordareal werden eine Auflockerung / Öffnung 
der großflächigen Baustruktur und Anpassung an gebietstypische Blockstrukturen, eine Ver-
knüpfung der dicht bebauten Gebiete mit dem Pegnitztal, eine Verbesserung der Zugäng-
lichkeit des Pegnitztales als Naherholungsgebiet, ein sukzessiver Rückbau von Gewerbeflä-
chen zugunsten von Frei- und Grünfläche, ein Erhalt/Ausbau/Stärkung der Wohn-/Mischge-
bietsnutzung entlang der Muggenhofer Straße sowie eine Verbesserung und Attraktivitäts-
steigerung des Wohnumfelds angeführt. 
 
Masterplan Freiraum, Gesamtstädtisches Freiraumkonzept Nürnberg (2013/2014) 
Im Masterplan Freiraum wird für den Bereich des AEG-Nordareals die Förderung von 
Standortqualitäten durch Freiraumentwicklung als Strategie angeführt. Dies umfasst hier die 
Schaffung eines Freiraums „AEG-Park“ als Standortqualität integriert in die Stadtentwicklung. 
Für den Planungsbereich 13, der die Weststadt umfasst, besteht ein Grünflächendefizit von 
7,3 ha. 

I.4. PLANUNGSKONZEPT 

Für das Gebiet nördlich der Muggenhofer Straße (AEG-Nordareal), also dem ehemaligen 
nördlichen Betriebsgelände der AEG, wurde durch das Büro Gehl Architects aus Kopenha-
gen ein Rahmenplan erarbeitet. Die Basis hierfür war eine räumliche Analyse des Projektge-
biets und des Umgebungskontexts in Beziehung zum Standort. Der Entwurf verfolgt dabei 
das Ziel, einen neuen Stadtteil zu entwerfen, der ein modernes urbanes Nachbarschaftsle-
ben im Sinne des 21. Jahrhundert ermöglicht. Um dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, 
verfolgt der Rahmenplan sieben wesentliche Teilziele: 

1. Einen neuen lebendigen Stadtteil mit urbaner Nutzungsmischung in Nürnberg schaffen 

2. AEG-Nordareal als neue Destination an die Stadt anbinden  

3. Den Kontext und das post-industrielle Erbe Auf AEG respektieren 

4. Mit einem zeitgemäßen Design auf ortstypische Bebauungsstile eingehen  

5. Durch ein Freiraumnetzwerk die Pegnitz-Auen in den Stadtteil integrieren 

6. Eine urbane Destination durch Stadtleben und Freizeitangebote schaffen 

7. Wohnungen für verschiedene Einkommens- und Altersgruppen bieten 
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8. Büroräume für diverse Unternehmensgrößen und Home-Office planen  

9. Die nächste Generation innovativer Talente in Nürnberg fördern 

I.4.1. NUTZUNGSKONZEPT 

Im Plangebiet soll ein urbaner Nutzungsmix mit Wohnen, Gewerbe, sozialen Einrichtungen, 
Bildung und Nahversorgung vorgesehen werden. Insgesamt ist dabei eine Gesamtgeschoss-
fläche von ca. 142.000 m² mit ca. 930 bis 1.100 Wohneinheiten vorgesehen. Der Schwer-
punkt liegt hier im Bereich Wohnnutzung, welche im nördlichen Teil des Planungsgebiets in 
Richtung Pegnitztal verortet ist. Geförderter Wohnungsbau ist vorwiegend am südöstlichen 
Gebietseingang sowie im Westen entlang der Bahnkleingärten vorgesehen. Die gewerbli-
chen Nutzungen (insbesondere Büros, universitäre Einrichtungen, Ateliers etc.) sollen am 
südöstlichen Eingang konzentriert werden. Die potenzielle Unterbringung der Universität ist 
grundsätzlich auch in zentraler und prominenter Lage in den Blöcken gegenüber dem öffent-
lichen Freiraum möglich. 
Eine Kindertagesstätte ist in einem kleineren Block am westlichen Rand in der Nähe der 
Bahnlinie angedacht, so dass der grüne Randbereich als direkter Zugang zur Pegnitz entlang 
der Bahnkleingärten genutzt werden kann. Weitere soziale Einrichtungen können integriert 
in den einzelnen Blöcken untergebracht werden. 
 
Eine wichtige Komponente in der städtebaulichen Konzeption sind die Erdgeschossnutzun-
gen. Hier sind überwiegend Wohnnutzungen mit zusätzlichen Vorgärten in Richtung der Sei-
tenstraßen und der Grundstücksränder vorgesehen. Entlang des zentralen Platzes und des 
Erschließungsrings ist eine flexible Erdgeschossnutzung angedacht. Hier kann entweder 
ebenfalls Wohnraum geschaffen oder auch Cafés, Restaurants, kleine Büros und Ateliers 
untergebracht werden. Für die Erdgeschosse nahe am öffentlichen Freiraum und entlang der 
Ringstraße ist das sog. „Live and Work“-Konzept angedacht. Dieser globale Trend zu einer 
flexiblen Nutzung bedeutet, dass die Nutzung als Wohn- und Geschäftsgebäude möglich ist 
und kleine Unternehmen wie Anwälte, Designer, Kunstateliers usw. beherbergt werden kön-
nen. Darüber hinaus könnten Einheiten im Erdgeschoss mit Wohnungen im Sinne einer ech-
ten „Live + Work“-Typologie verbunden sein. 

 
Abb.: „Live & Work“-Typologie  
         (Quelle: Gehl Architects, Kopenhagen, 2019) 
 

Im südöstlichen Eingangsbereich der Muggenhofer Straße sind mögliche kommerzielle Nut-
zungen (Flächen zur Nahversorgung wie Supermarkt und verschiedene Dienstleistervorge-
sehen. 
 
Verschiedene Straßenecken in der Nähe des zentralen Platzes und des öffentlichen Frei-
raums bieten die Möglichkeit für aktive Gewerberandzonen mit Restaurants und Cafés mit 
Möglichkeiten zum Sitzen im Freien. Hierbei wurden die möglichen bespielbaren Freiflächen 
bewusst an den sonnigsten Bereichen der Gebäude vorgesehen. 
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Städtebauliche Kennzahlen 
 

Nutzung BGF Wohneinheiten Einwohner 

Wohnen ca. 70.000 m² ca. 700 ca. 1.400  

gefördertes Wohnen ca. 23.000 m² ca. 230 ca. 460 

Gewerbe/Uni/ soziale Einrich-
tungen 

ca. 32.000 m² - - 

flexible Erdgeschossnutzungen ca. 17.000 m² max. 170 möglich max. 340 

Insgesamt: ca. 142.000 m² ca. 930 bis 1.100 ca. 2.200 

I.4.2. ANGESTREBTE BAUSTRUKTUR 

 
Abb.: 3D-Simulation des Plangebietes mit Darstellung der Dachlandschaft  

(Quelle: Gehl Architects, Kopenhagen, 2019) 

 
Das städtebauliche Konzept sieht eine klassische Blockstruktur in Kombination mit mäan-
dernden Räumen, vielfältigen Sichtachsen, differenzierter Dachlandschaft und vielfältigen 
Fassadenvariationen vor. Mit dieser Kombination, welche das vielschichtige baulichen Erbe 
und die Merkmale der Industriearchitektur aufnehmen, soll ein einzigartiger Ort geschaffen 
werden. Ein weiteres Entwurfselement hierbei ist die Integration der bestehenden zentral 
gelegenen Siedlung, was den Eindruck eines kontinuierlichen Stadtgefüges stärkt. Dies wird 
erreicht, indem visuelle Grenzen aufgelöst werden und eine nahtlose räumliche Verbindung 
zwischen der Bestandsbebauung und der Neubebauung hergestellt wird.  
 
Die vorgesehene Blockstruktur besteht aus mehreren Gebäuden, die entlang des Blockran-
des ausgerichtet sind, wobei sich die halböffentlichen Innenhöfe in der Mitte befinden. Ihre 
Dimensionen gewährleisten eine ausreichende Menge an Licht für die unteren Einheiten. Um 
gute Blickbeziehungen auf die Landschaft von den Wohnungen zu erreichen, wurden Hö-
henvariationen sowie die „grünen Keile“ in Richtung Pegnitztal geplant.  
 
Die vorgesehene Variation der Gebäudehöhen ist ein wichtiges Gestaltungsmittel für die Ge-
bäudevolumen. Hierdurch kann trotz der hohen Dichte eine gute Belichtung und Besonnung 

95



___________________________________________________________________________________________________
Bebauungsplan Nr. 4543 A „AEG-Nordareal“ / Begründung zum Rahmenplan                                           Seite 14 / 21 

der Freiräume und Innenhöfe erreicht werden. Gleichzeitig wird ein Übergang zur Höhe und 
Gestalt der bestehenden Gebäude geschaffen.  
Das angedachte Höhenprinzip nimmt die im bestehenden Quartier vorhandenen niedrigeren 
Höhen (zwei bis vier Geschosse) als Ausgangspunkt. Von der Mitte bis zum Rand des Quar-
tiers erhöht sich die Höhe graduell auf vier bis sechs Geschosse. Um einen gemäßigten 
Übergang zu erreichen, sind rund um das bestehende Quartier Reihen-/Stadthäuser mit ei-
ner Höhe zwischen zwei und fünf Geschossen vorgesehen. 
Die nordwestlichen und südöstlichen Ecken werden durch höhere Gebäude betont und somit 
zwei städtebauliche Hochpunkte definiert. In Richtung der angrenzenden Bahnkleingärten im 
Westen sind viergeschossige Gebäude geplant, um Verschattungen der Nachbargrundstü-
cke zu vermeiden. 
 
Eine Erdgeschosshöhe von mindestens 3,50 m ermöglicht die angestrebte flexible Nutzbar-
keit dieser Bereiche. An den Ecken entlang des öffentlichen Hauptplatzes und des südöstli-
chen Eingangs sind 4,00 - 4,50 m Geschosshöhe vorgesehen, um das Sonnenlicht in den 
Innenräumen optimal zu nutzen und um besonders anziehende Adressen zu schaffen.  
 
Ein weiteres Gestaltungselement, das die traditionelle Nürnberger Architektur mit der zeitge-
nössischen Anmutung des Quartiers verbindet, ist die differenzierte Dachlandschaft. Des 
Weiteren werden so besondere Ecken und wichtige Sichtlinien im Quartier hervorgehoben. 
Sie reduziert zudem die Wahrnehmung der Gebäudehöhe, schafft zusätzlichen Wohnraum 
mit besonderen Qualitäten und bietet eine attraktive gestalterische Abwechslung. Aufgrund 
der Höhenstaffelung der Gebäude ist es möglich, viele Wohnungen mit kleineren Terrassen 
auszustatten. Zusätzlich kann ein Teil der Dachfläche für Gründächer oder Sonnenkollekt-
oren verwendet werden. 

I.4.3. VERKEHRLICHE ERSCHLIESSUNG 

I.4.3.1. Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

 
Abb.: Angedachte Straßentypologien des Rahmenplans 
         (Quelle: Gehl Architects, Kopenhagen, 2019) 
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Die Erschließung des Gebiets erfolgt über zwei Anbindungen an die vorhandene Muggen-
hofer Straße von Süden, wobei die Zugänglichkeit mit dem Auto auf den südwestlichen Ein-
gang konzentriert werden soll.  
 
Die interne Erschließung des Gebiets erfolgt über eine Erschließungsstraße im Ringschluss 
mit davon abgehenden, untergeordneten Stichen. Diese bildet das Rückgrat für das Quartier. 
Der zentrale Teilbereich des Erschließungsrings entlang des öffentlichen Freiraums ist als 
„shared space“ vorgesehen. Weiterhin sollen die Nebenstraßen, welche vom Erschließungs-
ring abzweigen, ebenfalls als „shared space“ ausgebaut werden. Sie bieten somit Platz für 
Radfahrer, Autos, Lieferverkehr, Straßenbäume, Fahrradstellplätze, usw. in einem gemischt 
genutzten Straßenraum. 
 
Die Sackgassen der Flotowstraße und Brucknerstraße werden geöffnet und mit dem neuen 
Erschießungssystem verbunden, um ein zugängliches Quartier zu schaffen, das gut in die 
nähere Umgebung integriert ist.  
 
Die private Erschließung der Blöcke ermöglicht darüber hinaus den Zugang zu den Bahn-
kleingärten und für Rettungsfahrzeugen. Diese Wege sind aber primär zur Nutzung durch 
Anwohner, Fußgänger und Radfahrer bestimmt. 
 
Die Muggenhofer Straße bildet das Bindeglied zwischen dem AEG-Nordareal und dem AEG-
Südareal und soll so eingebunden und angepasst werden, dass sie dazu beiträgt, das nörd-
liche und südliche AEG-Areal als Einheit zu stärken. Dabei soll insbesondere das AEG-Süd-
areal keine klassische Rückseite ausbilden, sondern sich nach Norden öffnen. Dazu muss 
maßgeblich die Ausbildung des öffentlichen Raums (Muggenhofer Straße) hier beitragen. 
Die Muggenhofer Straße soll zukünftig als Fahrradstraße ausgebaut werden. 
Der ruhende Verkehr / private Stellplatznachweis soll vorwiegend in Tiefgaragen unterge-
bracht werden. Dabei sollen zusammenhängende Tiefgaragen, welche unterhalb mehrerer 
Gebäudeblöcke liegen, realisiert werden. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sollen auf eine 
maßvolle Anzahl reduziert und so angeordnet werden, dass eine Begrenzung des Verkehrs-
flusses innerhalb des Quartiers erreicht wird. Insbesondere im Bereich des zentralen öffent-
lichen Freiraums/Quartiersplatzes sollen möglichst keine Zufahrten vorgesehen werden. Für 
Fußgänger sollen die Tiefgaragenzugänge mit Aufzügen und Treppenhäusern an den aktivs-
ten Stellen im öffentlichen Freiraum platziert werden. 
Oberirdische, öffentliche Stellplätze für Anlieferungen und Besucher sind entlang des Er-
schließungsrings geplant. Sie sollten ausschließlich Kurzzeit-Parken ermöglichen.  
 
Im Plangebiet sollen die alternativen Verkehrsmittel (insbesondere ÖPNV, Rad, Carsharing) 
wesentlich gegenüber dem MIV gestärkt und gefördert werden. Um dies zu erreichen werden 
verschiedene Maßnahmen für das Gebiet vorgesehen. Im Gebiet sind zwei Mobilitätsstatio-
nen mit Leih-Fahrrädern, Elektro-Ladestationen und Carsharing in der Nähe der Eingänge 
des Quartiers und an der Kreuzung zwischen Erschließungsring und zentralem Platz geplant. 
Ggf. könnte eine intelligente Organisation des Parkens durch die gemeinsame Nutzung des 
Parkens zwischen Bewohnern und Pendlern erfolgen und somit zur Reduzierung privater 
und öffentlicher KFZ-Stellplätze beitragen. 
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Abb.: Angedachtes Mobilitätskonzept des Rahmenplans  
         (Quelle: Gehl Architects, Kopenhagen, 2019) 

I.4.3.2. Fuß- und Radwegeverbindungen 

Ein weiterer Baustein des Mobilitätskonzeptes ist die Stärkung und Schaffung von attraktiven 
Fuß- und Radwegeverbindungen im Plangebiet. Die Pegnitz ist für Fußgänger und Radfahrer 
durch zwei grüne Keile in Richtung Fluss und über die Zugänge an der Muggenhofer Straße 
erreichbar. Untergeordnete Fußwege sind am östlichen und westlichen Rand des Plangebie-
tes vorgesehen. Eine neue Fußgängerbrücke soll nördlich der Kleingartenanlage Fuchsloch 
neben dem bestehenden Sportplatz liegen und das Südufer der Pegnitz mit dem Hauptweg 
an der Nordseite des Flusses verbinden. Sie ist als Fußgängerbrücke vorgesehen, in deren 
Mitte eine Sitzfläche integriert werden könnte. Der direkte Zugang zur Brücke könnte durch 
einen Fußweg durch das Pegnitz-Ufer gewährleistet werden, der den nordöstlichen grünen 
Keil und die Badestelle verbindet. Ein zusätzlicher Vorteil ist die verbesserte allgemeine Er-
reichbarkeit der Badestelle für alle Bürger. 
 
Der Fahrradverkehr orientiert sich entlang des Erschließungsrings und stellt somit eine Ver-
bindung zwischen der bestehenden Brücke über die Pegnitz und der Muggenhofer Straße 
her. Vom südöstlichen Eingang durch das AEG-Südareal wird eine Fußgänger- und Fahr-
radanbindung in Richtung Fürther Straße hergestellt. 
 
Im Gebiet sollen zwei Mobilitätsstationen mit Leih-Fahrrädern, Elektro-Ladestationen und 
Carsharing in der Nähe der Eingänge des Quartiers und an der Kreuzung zwischen Erschlie-
ßungsring und zentralem Platz vorgesehen werden. 
 
Die Muggenhofer Straße soll künftig als Fahrradstraße ausgebaut werden. 
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I.4.3.3. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Wie bereits unter Punkt I.3.1.3.b ausgeführt, ist das Plangebiet im Bestand sehr gut durch 
öffentliche Verkehrsmittel angebunden. 
Ergänzend zur bestehenden ÖPNV-Erschließung über die U-Bahn könnte eine potenzielle 
S-Bahnstation als schmaler erhöhter Bahnsteig im Westen an den Geltungsbereich angren-
zend liegen, solange der Lade- und Entladebereich für Siemens vorhanden bleibt. Die Ein-
gänge könnten sich in der Fürther Straße und Muggenhofer Straße befinden.  

I.4.4. GRÜNORDNUNG / AUSGLEICHSMASSNAHMEN 

I.4.4.1. Grünordnerisches Konzept 

Das Hauptziel der städtebaulichen Planung (Büro Gehl) ist einen neuen Stadtteil zu entwer-
fen, der ein modernes urbanes Nachbarschaftsleben im Sinne des 21. Jahrhundert ermög-
licht. Hierbei spielt die Gestaltung der Freiräume und Wegeverbindungen (innerhalb und au-
ßerhalb des Geltungsbereichs) eine wesentliche Rolle. Aufenthalts- und Bewegungsmöglich-
keiten sind die Schlüsselkomponenten des öffentlichen Lebens.  
 

 
Abb.: Freiraumkonzept des Rahmenplans  

        (Quelle: Gehl Architects, Kopenhagen, 2019) 

 

Der öffentliche Freiraum wurde im städtebaulichen Konzept als fortlaufende Sequenz von 
Räumen im Rahmenplan ausgeformt, um ca. 10.000 m² nutzbare öffentliche Freifläche unter 
Berücksichtigung des menschlichen Maßes zu gewährleisten. Zwei Öffnungen in Richtung 
Pegnitz sind im zentralen Bereich durch ca. 5.000 m² mäandernde Freiflächen verbunden, 
die als „Quartiersplatz“ definiert sind. In Kombination mit dem vorhandenen Fußweg bildet 
der Quartiersplatz eine Art Rundweg. Der öffentliche Freiraum ist in ruhige und lebhafte Be-
reiche entlang der Fußgänger- und Radfahrrouten unterteilt.  
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Bei der Gestaltung des öffentlichen Raums soll eine Vielzahl von Aktivitäten integriert wer-
den, z.B. Spielen, Beobachten von Menschen, Gespräche, Treffen mit anderen, Bewegung 
usw. Dies unterstützt das Entstehen eines lebendigen Stadtteils. Darüber hinaus könnten 
Aktivitäten, wie Lesen, Lernen oder Arbeiten, die üblicherweise drinnen stattfinden, mithilfe 
von angemessenem Stadtmobiliar in den öffentlichen Raum verlagert werden. Kinderspiel-
flächen für verschiedene Altersgruppen sollen entlang des zentralen Freiraums, wobei ver-
schiedene Bereiche nach Altersgruppen geordnet sind, vorgesehen werden. Auch ganzjäh-
rige Veranstaltungen, Gemeinschaftsaktivitäten, Veranstaltungen im Zusammenhang mit 
„Auf AEG“ und saisonale Events für die neuen Quartiersbewohner (wie z.B. Weihnachts-
märkte, Oster- oder Sommerfeste) könnten auf dem Gelände bzw. im öffentlichen Raum 
stattfinden. In einigen Straßenecken des Quartiers befinden sich grüne Nischen. Diese Orte 
bieten visuelle Abwechslung und sind besonders einladend für kleine Kinder, die in einer 
sicheren Umgebung unter Aufsicht spielen können. Sie laden zum Verweilen ein und ermög-
lichen Gespräche zwischen Nachbarn und werden zum Treffpunkt. 
 
Der mäandernde Charakter der Innenhöfe ist eine Reminiszenz an die räumliche Organisa-
tion des AEG-Südareals mit seiner Abfolge von Innenhöfen und überdachten Passagen. 
Diese halb-öffentlichen Räume im Zentrum der Blöcke sind durch überdachte Durchgänge 
zwischen den Gebäuden zugänglich in Anlehnung an die städtebauliche Struktur des AEG-
Südareals („Auf AEG“). Sie sind als Grünflächen geplant, die von den Anwohnern genutzt 
werden können. Die Höfe sollen weiterhin von Wohnungen im Erdgeschoss mit kleinen Vor-
gärten umrahmt werden. 
 
Eine nahtlose Verbindung zwischen den Pegnitz-Auen, der bestehenden Siedlung und den 
Innenhöfen „Auf AEG“ wird durch ein Netzwerk von Freiräumen mit starkem Fokus auf städ-
tischem Grün erreicht. Die Bebauung an der Pegnitz-Hangkante soll üppig begrünt und ruhig 
bleiben, eingerahmt von Vorgärten der Erdgeschosswohnungen und dem bestehenden land-
schaftlichen Kontext. Um Sichtbeziehungen zum Pegnitztal zu ermöglichen, sollen die Un-
terholzbepflanzung der Randbereiche zwischen der heutigen Bebauungskante und dem vor-
handenen öffentlichen Fußweg zurückgenommen werden. 
 
Die Planung sieht insgesamt ca. 10.000 m² öffentliche Grün- und Freiflächen vor. Laut dem 
Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg vom 24.05.2017 ist in Bebauungsplänen und städte-
baulichen Verträgen eine Grünflächenversorgung von 20 m² je Einwohner im Geschosswoh-
nungsbau sowie von 10 m² je Einwohner im Bereich der Einfamilienhausbebauung anzustre-
ben. 

Demnach ist ein Zielwert von ca. 44.000 m² öffentlich nutzbaren Grünflächen - bezogen auf 
2.200 Einwohnern (überschlägig berechnet) - zu erreichen, welcher nach derzeitigem Stand 
der Planung durch öffentliche Grün- und Freiflächen nicht vollständig im Plangebiet 
abgedeckt werden kann.  

Die Differenz zwischen dem rechnerischen Grünbedarf und den im Gebiet bereitgestellten 
öffentlichen Freiflächen kann durch Maßnahmen auf städtischen Flächen am südlichen Peg-
nitzufer und auf der Pegnitz-Halbinsel abgebildet werden (vgl. Umweltbericht). Dazu soll – 
wie im INSEK Weststadt vorgeschlagen - eine Verbindung über die Pegnitz als Fußgänger-
brücke (in Verlängerung der Raabstraße) hergestellt werden. Die geplante Brücke kann zu 
einer wesentlichen Verbesserung des Wohnumfeldes mit Grün- und Spielflächen für die Be-
wohner des Planungsgebietes sowie der unterversorgten Stadtteile Muggenhof und Eber-
hardshof beitragen, da sie die großflächigen Erholungsflächen in der Pegnitzaue unterhalb 
des Westbads vom Baugebiet aus fußläufig erschließt. Die Brücke ermöglicht zudem im 
Sinne von „Stadt am Wasser“ einen sinnvollen Lückenschluss in der Ost-West-Parkland-
schaft der Pegnitzaue und sichert zugleich die Verknüpfung der Stadtteile Schniegling/Jo-
hannis und Eberhardshof/Gostenhof. Weiterhin bleibt eine Wegeverbindung entlang der 
Ringbahn als Bestandteil der übergeordneten Freiraumverbindung und als Erschließung der 
Bahnkleingärten erhalten.  
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Die bestehende Vorbelastung der Böden und die daraus resultierenden Abhilfemaßnahmen 
müssen bei der Anlage der Freiflächen berücksichtigt werden.  
 
Grünordnerische Festsetzungen zur Lage, Größe und Zweckbestimmung von Grünflächen, 
zu quantitativen und qualitativen Vorgaben für Baumpflanzungen und zu Dachbegrünungen 
sowie eine Pflanzenliste für die Artauswahl werden zum Entwurf ergänzt und in der Begrün-
dung erläutert.  

I.4.4.2. Gebot der Vermeidung; Verminderung 

Im Umweltbericht ab Seite 28 sind verschiedenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-
gerung nachteiliger Umweltauswirkungen beschrieben, hierauf wird verwiesen. Im Rahmen-
plan bereits berücksichtigt sind dabei insbesondere Maßnahmen des flächensparenden Bau-
ens (verdichtete Wohnformen) sowie Eingrünung des neuen Quartiers bzw. Schaffung von 
Grün- und Erholungsräumen. Weiterhin sind die Erschließungsanlagen so konzipiert, dass 
sie auch als Begegnungs- und Aufenthaltsraum mehrfach genutzt werden können und den 
MIV auf ein Minimum reduzieren. 
Weitere vorgeschlagene Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Um-
weltauswirkungen werden im weiteren Verfahren geprüft. 

I.4.5. VER- UND ENTSORGUNG  

Eine Versickerung der Oberflächenwasserabflüsse im Geltungsbereich scheidet aufgrund 
der vorgesehenen Altlastensanierung (Deponieabdeckung und/oder Tiefgarage in ca. 4,00 m 
Tiefe) aus. Die Entwässerung des Baugebiets soll grundsätzlich im Trennsystem erfolgen, 
als Vorfluter eignet sich die angrenzende Pegnitz. Nähere Angaben zur Entwässerung kön-
nen erst nach Vorliegen erster Ergebnisse der Erschließungsplanung, die parallel zum Be-
bauungsplan-Verfahren begonnen werden soll, erfolgen. 

I.4.6. GENDER UND DIVERSITY 

Wichtige Aspekte der gendergerechten Planung sind die Wohn- und Freiraumqualität sowie 
ein bedürfnisgerechtes Angebot an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Eine gute frei-
räumliche Verknüpfung zur Umgebung und verkehrliche Anbindung an die umgebenden Ort-
steile und die offene Landschaft sowie die gute Erreichbarkeit (ÖPNV) sind ebenfalls Aus-
druck der gleichstellungsorientierten Planung.  
  
Im Plangebiet ist eine urbane Nutzungsmischung insbesondere mit Wohnen, Gewerbe und 
Einzelhandel sowie öffentlicher und sozialer Infrastruktur vorgesehen. Darüber hinaus wird 
ein attraktiver in den Stadtraum eingebundener öffentlicher Freiraum geschaffen. Insgesamt 
wird hierdurch ein belebtes und sicheres Quartier erreicht, welches unterschiedliche Ge-
bäude- und Wohnungstypologien ermöglicht. Die Wohnnutzungen werden als geförderter 
und frei finanzierbarer Wohnungsbau geplant, um hierdurch die Belange aller Bevölkerungs-
schichten und Altersgruppen zu berücksichtigen. 
 
Die öffentlichen und halböffentlichen Räume sind überschaubar angelegt und bieten attrak-
tive Gemeinschaftsflächen zum Aufenthalt und zur Erholung aller Bevölkerungsgruppen. 
 
Das Plangebiet wird umfassend, insbesondere durch den neuen öffentlichen Freiraum, mit 
der Umgebung sowie dem Landschaftsraum Pegnitz verknüpft, so dass kurze Wege zu den 
Frei- und Erholungsflächen möglich sind. Die bestehenden Wegeverbindungen werden unter 
Analyse und Berücksichtigung des vorhandenen Nutzerverhaltens sowie unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Nutzergruppen ausgebaut und gestärkt. 
 
Durch die nahe Lage der U-Bahn-Haltestellen ist eine gute Anbindung an die öffentlichen 
Verkehrsmittel geboten. 
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Insgesamt wurde bei der Planung angestrebt, ein Gebiet zu entwickeln, welches gut er-
schlossen und städtebaulich integriert ist aber dennoch nicht wesentlichen Durchgangsver-
kehr anzieht. Somit gewinnen auch die neu geschaffenen Freiräume wesentlich an Attrakti-
vität und laden alle Bevölkerungsgruppen durch unterschiedlichste Angebote und Zonen zum 
Verweilen, Kommunizieren und Spielen ein. 
 
Durch die Abwicklung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen ist eine barrierefreie Zugäng-
lichkeit der Wohnnutzungen gegeben, was insbesondere älteren Bevölkerungsgruppen und 
Bewohnern mit Gehbehinderung sowie Familien zugutekommt. 

I.5. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 

Für den Bebauungsplan Nr. 4543 A soll im Ausschuss für Stadtplanung (AfS) ein Verfahren 
eingeleitet werden. Der vorliegende Umweltbericht (1. Entwurf) stellt die ersten Ergebnisse 
der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 BauGB n.F. dar. 
Eine abschließende Einschätzung zur Erheblichkeit der Auswirkungen auf die einzelnen Um-
weltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB kann in einigen Fällen zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht abgegeben werden. Die bereits abschätzbaren Prognosen sind der fol-
genden Tabelle zu entnehmen. 
 

Umweltbelang / Schutzgut  
Bewertung der Aus-

wirkungen 
Weiterer Untersuchungsbedarf 
(Gutachten / Konzepte)1 

Fläche nicht erheblich  

Boden noch nicht möglich Schürfen, evtl. Sanierungsplan 

Wasser noch nicht möglich Entwässerungsplanung 

Pflanzen nicht erheblich  

Tiere noch nicht möglich saP 

Biologische Vielfalt noch nicht möglich saP 

Landschaft nicht erheblich  

Menschliche Gesundheit   

 Erholung nicht erheblich  

 Lärm noch nicht möglich Verkehrs-, Schallschutzgutachten 

 Störfallvorsorge nicht erheblich  

Luft noch nicht möglich Messwerte von SUN 

Licht noch nicht möglich  

Wärme und Strahlung noch nicht möglich  

Erschütterungen noch nicht möglich  

Klima nicht erheblich  

Abfall nicht erheblich  

Kultur- und Sachgüter noch nicht möglich ??? 

(noch nicht möglich / nicht betroffen / nicht erheblich / erheblich nachteilig) 

Abb.: Tabelle: Zusammenfassende Bewertung 
    (Quelle: Umweltbericht, Büro Klebe, Nürnberg) 

 
Abschließende Aussagen zu folgenden Umweltbelangen liegen noch nicht vor: 

 Lärmimmissionen 

 planinduziertes Verkehrsaufkommen 

 Artenschutz 

 Entwässerung 

 Luftbelastung 

 Mobilitätskonzept 

                                                

1 Spalte entfällt in der Regel in der Fassung zum Billigungs-/Satzungsbeschluss 
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 Energiekonzept 

 Sanierung/Altlasten/Deponie 

 Bodendenkmäler 

 Aufmaß der Kronen im gesamten Bereich zur Pegnitz, Bewertung des Baumbestandes, 
vor allem der großen Einzelbäume 

 konkrete Eingriffe im Bereich zwischen Grundstück des ehemaligen AEG-Geländes und 
der nordöstlich gelegenen öffentlichen Wegeverbindung  

 
Zu diesen Themen werden die im weiteren Planungsprozess ermittelten Ergebnisse, z.T. aus 
Fachgutachten, im Umweltbericht ergänzt. 
 
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren fortgeschrieben, ergänzt und detailliert.  

I.6. KOSTEN 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Nürnberg, den 30.04.2019 
Stadtplanungsamt 

gez. i. V. Faßbender 

Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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1.  E in le i tung 

Bereits am 23.02.2006 wurde der Bebauungsplan Nr. 4543 eingeleitet. Am 30.10.2008 er-
folgte im Stadtplanungsausschuss ein Bericht über den derzeitigen Stand und die weitere 
Entwicklung des AEG-Areals verbunden mit dem Beschluss, den Bebauungsplan auf Basis 
eines Strukturplanes vom 26.09.2008 weiterzuführen.  
Mit Vermerk des Stadtplanungsamtes vom 17.11.2008 wurde das Umweltamt beauftragt, 
für den städtischen Strukturplan eine Umweltprüfung durchzuführen. Neben dem Geltungs-
bereich sollten damals auch die im Nordwesten vorhandenen Kleingärten entlang der Ring-
bahn in die Untersuchungen einbezogen werden. Damit umfasste das Untersuchungsge-
biet (UG) für den damaligen 1. Entwurf des Umweltberichtes (05.03.2009) insgesamt ca. 
21,6 ha. Die Inhalte dieses Umweltberichts aus dem früheren B-Plan-Verfahren wurden im 
vorliegenden Bericht berücksichtigt. Textpassagen, die auch auf das aktuelle B-Plan-Ver-
fahren unverändert zutreffen, wurden unverändert übernommen. 
 

 
Untersuchungsbereich des früheren B-Plan-Verfahren (B-Plan 4543 und nordwestlich angren-

zende Kleingärten aus dem Jahr 2009 

 
Für den Teilbereich nördlich der Muggenhofer Straße soll nun das Bebauungsplanverfah-
ren Nr. 4543 A eingeleitet werden. Im Rahmen dieses neuen B-Planverfahrens ist eine 
erneute Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen1.  
 

                                                
1 gemäß § 2 Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 BauGB n.F. 
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Rahmenplan zum aktuellen B-Plan-Verfahren Nr. 4543 A (schwarze Balkenlinie = Untersuchungs-
bereich / Geltungsbereich des B-Plans) 

 
Der vorliegende 1. Entwurf des Umweltberichtes wurde im Auftrag des Vorhabenträgers 
vom Büro Landschaftsplanung Klebe (Nürnberg) erstellt; im Verlauf des Verfahrens wird er 
vom Umweltamt der Stadt Nürnberg (UwA) fachlich geprüft. Grundlage dieses Berichts ist 
der aktuelle Planungsstand des oben abgebildeten Rahmenplans für das neue B-Planver-
fahren, in welches das abgestimmte städtebauliche Konzept des Büros Gehl (Kopenha-
gen) eingearbeitet wurde.  
Der Geltungsbereich des oben dargestellten Rahmenplans ist ca. 14,6 ha groß. 
 

1.1 Ziele des Bebauungsplanes / Festsetzungen 

Der Untersuchungsraum ist eines der großen industriell geprägten Flächenareale entlang 
der Achse Fürther Straße im Westen von Nürnberg, die sich im Umbruch befinden. Der 
Produktionsstandort der AEG wurde im März 2007 geschlossen. Eigentümer der Grund-
stücke des ehemaligen AEG-Nordgeländes ist                                                    .  
 
Das Gebiet zwischen der Fürther Straße und der Muggenhofer Straße wurde vom Flächen-
eigentümer (      ) zwischenzeitlich nach § 34 BauGB schrittweise wieder mit verschiedenen 
Nutzungen gefüllt. Es haben sich hauptsächlich Büros, Gewerbenutzer, wissenschaftliche 
Einrichtungen aber auch Gastronomiebetriebe und Kunstateliers sowie Ausstellungs-
räume, z.T. unter Beteiligung der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg angesiedelt. 
Die Gebäude des ehem. AEG-Werks blieben dabei größtenteils erhalten und wurden sa-
niert.  
 
Nördlich der Muggenhofer Str. hat sich das Betriebsgelände schrittweise, vielfach über 
Zwischennutzungen, entwickelt. Gewerbliche Hallen, die derzeit hauptsächlich als Ateliers 
und Werkstätten genutzt werden und großflächig versiegelte Parkplätze prägen das Bild. 
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Außerdem befindet sich nördlich der Muggenhofer Straße ein ca. 1,6 ha großes Wohn-
quartier im Bereich um die Brucknerstraße. Der Teil der Flächen des ehemaligen AEG-
Betriebsgeländes nördlich der Muggenhofer Straße liegt auf den Lagerflächen der Altde-
ponie „Fuchsloch“.  
 
Der Untersuchungsraum grenzt an das westliche Pegnitztal. Im Rahmen des Projektes 
„Stadt am Fluss“ wurden hier umfassende Maßnahmen zur Renaturierung sowie Erholung 
(u.a. „Fuchslochsteg“) realisiert. In Nachbarschaft zum UG befinden sich im Talraum der 
Pegnitz auch die Standorte der städtischen Kläranlagen, Klärwerke 1 und 2. 
 
Hauptziel des Planungskonzeptes ist die Entwicklung eines attraktiven urbanen Wohnquar-
tiers in relativ hoher Dichte mit vielfältig nutzbaren Freiräumen sowie Fuß- und Radwege-
verbindungen durch das Gebiet und zur Pegnitzaue. Weiterhin sollen die bestehenden 
Kleingärten am westlichen Rand des Geltungsbereiches, die bestehende Wohnbebauung 
im Bereich Brucknerstraße / Flotowstraße inkl. der Hausgärten und die im nördlichen Rand-
bereich gelegenen Flächen am Rand der Pegnitzaue erhalten bleiben. Die bestehende 
gewerbliche Bebauung im südwestlichen Randbereich wurde zwar im städtebaulichen 
Konzept im Rahmenplan mit überplant, soll aber wahrscheinlich unverändert erhalten blei-
ben. 
 
Eine detailliertere Beschreibung der Planungsziele und Festsetzungen findet sich in der 
Begründung. 
 

1.2 Plangrundlagen 

• Der Untersuchungsbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan (FNP) als gewerbliche Baufläche bzw. kleinflächig (Wohnquartier um 
die Brucknerstraße) als Wohnbaufläche sowie als Bahnanlagen (Kleingärten entlang 
der Ringbahn am westlichen Rand) dargestellt. Weiterhin verlaufen entlang der Ring-
bahn laut FNP eine Hauptverbundachse für das Biotopverbundsystem „magere Tro-
ckenstandorte“ und eine Freiraumverbindung, die von der Rothenburger Straße kom-
mend an das Pegnitztal anschließt. Die gewerblichen Bauflächen sind zusätzlich als 
„für bauliche Nutzung vorgesehene Flächen mit Verdacht auf erhebliche Belastung 
durch umweltgefährdende Stoffe“ gekennzeichnet. Die östlich an den Geltungsbereich 
angrenzende Deponiefläche Fuchsloch ist vorsorglich als kontaminierte Fläche („für 
bauliche Nutzung vorgesehene Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind“) gekennzeichnet. Südlich an den Geltungsbereich angren-
zend sind weitere Gewerbliche Bauflächen (AEG-Südgelände) dargestellt. Nördlich an-
grenzend ist die Pegnitzaue als Grünfläche dargestellt, überlagert mit dem Land-
schaftsschutzgebiet Pegnitztal-West (Nr. N(S)-01b), dem festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet und einer Freiraumverbindung, die vom Fuchslochsteg nach Osten zwi-
schen Pegnitz und Kleingartenanlage bis zur Johann-Sebastian-Bach-Str. verläuft. 

• Im Regionalplan des Planungsverbandes Region Nürnberg (7) ist der angrenzende 
Auebereich der Pegnitz (Zielkarte 3 „Landschaft und Erholung“, 20. Änderung (s. Abb.) 
als Landschaftsschutzgebiet und Regionaler Grünzug dargestellt. In der Begründungs-
karte 1 (Ökologisch-funktionelle Raumgliederung) ist der Geltungsbereich als städtisch-
industriell genutzt dargestellt. Die Zielkarte 2 (Siedlung und Versorgung) stellt den Be-
stand im Geltungsbereich als Gewerbliche Baufläche dar. Ziele werden nicht vorgege-
ben. 

• Vorhandene Bauleitpläne im Geltungsbereich: 
BBP 4543 (im Verfahren, Aufstellungsbeschluss 02/2006) 
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• Im Rahmen des Grün- und Freiraum Konzeptes Weststadt (Planungsgruppe Land-
schaft, 2012) wurden umfassende Entwicklungs- und Maßnahmenvorschläge für den 
Geltungsbereich und den angrenzenden Uferbereich der Pegnitz gemacht, die u.a. die 
Herstellung einer Verbindung für Fußgänger/innen in Nord-Südrichtung und Verknüp-
fung der dicht bebauten Gebiete (Stadtteil Muggenhof) mit dem Pegnitztal beinhalten. 
Weitere Maßnahmenvorschläge sind u.a. die Verzahnung der neunen Bebauung mit 
dem Pegnitztal, die Neuanlage öffentlicher Grünflächen (abgestimmt auf die Neube-
bauung) und die Gestaltung von Stadtplätzen und verkehrsberuhigten Straßenräumen. 

• Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Land-
schaftsbestandteile sowie Wasserschutzgebiete und festgesetzte bzw. vorläufig gesi-
cherte Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern sind im Untersu-
chungsbereich nicht vorhanden. Ca. 60 m nordöstlich des Geltungsbereiches liegt das 
festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Pegnitz (HQ 100); das Landschaftsschutz-
gebiet „Pegnitztal West“ (LSG-00536.07) grenzt unmittelbar an den Geltungsbereich 
an. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Beeinträchtigungen dieses Gebietes zu erwarten. 

• Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG:  
Die westlich außerhalb des Planungsgebiets liegenden Gehölzbestände auf dem Ring-
bahndamm sind in der Stadtbiotopkartierung der Stadt Nürnberg von der Fürther Straße 
bis zur Abzweigung des Ringbahnablegers als Biotope (Biotop-Nr.: N-1080-001 bis 
004, Gehölze an der Bahnlinie zwischen Fürther Straße und Wetzendorf) erfasst. Bei 
der Erfassung am 24.07.2006 standen sie unter dem Schutz des Art. 13e und 13d Bay-
NatSchG.  
Gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften (§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 
und Art. 23 des Bayerischen Naturschutzgesetzes) wären Teilflächen der Biotope, die 
damals unter dem Schutz des Art. 13d BayNatSchG (z.B. wärmeliebende Säume) ge-
fallen sind, weiterhin gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG geschützt. 
Weiterhin ist der nördlich angrenzende Gehölzbestand in der Stadtbiotopkartierung als 
Biotop-Nr.: N-1083-001 (Grünanlage und Gehölze am „Fuchsloch“ in Muggendorf) er-
fasst. Auch dieser Biotop war bei der Erfassung am 25.07.2006 gemäß Art. 13d und 
13e BayNatSchG geschützt. Die damals nach Art. 13e BayNatSchG geschützten Be-
reiche (z.B. Gehölze) haben nach heutiger Gesetzeslage keinen Schutzstatus mehr, 
die damals nach Art. 13d BayNatSchG geschützten Flächen schon. 

• Das ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg) hat im Jahr 2009 
eine unversiegelte Fläche im nordwestlichen Planungsbereich als „lokal bedeutsamen 
Lebensraum“ (Trockenstandort) bewertet. (vgl. Übersichtskarte naturschutzrechtliche 
und fachliche Grundlagen s.u.). Durch die derzeitige Nutzung als Lagerplatz für Schütt-
güter ist dieser Bereich dementsprechend beeinträchtigt bzw. nicht mehr vorhanden  

• Natura 2000-Gebiete (FFH und/oder SPA)2 sind im Untersuchungsbereich und dessen 
näherer Umgebung nicht vorhanden. 
 

                                                
2 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Gebiete der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-

schutzgesetzes (FFH = Fauna-Flora-Habitat / SPA = Specially Protected Areas) 
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Übersichtskarte naturschutzrechtliche und fachliche Grundlagen, Umweltamt Nürnberg 2009  

Geltungsbereich aus dem 2006 eingeleiteten, früheren Verfahren 
Ergänzung neuer Geltungsbereich (Büro Klebe) 

 
 

 
 

2.  Bes tandsaufnahme des derze i t igen Umw el tzus tands 
(Basisszenar io )  sow ie  Bew ertung der  Umw el t -
ausw irkungen /  Prognose be i  Durchführung der  P lanung  

Inwieweit bei der Aufstellung des B-Plans Nr. 4543 A die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 
und § 1a BauGB sowie die umweltrelevanten Ziele aus Fachgesetzen und -plänen berück-
sichtigt wurden, wird nachfolgend beschrieben. Soweit möglich erfolgt eine Prognose der 
erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase. 
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2.1 Fläche3 

Ausgangssituation 
Unter dem Kriterium Fläche ist der Aspekt des flächensparenden Bauens zu verstehen. 
Dabei steht der quantitative Flächenbegriff, d.h. Flächenverbrauch stärker im Vordergrund 
als der qualitative, z.B. die Eigenschaft als Lebengrundlage, der schwerpunktmäßig unter 
dem Aspekt Boden (s.u.) zu beurteilen ist.  

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Muggenhof zwischen der Muggenhofer Straße und der 
Pegnitzaue, deren südlicher Randbereich im Geltungsbereich enthalten ist. Im Westen 
grenzt die Ringbahn an den Geltungsbereich an, im Osten die Kleingartensiedlung „Am 
Fuchsloch“ sowie weiter südlich Sportanlagen der Realschule. 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 14,6 ha, darauf stehen gewerbliche Bau-
ten, die derzeit v.a. als Ateliers und Werkstätten sowie als Lager- bzw. Logistikhallen ge-
nutzt werden. Fast 90 % des Plangebietes sind überbaut bzw. versiegelt (davon Gebäude 
ca. 24.000 m2, Stellplatz- und Lagerflächen (vollversiegelt) ca. 46.500 m2, durchlässige 
Beläge (z.B. Schotter) ca. 4.290 m2. Die verbleibenden unversiegelten Bereiche (ca. 10 %) 
sind meist mit Gehölzen oder mit Ruderalvegetation bewachsen. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Es erfolgt keine Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlich genutzten oder natur-
belassenen Flächen sowie natürlichen Lebensräumen oder Waldflächen für die Umwand-
lung in Siedlungs-, Verkehrs- und/oder Grünflächen. Es handelt sich hier vielmehr um eine 
Umnutzung bestehender Siedlungs- und Verkehrsflächen in einer derzeit mit diversen Zwi-
schennutzungen belegten Gewerbebrache (Maßnahme der Innenentwicklung). Erhebli-
che Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche werden daher nicht erwartet. 

2.2 Boden 

Geologische Verhältnisse 
 
Gemäß der Geologischen Karte von Bayern 1:50.000 Blatt Nürnberg-Fürth-Erlangen 
(GK50) liegen im Bereich der Untersuchungsfläche fluviatile Sedimente vor. Es handelt 
sich dabei um die Hauptterrasse der Pegnitz. Sie besteht aus gelb gefärbten, fein - mittel-
körnigen Sanden mit dazwischen gelagerten Kiesbänken. Unter den Terrassenablagerun-
gen stehen direkt Gesteine des Mittleren Keupers an. Im Untersuchungsgebiet sind die 
natürlichen Sedimente und Gesteine von mehreren Meter mächtigen, anthropogenen Auf-
füllungen überdeckt. 
 
Ausgangssituation 
 
Zwischen 1938 und 1950 wurden große Teile des Untersuchungsgebietes als Deponie ge-
nutzt (Altdeponie Fuchsloch). Bei der Altablagerung Fuchsloch nördlich der Muggenhofer 
Straße handelt es sich um eine Hangschüttung, d. h. die ursprünglich weiter im Süden 
gelegene Hangkante des Pegnitztals wurde durch die Ablagerung von Abfällen weiter nach 
Norden in Richtung Fluss verlagert. Die Mächtigkeiten der Auffüllungen sind demnach un-
terschiedlich. Der südliche Deponierand ist von Auffüllungen zwischen 0 und 3,5 m Mäch-
tigkeit gekennzeichnet. Nach Norden hin nehmen die Mächtigkeiten bis zu einer Gesamt-
stärke von 10 bis 12 m zu.  
 

                                                
3 vgl. BauGBÄndG 2017 – Mustererlass Nr. 2.2.2.1 Schutzgut Fläche; Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016, S. 158 ff. 
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Außerdem wurde der Planungsbereich ab den 1950er Jahren bis 2007 jahrzehntelang ge-
werblich durch die AEG Hausgeräte GmbH genutzt (Produktion von Haushaltsgeräten / 
Waschmaschinen). Einhergehend mit der gewerblichen Nutzung erfolgte eine großflächige 
Versiegelung des Grundstücks. Durch diese weitgehende Versiegelung (das ABSP gibt 
einen Versiegelungsgrad von 70-100% an) sind die ökologischen Bodenfunktionen kaum 
intakt.  
 

 
Abb.: Detaillageplan aus orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung, AEG-Nordareal Nürn-
berg (LGA, 30.06.2014) 

 
Altlastensituation 
 
Das Grundwassergefährdungspotenzial der Altdeponie wurde erstmalig im Jahr 1985 be-
urteilt und bis 1993 durch ein regelmäßiges Grundwassermonitoring im Auftrag der Stadt 
Nürnberg überwacht. Mit Beschluss des Umweltausschusses vom August 2012 wurde das 
Grundwassermonitoring wiederaufgenommen. 
 
In Zusammenhang mit der langjährigen gewerblichen Nutzung und einem unsachgemäßen 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen kam es in Teilbereichen des ehemaligen AEG-
Nordareals zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen mit Lösungs- / Entfettungsmit-
teln (LHKW: leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe). Produktionsspezifische 
LHKW-Verunreinigungen des Untergrundes wurden erstmalig im Jahr 1989 festgestellt. In 
den Folgejahren wurden die einzelnen Schadensherde schrittweise erkundet und bis 2004 
im Auftrag der AEG / Elektrolux-Gesellschaften größtenteils saniert.  
 
Aufgrund der umweltrelevanten Nutzungshistorie fanden im Vorfeld der geplanten Umnut-
zung zwischen 2014 und 2016 im Auftrag der Stadt Nürnberg mehrstufige Altlastenerkun-
dungen im Hinblick auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse statt. 
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Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in den folgenden Kapiteln zusammenfas-
send dargestellt: 
 
Ablagerungsmaterial 
 
Das zwischen 1938 bis 1950 regellos angeschüttete Deponiematerial ist sehr inhomogen 
und besteht aus mineralischen und gewerblichen Ablagerungen (Bodenaushub, Brand-
schutt, Bauschutt, Schlacke, Glas, Metall etc.). Organische Abfälle wurden nur untergeord-
net angetroffen. Die Auffüllungen sind unter einer verdichteten Tragschicht i.d.R. locker bis 
sehr locker gelagert. Dazwischen wurden aber auch Bereiche mit erheblichen Bohrwider-
ständen (Bauschuttfragmente, Fundamentreste) angetroffen. 
 
Schadstoffbelastung 
 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass auf der gesamten Fläche und über die kom-
plette Tiefe der Auffüllung Belastungen mit MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe), PAK 
(polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) und Schwermetallen (Blei, Kupfer, Zink, 
Cadmium etc.) vorliegen. Die Mobilität bzw. die Wasserlöslichkeit dieser Schadstoffe ist 
jedoch auf Grundlage der aktuell vorliegenden Ergebnisse insgesamt als gering einzu-
stufen. 
 
Vereinzelt waren Dioxine und Furane nachweisbar, jedoch unterhalb der Geringfügig-
keitsschwelle bzw. deutlich unterhalb des Maßnahmenwertes. 
 
In der Bodenluft konnten im nördlichen Bereich erhöhte Deponiegasanteile (Methan, CO2) 
und LHKW nachgewiesen werden, jedoch nicht in gesundheitsgefährdenden Konzentrati-
onen. 
 
Die überprüften LHKW-Schadensbereiche aus der früheren AEG-Nutzung ergaben teil-
weise noch relevante LHKW-Restbelastungen in der Bodenluft. 
 
Im Grundwasser konnte neben bekannten LHKW-Restbelastungen ein z.T. abgebauter 
LHKW-Altschaden (CIS) festgestellt werden, der bisher nicht aufgefallen war. 
 

Folgerungen 
 
Bei den festgestellten Schadstoffen handelt es sich um eine Mischung aus deponiespe-
zifischen Verunreinigungen und Belastungen, die auf die ehemalige gewerbliche Nutzung 
des Areals zurückzuführen sind.  
 
Insgesamt gesehen besteht auf Basis der aktuell vorliegenden Erkenntnisse für das AEG-
Nordareal – trotz Altdeponie – nach wie vor die Möglichkeit einer städtebaulichen Entwick-
lung hin zu einer höherwertigen Nutzung unter Berücksichtigung gesunder Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gemäß § 1, Abs. 5, Nr. 1 BauGB. 
 
In Abstimmung mit dem Umweltamt wurde die grundsätzliche Vorgehensweise hinsichtlich 
der Deponiesicherung im Rahmen der Umnutzung zu einem Wohngebiet festgelegt. Dem-
nach wird das Gelände flächig bis auf eine Tiefe von ca. 4 m abgetragen und belastetes 
Auffüllungsmaterial entfernt. Anschließend wird eine Deponieabdichtung mit hohen Quali-
tätsstandards eingebaut, die durch verschweißte Übergänge (gas- und flüssigkeitsdicht) 
an unterirdische Bauwerke wie Unterkellerungen oder Tiefgaragen bzw. deren Funda-
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mente angebunden werden. Oberhalb der Abdichtung wird unbelastetes Material einge-
baut. Ergänzt wird die Deponieabdichtung durch zusätzliche Überwachungssysteme im 
Bereich von Wohngebäuden. 
 
Für die oben beschriebenen LHKW-Restbelastungen in der Bodenluft und der LHKW-
Altschaden (CIS) im Grundwasser, die in Zusammenhang mit der gewerblichen Vornut-
zung durch AEG zu sehen sind, besteht aus Sicht des Umweltamtes weiterer Handlungs-
bedarf. Hierzu finden derzeit noch Abstimmungen zwischen der Behörde und dem Grund-
stückseigentümer statt. 
Im Bereich der im Plangebiet integrierten Kleingartensiedlung und dem nord-nordwestli-
chen Böschungsbereich sind durch die Stadt Nürnberg weitere Altlastenuntersuchungen 
zur Beweissicherung geplant. 
 
Durch die Realisierung der Planungen erfolgt eine höherwertige Nutzung des Geländes, 
das Entstehen einer Industriebrache wird vermieden. Dabei handelt es sich um eine Flä-
chenrecyclingmaßnahme, die grundsätzlich für das Schutzgut Boden günstig zu bewerten 
ist, da bereits bebaute und erschlossene Flächen einer Wiedernutzung zugeführt werden. 
Damit wird der Bedarf an bislang unbebauter Fläche reduziert und dem Bodenschutzgebot 
nach § 1a BauGB (sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden) in größerem 
Umfange entsprochen.  
 
Eine abschließende Bewertung der Auswirkungen im Zusammenhang mit der Vorbelas-
tung ist derzeit noch nicht möglich.  

2.3 Wasser 

Ausgangssituation 
 
Oberflächengewässer sind im Geltungsbereich und dessen näherer Umgebung nicht vor-
handen, die Pegnitzaue grenzt jedoch unmittelbar im Nordosten an. Die Pegnitz ist hier 
Gewässer I. Ordnung; ihre Aue prägt die Topographie der städtischen Umgebung in Mug-
genhof und dient als wichtiger Erholungsraum (s.u.). Im an den Geltungsbereich angren-
zenden Flussabschnitt liegt nördlich des Flussbetts ein Altwasser, das keine dauerhafte 
Verbindung zum aktiven Wasserkörper der Pegnitz hat. Es ist von dichtem Gehölzbestand 
umgeben und weist unregelmäßig geformte Böschungen auf. 
Die Pegnitz selbst besteht in einem kleinen Abschnitt nordöstlich des Plangebiets aus zwei 
Flussarmen, die eine Insel umschließen. Dieser Bereich wird als Hundestrand und zum 
Teil als Badestelle genutzt, wobei Badewasserqualität derzeit nicht gegeben ist. 
Weiter flussabwärts mündet das geklärte Abwasser aus der Kläranlage in die Pegnitz. 
Das Grundwasser ist nach derzeitigem Kenntnisstand in Tiefen (Flurabstand) von ca. 
12,5 m anzutreffen. Die Fließrichtung ist nach Norden bzw. Nordwesten, zur Pegnitz hin 
gerichtet.  
Der Geltungsbereich ist bereits stark versiegelt (s.o.) und wird aktuell im Mischsystem ent-
wässert, so dass die Grundwasserneubildung im Gebiet fast vollständig unterbrochen ist. 
 
Grundwasser 

Die bereits vorhandenen Grundwassermessstellen zeigen teilweise erhöhte LHKW-
Konzentrationen, die aber in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Altdeponie ste-
hen. 
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Im Rahmen der Detailuntersuchung wurden 2 neue Grundwassermessstellen direkt im 
Deponiekörper im Bereich der geplanten Freifläche Nord errichtet. Neben auffälligen Ar-
sen-Konzentrationen (>Stufe 2-Wert) wurden auch erhöhte PAK-Belastungen (>Stufe 1-
Wert) und ein gealterter LHKW-Schaden (überwiegend CIS-1.2-DCE bei GWM B22) fest-
gestellt.  

 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen 
Während der Bauphase sind keine negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu 
erwarten, da die Böden bereits stark versiegelt sind und weder dem Wasserrückhalt noch 
der Grundwasserneubildung dienen. Durch die aktuell vorhandene, fast vollständige Ver-
siegelung im Geltungsbereich wird Niederschlagswasser der direkten Grund- oder Boden-
wasseranreicherung entzogen.  
Temporäre oder dauerhafte Eingriffe in den Grundwasserkörper sind aufgrund des großen 
Grundwasserflurabstandes selbst im Bereich der geplanten Tiefgaragen nicht zu erwarten. 
Durch die Umsetzung der vorliegenden Planung wird der Versiegelungsgrad im Vergleich 
zum Bestand trotz der Errichtung von Tiefgaragen und der Abdeckung von kontaminierten 
Bodenbereichen unter großen Teilen des Geltungsbereichs insgesamt verringert. Ober-
flächlich wird der Anteil bewachsener Flächen im Vergleich zur Bestandsituation deutlich 
erhöht (von ca. 10% auf voraussichtlich ca. 33%).  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die geplante Entwicklung eines Stadtquartiers mit Plätzen, einem öffentlichen Grünzug, 
begrünten Innenhöfen und privaten Gärten erhöht zwar den Anteil unversiegelter, bepflanz-
ter Oberflächen stark, von einer Entsiegelungsmaßnahme kann jedoch zumindest hinsicht-
lich der Grundwasserneubildung nicht gesprochen werden, da im Zuge der Altlastensanie-
rung in den meisten Teilen des Geltungsbereichs, die nicht durch Tiefgaragen unterbaut 
werden, in ca. 4 m Tiefe eine wasserdichte Trennschicht (Deponieabdeckung) eingebaut 
werden muss (s.o.). 
Die Orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung (Institut für Umweltgeologie und 
Altlasten GmbH, LGA, 30.06.2014) kommt zu dem Schluss, dass von den im Planungsge-
biet angetroffenen Altablagerungen keine Gefahr für das Grundwasser ausgeht. Für zwei 
Einzelflächen empfiehlt das Gutachten jedoch eine Detailuntersuchung:  

• Bereich nördlich Gebäude 77; Hier empfiehlt die LGA den Bau einer Grundwasser-
messstelle sowie Grundwasser- und Bodenluftuntersuchungen 

• Bereich von Baufeld 2 (s. Abb. oben); hier werden drei bis vier Erkundungsbohrun-
gen bis in eine Tiefe von ca. 7,5 m empfohlen. 

 
Die Entwässerung des Baugebiets soll grundsätzlich im Trennsystem erfolgen. Nähere An-
gaben zur Entwässerung können erst nach Vorliegen erster Ergebnisse der Erschließungs-
planung, die parallel zum B-Plan-Verfahren begonnen werden soll, gemacht werden. 
 
Bis zum Vorliegen näherer Informationen zur Entwässerung des geplanten Baugebiets 
kann noch keine abschließende Einschätzung der Planungsauswirkungen auf den Was-
serhaushalt getroffen werden.  
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2.4 Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 

2.4.1 Pflanzen 

Ausgangssituation / Bestand 
Der Geltungsbereich ist größtenteils versiegelt, zum einen durch Gebäude (Werkshallen 
und Gewerbegebäude), zum anderen durch Parkplätze. Deutlich kleinflächiger sind im Gel-
tungsbereich Park- und Lagerflächen mit durchlässigen Belägen (Schotter) sowie ein un-
genutzter Gleiskörper (ehemaliger Gleisanschluss an die Ringbahn) vorhanden, an wel-
chen parallel verlaufende Hecken aus heimischen Sträuchern und kleineren Bäumen an-
grenzen. Der Gleiskörper ist bereichsweise mit nichtheimischen Sträuchern (hauptsächlich 
Cotoneaster) überwachsen, weiterhin sind z.T. Ruderalflächen mit Magerrasenelementen 
und einem hohen Anteil an offenem Boden (Gleisschotter und lockerer Sand) vorhanden. 
In diesem Bereich waren laut spezieller artenschutzrechtlichen Prüfung (Anuva, 2010) 
(s.u.) im Jahr 2010 auch Bestände der Nachtkerze zugegen. Im Südwesten des Geltungs-
bereiches befindet sich eine Baumhecke aus heimischen Baum- und Straucharten zwi-
schen den bestehenden Parkplätzen und der Gewerbehalle. 
Im nordwestlichen und nördlichen Randbereich befindet sich ein linearer Gehölzbestand, 
der sich hauptsächlich aus Robinien und Zitterpappeln sowie heimischen Sträuchern zu-
sammensetzt. Am nordwestlichen Rand liegen nach einem vorgelagerten Erschließungs-
weg Kleingärten entlang der Bahn mit typischer Vegetation (Rasen, Gemüsebeete, Sträu-
cher und zahlreiche, z.T. ältere Obstbäume). 
Am nordwestlichen und nordöstlichen Rand der großen Werkshalle im Norden des Pla-
nungsgebietes befindet sich ein ca. 8 m breiter Gehölzbestand mit kleineren Ahornen, Ei-
chen und heimischen Sträuchern wie Hartriegel, Rosen etc. Im nordöstlichen Randbereich 
schließt dann der Baumbestand der Pegnitzaue mit Ahornen, Pappeln, bereichsweise äl-
teren Eichen und heimischen Sträuchern im Unterwuchs an. Die Geltungsbereichsgrenze 
bildet ein geschotterter Fußweg, an den weiter nordöstlich ein dichter, vorwaldartiger Ge-
hölzbestand auf der relativ steilen Pegnitzböschung angrenzt. Östlich des Plangebiets 
grenzt die Kleingartensiedlung „Fuchsloch“ an den Geltungsbereich an. Innerhalb des Gel-
tungsbereiches entlang der östlichen Grenze (angrenzend an Kleingartenanlagen und 
Schulsportplatz) sind kleinflächig Gebüsche aus heimischen Gehölzen mit wenigen Bäu-
men vorhanden. Im Bereich der Wohnbebauung (Brucknerstrasse, Flotowstrasse), die 
zwar im Geltungsbereich, aber außerhalb des Eingriffsbereichs liegt, befinden sich struk-
turreiche Hausgärten und Abstandsgrünflächen mit hohem Gehölzanteil. Bei den Gehölzen 
handelt es sich überwiegend um heimische Laubgehölze. 
 
Insgesamt wird die Bedeutung des B-Plangebietes für das Schutzgut Vegetation aufgrund 
der im Verhältnis zur Gebietsgröße nur kleinflächigen Bewuchsflächen als gering einge-
stuft. Die oben angesprochenen Gehölzbereiche (Baumgruppen und Baumhecken) und 
der Gleiskörper sind von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut Vegetation, die Kleingärten 
und Der Baumbestand am Rand der Pegnitzaue haben eine große Bedeutung.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen 
Im Zuge der Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungs- und Grünordnungsplans geht 
aufgrund der geplanten dichten Bebauung der gesamte Gehölzbestand innerhalb des Gel-
tungsbereiches verloren; lediglich im nördlichen Randbereich können evtl. einige Bäume 
erhalten bleiben. Grund dafür ist die Tatsache, dass im Zuge der Altlastensanierung ein 
großer Teil des Geländes auf eine Tiefe von ca. 4m abgegraben werden muss (s.o.). 
Die nach derzeitigem Planungsstand ca. 36 zu fällenden Laubbäume, die aufgrund ihres 
Stammumfangs (> 80 cm und < 150 cm) unter die Baumschutzverordnung der Stadt Nürn-
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berg fallen, müssen gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Baumschutzverordnung durch Neupflan-
zungen ersetzt werden. Es ist zu erwarten, dass die zahlreichen geplanten Neupflanzun-
gen in den Grünzügen und Platzbereichen im Geltungsbereich hierfür bei weitem ausrei-
chen. Für die Rodungen sind entsprechende Fällanträge im Rahmen der Erschließungs-
planung zu stellen. Im Folgenden werden die nach derzeitigem Kenntnisstand zu fällenden 
Bäume aufgelistet: 

• StU <150 cm, Baumbestandsplan - Nr.: 2, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 30, 31, 32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47. 

• StU >150 cm Baumbestandsplan-Nr.: 18, 19, 25, 29, 46. 
 
Die Bäume auf den an den Eingriffsbereich angrenzenden Grundstücken (unter anderem 
in den zu erhaltenden Privatgärten im Wohnquartier Brucknerstraße / Flotowstraße) wur-
den aufgrund ihrer Nähe zum Bauvorhaben im Baumbestandsplan mit Wurzelschutzberei-
chen (Kronendurchmesser plus 1,5 m) aufgenommen. Wie viele der weiteren, unmittelbar 
an den Eingriffsbereich angrenzenden, im Baumbestandsplan dargestellten 11 Bäume im 
Rahmen des Bauvorhabens gefällt werden müssen, ist bislang nicht bekannt. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die meisten dieser Bäume mit vertretbarem Aufwand (Baum-
schutzmaßnahmen während der Bauarbeiten) erhalten werden können. Im weiteren Ver-
fahren wird der Baumbestandsplan um eine 4-stufige Bewertung der einzelnen Bäume er-
gänzt. 
Hinzu kommen evtl. noch Baumrodungen am nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs in 
dem im Baumkataster der Stadt Nürnberg erfassten Gehölzbestand am Rand der Pegni-
tzaue. Für diesen Bereich wird grundsätzlich der Erhalt der stärkeren Bäume angestrebt; 
nur der Unterwuchs im Bereich zwischen der geplanten Bebauung und dem bestehenden 
Fußweg entlang der Pegnitz soll ausgelichtet werden, um einen parkartigen Charakter zu 
erzeugen. Im unmittelbaren Randbereich zur Bebauung hin müssen jedoch ggf. trotzdem 
einige Bäume entfernt werden (im Rahmen der Altlastensanierung und um die Nutzbarkeit 
der Feuerwehrumfahrung zu gewährleisten). Zum aktuellen Planungsstand ist eine Kon-
kretisierung jedoch noch nicht möglich.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Gemäß der aktuellen Planung entstehen langfristig gesehen ca. 40.000 m2 gestaltete, zum 
Teil bepflanzte Freiräume unterschiedlicher Öffentlichkeitsgrade in den Quartiersplätzen, 
Innenhöfen und Randbereichen, die zwar z.T. über Tiefgaragen liegen, hinsichtlich der Ve-
getation und der biologischen Vielfalt aber eine Aufwertung des Gebiets darstellen. 
 
Ergebnis 
In der aktuellen städtebaulichen Planung sind insgesamt ca. 4 ha an privaten und öffentli-
chen Freiräumen vorgesehen, die zum Teil mit Gehölzen bepflanzt werden sollen. Zudem 
sind Einzelbaumpflanzungen in den Straßenräumen geplant. 
Dadurch erfährt das Gebiet aus vegetationskundlicher Sicht eine Aufwertung, da im Ver-
gleich zur aktuellen Situation der Anteil der Vegetationsflächen erhöht werden soll. Mögli-
che Eingriffe in den Baumbestand können jedoch noch nicht konkretisiert werden. Daher 
ist eine abschließende Bewertung noch nicht möglich. 
 

2.4.2 Tiere 

Ausgangssituation / Bestand 
Bereits im Jahr 2010 wurde vom Büro Anuva (Nürnberg) eine spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung (saP) für das Planungsgebiet und den südlich angrenzenden Bereich (AEG 
Süd) durchgeführt. Laut der Regierung von Mittelfranken (Höhere Naturschutzbehörde) 
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haben solche Prüfungen eine rechtssichere Gültigkeit von 5 Jahren. Daher wurde in Ab-
stimmung mit dem Umweltamt Nürnberg eine neue saP beauftragt, die nun parallel zum 
Bauleitplanverfahren durchgeführt wird (Bearbeiter:                      , Büro für ökologische 
Studien Schlumprecht, Bayreuth).  
 
Fledermäuse 
Gemäß der der o.g. „alten“ saP finden sich potenzielle kleinere Spaltenquartiere in Außen-
verkleidungen, Rollladenkästen, etc., die möglicherweise vor allem von der Zwergfleder-
maus als Quartier (im Sommer und Winter) genutzt werden könnten. Aus baugleichen Ge-
bäuden im Nürnberger Stadtgebiet sind darüber hinaus auch Mauerseglerbruten in Ver-
kleidungen der oberen Stockwerke bekannt. Im Zuge der in Bearbeitung befindlichen saP 
werden die Fassaden nun genauer auf Quartiere für Fledermäuse und gebäudebrütende 
Vögel untersucht. Außerdem wird geprüft, ob im Kellergeschoss unter der großen Lager-
halle frostsichere Winterquartiere für Fledermäuse vorhanden sind. Eine bereits durchge-
führte erste Begehung mit dem bearbeitenden Biologen lässt dies jedoch aufgrund der in-
tensiven Nutzung des Kellergeschosses (inkl. elektrischer Beleuchtung) unwahrscheinlich 
erscheinen.  
 
Zauneidechse und Nachtkerzenschwärmer 
Der Gleisanschluss sowie die teilweise unversiegelten Parkflächen bieten laut der o.g. „al-
ten“ saP in Kombination mit dem angrenzenden Gleiskörper und den bahnparallelen He-
cken und Altgrasstreifen hochwertige Zauneidechsenlebensräume mit potenziellen Winter-
quartieren im Gleiskörper, Nahrungs- und Fortpflanzungshabitaten. Dies bestätigte sich 
auch im Zuge einer ersten Begehung mit dem Bearbeiter der aktuellen saP. Demnach ist 
davon auszugehen, dass – wie bereits in der „alten“ saP gefordert – eine artenschutzrecht-
liche Kompensationsfläche (so genannte CEF-Fläche) als Ersatzhabitat für die Zau-
neidechse anzulegen ist. Sinnvollerweise sollte hierfür ein an den bestehenden Habitatver-
bund dieser Art (Bahnanlagen mit Gleiskörpern und Nebenflächen) angrenzender Bereich 
entsprechend gestaltet werden, der nicht bereits von der Art besiedelt ist. Näheres dazu 
wird im weiteren Verlauf des B-Plan-Verfahrens geklärt.  
Ferner war der Gleiskörper 2010 mit größeren Beständen der Nachtkerze bestanden, was 
auf ein Habitatpotenzial für den Nachtkerzenschwärmer hindeutet. Im Zuge der aktuellen 
saP wird dies näher untersucht. 
 
Vögel 
Der nordwestlich angrenzenden (außerhalb des Geltungsbereichs liegenden) Kleingarten-
siedlung wurde in der saP von 2010 aufgrund eines Bestandes älterer, höhlenreicher Obst-
bäume ein hohes Lebensraumpotenzial für höhlenbrütende Vogelarten zugesprochen, 
(u.a. Gartenrotschwanz). In der aktuellen saP wird dies näher untersucht.  
Weitere Baumbestände mit faunistisch bedeutsamen Strukturen finden sich nordöstlich 
des Geltungsbereichs in der Pegnitzaue; im Zuge der saP wird nun untersucht, ob die 
Baumaßnahmen zu Habitatverlusten in diesem angrenzenden Baumbestand führen (z.B. 
durch Auslichtungen und Rodungen im Randbereich aufgrund der dort zu errichtenden 
Feuerwehrzufahrt). 
 
Eine aktualisierte und abschließende kann erst nach Fertigstellung der beauftragten saP 
erfolgen.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Für eine abschließende Bestandsbeschreibung der Fauna und Bewertung der Eingriffs-
auswirkungen auf die Tierwelt ist die Fertigstellung der beauftragten saP erforderlich. Da-
mit ist voraussichtlich ca. Ende August 2019 zu rechnen. 
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2.4.3 Biologische Vielfalt 

Da die Erhaltung der Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten wesentlicher Bestandteil der Bio-
diversität ist, ist hierdurch ein direkter Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Kriterien 
Pflanzen und Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume (s. Kap. 2.4.1/2.4.2), ggf. auch in 
Bezug auf das Landschaftsbild (s. Kap. 2.5), gegeben. Da zum jetzigen Zeitpunkt eine 
aktualisierte saP nicht vorliegt, können die Auswirkungen der Planung auf die biologische 
Vielfalt nicht vollständig bewertet werden.  

2.5 Landschaft 

Ausgangssituation 
Der Planbereich beginnt an der Böschungsoberkante zur Pegnitz. Die Hangkante, die hier 
als relativ steile Böschung zur ca. 10 m tiefer gelegenen Pegnitz ausgebildet ist, entspricht 
hier jedoch nicht der natürlich entstandenen Talterrasse, sondern ist durch die Ablagerung 
von Schutt in den Nachkriegsjahren entstanden. Das Plangebiet selbst ist eben und liegt 
etwa zwischen 300 m.ü.NN und 302 m.ü.NN.  
Im Planungsgebiet sind aufgrund der ehemaligen und bestehenden Nutzungen nur wenige, 
das Untersuchungsgebiet prägende Einzelbäume, Gehölzbestände und Vegetationsstruk-
turen vorhanden. Der dichte Gehölzbestand in der Pegnitzaue im Randbereich und an-
grenzend an das Planungsgebiet wirkt optisch in das Gebiet hinein Die Bedeutung des 
Geltungsbereichs für das Orts- bzw. Landschaftsbild ist – mit Ausnahme des nördöstlichen 
Randbereichs und der Kleingärten im Nordwesten – als gering einzustufen. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen/ Betriebsbedingte Auswirkungen 
Der dichte Gehölzbestand auf der Böschungskante und in der Pegnitzaue verhindert eine 
gute Einsehbarkeit der geplanten Gebäude von den Erholungsflächen in der Aue aus. Im 
Rahmen der Neuplanung werden großzügige, öffentlich zugängliche Grünflächen mit ho-
her Aufenthaltsqualität angelegt. Zudem sollen private Grünbereiche in den Innenhöfen der 
Gebäude entstehen. Außerdem wirken sich die geplanten Baum- und Strauchpflanzungen 
im öffentlichen Raum des Baugebietes sowie im Straßenraum der Muggenhofer Straße 
positiv auf das das Schutzgut Landschaft aus.  
Die Kleingärten und der Großteil der Gehölze am Rand der Aue bleiben erhalten. Aufgrund 
der insgesamt geringen Bedeutung des Bestandes für das Schutzgut Landschaft im tat-
sächlichen Eingriffsbereich, der schlechten Einsehbarkeit der Baukörper vom Pegnitztal 
aus und der zu erwartenden Verbesserungen sind mögliche Auswirkungen als nicht er-
heblich zu bewerten. 
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2.6 Menschliche Gesundheit 

2.6.1 Erholung 

Ausgangssituation 
Eine Erholungsnutzung ist im Planungsgebiet derzeit nicht möglich. Auch ein Durchqueren 
des Gebietes zum Pegnitztal ist aktuell nicht auf dem direkten Weg möglich; zahlreiche 
Radler fahren jedoch vom Weg entlang der Pegnitz bzw. vom Fuchslochsteg kommend 
zunächst entlang der Kleingärten im Nordwesten und dann quer durch das Gebiet zur Flo-
tow- / Brucknerstraße und weiter zur Muggenhofer Straße und nach Gostenhof, wobei je-
doch verschiedene Hindernisse (z.B. Zäune) zu umfahren sind. Der an das Planungsgebiet 
angrenzende Rad- und Fußweg entlang der Pegnitz mit einzelnen Bänken bietet derzeit 
nur eine eingeschränkte Aufenthaltsqualität und ist vor allem Durchgangsraum für Radfah-
rer, Jogger und Fußgänger. Aktuell ist er als nur als Wegeverbindung zum ca. 500 m östlich 
des Geltungsbereichs am Spielplatz Fuchsloch von Bedeutung, eine großräumigere An-
bindefunktion fehlt jedoch, da der Weg am Spielplatz endet. Hier muss man nach Süden 
zur Johann-Sebastian-Bach-Straße abbiegen und weiter durch die Wohngebiete oder auf 
der Muggenhofer Straße fahren, um in Richtung Osten weiter voranzukommen. Es existiert 
also keine durchgängige Verbindung am Südufer der Pegnitz vom Fuchslochsteg bis zur 
Brücke am Nordwestring. Wohl auch aus diesem Grund wird der Bereich zwischen Pegnitz 
und ehemaligem AEG-Gelände im Grün- und Freiraumkonzept Weststadt als „Grünfläche 
mit funktionalen und Gestalterischen Mängeln“ beschrieben. Der Weg über den Fuchs-
lochsteg zur deutlich besseren Fuß- und Radwegeverbindung am Nordufer der Pegnitz ist 
aber für die Bewohner von Muggenhof bzw. Seeleinsbühl eher ein Umweg; gleiches gilt für 
die neuen Bewohner des geplanten Stadtquartiers im Geltungsbereich. Es fehlt also eine 
Querungsmöglichkeit der Pegnitz östlich des Fuchslochstegs. 
Weiter östlich entlang der Uferterrassen liegen das Klärwerk II, ein kleiner Allwettersport-
platz mit Laufbahn des Zentrums für Hörgeschädigte und der kleine (sanierte) Spielplatz 
„Fuchsloch“ mit zahlreichen Spielgeräten. Durch die Geruchsbelastung des Klärwerks wird 
die Nutzung des Südufers beeinträchtigt. Der südlich an den Geltungsbereich angrenzende 
private Raum (Gärten der bestehenden Wohnbebauung) wird derzeit von den Bewohnern 
der dortigen Häuser für die Erholung genutzt. Für die Erholungsnutzung im öffentlichen 
Raum hat das Wohngebiet im Bereich Brucknerstraße / Flotowstraße keine Bedeutung. Mit 
den Pegnitzauen im Bereich des Westbades stehen großflächige, schon jetzt stark ge-
nutzte Erholungsflächen mit Liegewiesen, Bolzplätzen, Grillgelegenheiten sowie für Spa-
ziergänge mit und ohne Hund zur Verfügung, die jedoch aufgrund der fehlenden Querungs-
möglichkeit (s.o.) nur über den Umweg über den Fuchslochsteg erreichbar sind. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen 
Die südlich angrenzende Wohnbebauung wird während der Bauphase durch Lärm, Staub 
etc. von Baumaschinen und -fahrzeugen beeinträchtigt. Die gesetzlichen Vorgaben hin-
sichtlich der zulässigen Immissionsrichtwerte und der zeitlichen Einschränkungen werden 
eingehalten (AVV Baulärm), so dass hier keine erhebliche Beeinträchtigung benachbarter 
Gebiete zu befürchten ist. Für die nördlich angrenzenden Bereiche in der Pegnitzaue sind 
nur geringe Beeinträchtigungen der Erholungsnutzung zu erwarten, da der direkt an den 
Geltungsbereich angrenzende Fuß- und Radweg hauptsächlich als Wegeverbindung ohne 
nennenswerte Aufenthaltsqualität genutzt wird und die (ca. 200 m entfernten) Erholungs-
flächen am nördlichen Ufer der Pegnitzaue aufgrund von Entfernung und Topographie un-
beeinträchtigt von Baulärm, Staub etc. bleiben. Weitere Risiken für die menschliche Ge-
sundheit sind durch die Bautätigkeit nicht zu erwarten, da der Geltungsbereich selbst für 
die Erholungsnutzung im öffentlichen Raum derzeit keine Bedeutung hat. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 
Beim Pegnitztal - West, an dessen Südrand das AEG-Areal angrenzt, handelt es sich um 
einen überörtlich bedeutsamen, naturnahen Erholungsraum. Der Talraum wird aufgrund 
der unterschiedlichsten Ansprüche an Spiel- und Freizeitangeboten immer intensiver ge-
nutzt. Der Nutzungsschwerpunkt im Pegnitztal - West liegt v.a. auf aktiver Bewegung wie 
Joggen, spazieren gehen, Rad fahren und Hunde ausführen. Im Sommer werden die Wie-
senflächen zum Lagern, Grillen und Ballspielen genutzt. Dieser Erholungsraum kann je 
nach Wohnortnähe, Mobilität und Alter der Nutzer nicht in jedem Fall einen Ersatz für die 
fehlenden Grün- und Spielflächen in den südlich angrenzenden Wohngebieten bieten.  

Durch die geplanten, zusammenhängenden, großflächigen Grünflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches wird die geplante Bebauung an das Pegnitztal angeschlossen und bietet 
zudem (über attraktive Eingangssituationen) Durchgangsmöglichkeiten, um von der Mug-
genhoferstraße aus ins Pegnitztal zu gelangen. Ziel der Planung ist außerdem, ein beleb-
tes städtisches Quartier zu schaffen, dessen öffentliche Freiräume und gastronomische 
Angebote auch Nutzer von außen anziehen. 

Die Planung sieht zudem großzügige, z.T. mit Gehölzen bepflanzte Freiflächen innerhalb 
des Baugebietes vor. Diese Flächen beinhalten u. a. einen Quartiersplatz mit einer Größe 
von ca. 5.000 m2 innerhalb einer zusammenhängenden öffentlichen Freifläche mit einer 
Größe von ca. 10.000 m2. Die Innenhöfe der geplanten Gebäude werden als möglichst 
große, zusammenhängende und privat nutzbare Freiflächen mit entsprechender Bepflan-
zung (z.T. auf Tiefgaragen) geplant. Bei der Anlage der Freiflächen müssen die Vorbelas-
tungen durch die Deponie und daraus resultierende Abhilfemaßnahmen berücksichtigt 
werden (vgl. Kapitel 2.2). 

Die Planung sieht insgesamt ca. 10.000 m² öffentliche Grün- und Freifläche vor. Laut dem 
Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg vom 24.05.2017 ist in Bebauungsplänen und städ-
tebaulichen Verträgen eine Grünflächenversorgung von 20 m2 je Einwohner im Geschoss-
wohnungsbau sowie von 10 m² je Einwohner im Bereich der Einfamilienhausbebauung 
anzustreben. 
Demnach ist ein Zielwert von ca. 44.000 m² öffentlich nutzbare Grünflächen – bezogen auf 
ca. 2.200 Einwohner (überschlägig berechnet) – zu erreichen, welcher nach derzeitigem 
Stand der Planung durch öffentliche Grün- und Freiflächen nicht vollständig im Plangebiet 
abgedeckt werden kann. 
Nach den bisherigen Festlegungen soll die Differenz zwischen diesem rechnerischen 
Grünbedarf und den im Gebiet bereitgestellten öffentlichen Freiflächen (ca. 10.000 m², s.o.) 
durch Maßnahmen auf städtischen Flächen am südlichen Pegnitzufer und auf der Pegnitz-
Halbinsel abgebildet werden. Dazu soll eine im INSEK geforderte Verbindung über die 
Pegnitz als Fußgängerbrücke (in Verlängerung der Raabstraße) hergestellt werden. Die 
geplante Brücke kann zu einer wesentlichen Verbesserung des Wohnumfeldes mit Grün- 
und Spielflächen für die Bewohner des Planungsgebietes sowie der unterversorgten Stadt-
teile Muggenhof und Eberhardshof beitragen, da sie die großflächigen Erholungsflächen in 
der Pegnitzaue unterhalb des Westbads vom Planungsgebiet aus fußläufig erschließt. Al-
lerdings sind diese Erholungsflächen bereits heute intensiv genutzt. Die Brücke ermöglicht 
zudem im Sinne von „Stadt am Wasser“ einen sinnvollen Lückenschluss in der Ost-West-
Parklandschaft der Pegnitzaue und sichert zugleich die Verknüpfung der Stadtteile 
Schniegling/Johannis und Eberhardshof/Gostenhof. Weiterhin bleibt eine Wegeverbindung 
entlang der Ringbahn als Bestandteil der übergeordneten Freiraumverbindung erhalten. 

Die Kleingartenanlage entlang der Ringbahn bleibt erhalten. Es handelt sich um die Ein-
zelfläche Nr. 18 in der Rahmenvereinbarung zur Flächenentwicklung der Konversionsflä-
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chen der Bahn. Formuliertes Nutzungsziel ist hier der Erhalt und die Sicherung der vorhan-
denen Kleingärten. Die geplanten öffentlichen Grünzüge dienen zugleich als attraktive 
neue Wegeverbindungen zwischen Pegnitzaue und Muggenhofer Straße.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Erholungseignung des Plangebietes im 
Vergleich zur Bestandsituation zwar deutlich aufgewertet wird, dass aber durch die Umnut-
zung des Gebietes für Wohnzwecke auch ein großer zusätzlicher Bedarf an privaten und 
öffentlichen Erholungsflächen für ca. 2.200 Einwohner generiert wird. Positiv wirkt sich 
aus, dass die neu entstehenden Grünflächen nicht nur von den neuen Bewohnern, 
sondern auch von bereits ansässigen Bewohnern und Besuchern genutzt werden 
können. Auch die neu geschaffenen Durchgangsmöglichkeiten sowie die geplante 
Verbindung über die Peg-nitz in Zusammenhang mit der Aufwertung städtischer 
Grünflächen in diesem Bereich führt zu einer deutlichen Verbesserung der 
Erholungseignung im Geltungsbereich und den um-gebenden Gebieten. Da jedoch die 
Flächen für die Erholungsnutzung der neu entstehen-den Wohnbauflächen kleiner sind 
als die rechnerischen Vorgaben des Baulandbeschlus-ses und die Vorschläge des 
Weststadtkonzepts für das nördliche AEG-Gelände (aufgelo-ckerte Bebauung mit einem 
öffentlichen Quartierspark und Rückbau von Gewerbeflächen zugunsten von Frei- und 
Grünfläche) nicht umgesetzt werden, sind erhebliche Auswirkun-gen bzgl. des 
Schutzgutes Erholung zu erwarten.  

2.6.2 Lärm 

Im Folgenden wird der aktuelle Kenntnisstand zu relevanten Immissionen dargestellt. Pa-
rallel zum aktuellen B-Plan-Verfahren werden ein Verkehrsgutachten und im 
Anschluss daran ein Schallschutzgutachten erstellt. Erst nach Fertigstellung dieser 
beiden Gutachten können genauere Aussagen zum Kriterium Lärm getroffen werden.  
• Baubedingte Auswirkungen (hier: Baulärm)
Durch die Bautätigkeit entstehen Lärmemissionen von Baumaschinen und -fahrzeugen.
Zwar werden sich die Bautätigkeiten aufgrund der Größe des Gebiets über einen längeren
Zeitraum hinziehen, in der Umgebung sind jedoch mit Ausnahme des Bereichs um die
Brucknerstarße und die Flotowstraße keine Wohnnutzungen vorhanden. Die gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich der zulässigen Immissionsrichtwerte und der zeitlichen Einschrän-
kungen werden eingehalten (AVV Baulärm). Insgesamt sind keine erheblichen Beein-
trächtigung benachbarter Gebiete zu befürchten.

• Verkehrslärm
Ausgangssituation
Von außen auf das Gebiet einwirkender Lärm ist im vorliegenden Fall voraussichtlich ein
eher untergeordnetes Problem: Straßenverkehrslärm entsteht durch die Erschließungs-
straße Muggenhofer Straße. Die stark befahrene Hauptverkehrsverbindung Fürther Straße
hat voraussichtlich aufgrund der Entfernung zum Baugebiet und der dazwischen liegenden
Gebäude auf dem AEG-Südgelände keine Auswirkungen auf den Geltungsbereich.
Gleiches gilt hinsichtlich des Schienenverkehrslärms der offen über der Fürther Straße ge-
führten U-Bahn sowie für den Betriebslärm der U-Bahnstation Eberhardshof.
An der Westgrenze des Geltungsbereichs entsteht Lärm durch die Ringbahn, der jedoch
aufgrund der geringen Zugfrequenz nur selten auftritt.

Auswirkungen / Prognose 
Durch die Planung induzierter Verkehrslärm, der sich auf die umgebende Wohnbebauung 
auswirken kann, entsteht vor allem durch den Kfz-Verkehr der neuen Bewohner. Gemäß 
dem aktuellen städtebaulichen Konzept wird der ruhende Verkehr weitestgehend in Tief-
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garagen verlegt, deren Einfahrten jeweils so nah wie möglich an die beiden Gebietszufahr-
ten von der Muggenhofer Straße aus situiert werden, um das Verkehrsaufkommen im Ge-
biet möglichst gering zu halten. Dies kann zum Beispiel durch die Zusammenlegung meh-
rerer Tiefgaragen unter verschiedenen Gebäuden erreicht werden. Der Kfz-Verkehr soll in 
den Grünzügen und Straßen im geplanten Stadtquartier eine untergeordnete Rolle einneh-
men; dazu wird evtl. mit „shared spaces“ gearbeitet, also Verkehrsflächen, die von Radlern, 
Fußgängern und Autofahrern gleichberechtigt genutzt werden. 
Zunächst soll parallel zum, B-Plan-Verfahren ein Verkehrsgutachten erstellt werden, auf 
dessen Grundlage dann ein Schallschutzgutachten die Auswirkungen des planindizierten 
Verkehrsaufkommens auf die umgebenden Quartiere untersuchen und entsprechende 
Vorschläge für im B-Plan festzusetzende Schallschutzmaßnahmen machen kann.  
Außerdem sind im Schallschutzgutachten der Straßenverkehrslärm der Muggenhofer 
Straße und der Schienenverkehrslärm der westlich angrenzenden Ringbahn zu berück-
sichtigen. 
 
• Gewerbelärm 
Ausgangssituation 
Vorhandene Emittenten von Gewerbelärm in der Umgebung des geplanten Quartiers sind 
das nordwestlich gelegene Klärwerk I, verschiedene Gewerbebetriebe in einer Halle am 
südwestlichen Rand des Planungsgebiets, die evtl. bestehen bleiben (u.a. Autohaus, Au-
towerkstatt, Fitnesstudio, Spielhalle), diverse gastronomische und kulturelle Einrichtungen 
sowie Büro-, Einzelhandels- und Hochschulnutzungen im AEG-Südgelände und verschie-
dene Firmen im Bürogebäude Muggenhofer Str. 136 (relevant ist hier v.a. der durch die 
Parkplätze entstehende Lärm).  
Für die vom Klärwerk I ausgehenden Lärmimmissionen in den städtischen Entwicklungs-
gebieten in dessen Umgebung liegt bereits ein Schallschutzgutachten vor (Büro IBAS, 
10.08.2012). Darin wurden die Immissionen nach TA Lärm bzw. die Geräuschemissionen 
der Sauerstoffanlage und der Anlagen zur Faulschlammeindickung, die nordwestlich an 
die Ringbahn angrenzen, bewertet. Im AEG-Nordgelände wurden fünf Immissionsorte und 
ein Messpunkt betrachtet, die allerdings am Westrand der Kleingärten an der Ringbahn 
liegen und nicht im Bereich der geplanten Bebauung. An diesen Immissionsorten werden 
die MI- Werte eingehalten. Die im Gutachten enthaltenen Karten zur Schallausbreitung 
zeigen jedoch, dass nachts in kleinen Teilen des nordwestlichen Randbereiches Über-
schreitungen der Grenzwerte für Wohngebiete entstehen könnten.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Im weiteren Verfahren ist im Rahmen eines Lärmgutachtens die Lärmeinwirkung auf das 
Plangebiet und die dort unter anderem vorgesehenen Wohnnutzungen zu untersuchen. 
Dabei sind die oben genannten Emittenten relevant; die Berechnungen für das Klärwerk I 
sollten unter Berücksichtigung der aktuellen Planung konkretisiert werden – unter Verwen-
dung sinnvollerer Immissionsorte entlang der geplanten Bebauung.  
Durch die geplanten Gewerbenutzungen entstehen voraussichtlich kaum relevante Lärm-
belastungen in der Umgebung, da es sich hauptsächlich um Dienstleistungs-, Büro- und 
Einzelhandelsnutzungen handelt. Zu untersuchen sind hierzu im Schallschutzgutachten 
v.a. die durch die geplanten Gewerbenutzungen generierten Emissionen der dem Gewerbe 
zugeordneten Parkplätze und ggf. Tiefgaragenausfahrten sowie die Schallemissionen der 
Gastronomienutzungen. 
Eine abschließende Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen kann erst nach Vorlage 
des Verkehrs- und des Schallschutzgutachtens abgegeben werden. 
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2.6.3 Störfallvorsorge / Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Störfallvorsorge i.S.d. § 50 Abs. 1 BImSchG: 
Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Achtungsabstandes (KAS-18) bzw. des 
angemessenen Sicherheitsabstandes (§ 3 Abs. 5c BImSchG) von Störfallbetrieben (Be-
triebsbereiche gem. § 3 Abs. 5a BImSchG). Durch die Planungen sind Belange der bau-
planrechtlichen Störfallvorsorge im Sinne der Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) 
sowie die diesbezügliche nationale Gesetzgebung nicht betroffen; die Sicherheitsabstände 
der nächstgelegenen Störfallbetriebe werden von der Planung nicht berührt (Klärwerk in 
der Adolf-Braun-Straße 55 und Firma CSC Jäklechemie zwischen Frankenschnellweg und 
Bahntrasse). 
Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen: 
In Anlehnung an den Muster-Einführungserlass4 v. 28.09.2017 ist eine bau- oder betriebs-
bedingte Anfälligkeit des Plangebietes hinsichtlich schwerer Unfälle und Katastrophen 
nicht gegeben. 

2.7 Luft 

Ausgangssituation 
Da derzeit keine aktuelleren Jahresmittelwerte aus den städtischen Messungen zur Luft-
qualität vorliegen, wird hier die Textpassage aus dem Umweltbericht zum früheren B-Plan-
Verfahren aufgeführt (Stand: 2009). Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden die Anga-
ben dann unter Verwendung neuerer Daten (Quelle: SUN) aktualisiert. 
Das Planungsgebiet ist auf Grund seiner relativen Nähe zu Fürther Straße, Sigmundstraße, 
Maximilianstraße und Frankenschnellweg, die alle stark befahren sind, einer im Vergleich 
zum gesamten Stadtgebiet überdurchschnittlich hohen verkehrsbedingten Schadstoffemis-
sionen ausgesetzt. Das zeigen auch die Ergebnisse von Messprogrammen und kontinu-
ierlichen Messungen, die im Planungsgebiet durchgeführt wurden bzw. werden.  
Schadstoffbelastungen im Bereich der Grenzwerte oder darüber werden in Nürnberg im 
Allgemeinen bei den Parametern Ozon, Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid festgestellt. 
Hohe Ozonkonzentrationen finden sich meistens am Stadtrand oder in ländlichen Gebieten 
und sind deshalb im Planungsgebiet nicht zu erwarten. Feinstaub wird in der Messstation 
Muggenhof seit 2003 gemessen und bisher lag weder der Jahresmittelwert über dem 
Grenzwert von 40 µg/m³ noch wurde der Grenzwert des Tagesmittelwertes von 50 µg/m³ 
an mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten, was gemäß 22. BImSchV 11 zu tolerieren ist.   
 

                                                
4 s. auch BauGBÄndG 2017 – Mustererlass Nr. 2.2.2.3 Anfälligkeit der Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 
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Auszug Messprogramm (SUN/U-2/4 Wi vom 91.02.2009)  
Somit beschränken sich die weiteren Ausführungen auf den Parameter Stickstoffdioxid. 
Für diesen Schadstoff sieht die 22. BImSchV einen Grenzwert von 40 µg/m³ als Jahres-
mittelwert vor, der spätestens ab dem Jahre 2010 einzuhalten ist.  
Die flächendeckenden Messungen zeigen, dass in der nördlichen Fläche 135 der Grenz-
wert im Flächendurchschnitt knapp unterschritten, in der Fläche 154 erreicht, aber nicht 
überschritten  wird. Da es sich aber bei beiden Werten um Mittelwerte handelt, ist davon 
auszugehen, dass es, zumindest während des Messzeitraumes, in beiden Flächen zu 
kleinräumigen Grenzwertüberschreitungen gekommen ist. Diese Einschätzung wird auch 
bestätigt durch die Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen in der Messstation Mug-
genhof. Fünf der neun Mittelwerte für die Jahre 2000 bis 2008 liegen bei 37 µg/m³ oder 
darüber: im Jahre 2005 wurde der Grenzwert überschritten. 
 
Die Luftqualität im Geltungsbereich ist – v.a. in den Sommermonaten - (wie für städtische 
Bereiche in der Umgebung großer Verkehrstrassen typisch) voraussichtlich eher schlecht, 
wird aber durch die Frischluftzufuhr aus der Pegnitzaue verbessert.  
Allerdings hat der Strukturwandel, der in den letzten Jahren im Planungsgebiet stattge-
funden hat, möglicherweise auch Auswirkungen auf die Luftqualität. Weil durch die Pro-
duktionsverlagerung von AEG/Elektrolux der Schwerlastverkehr in der Muggenhofstraße 
abgenommen hat, ist auch der Ausstoß von Schadstoffen zurückgegangen. Bezieht man 
aber das nähere Umfeld des Planungsgebietes und die dortigen Straßen mit hohem (und 
in den letzten Jahren weiter gestiegenem) Verkehrsaufkommen in die Betrachtung mit ein, 
so ist davon auszugehen, dass sich der Schadstoffausstoß in diesem Gesamtraum allen-
falls um Bruchteile verringert hat. Außerdem wurde die ursprüngliche Abnahme des moto-
risierten Individualverkehrs durch den Abbau von Arbeitsplätzen der Fa. AEG/Electrolux 
mittlerweile durch neuen Individualverkehr aufgrund der Umnutzung des AEG-
Südgeländes abgeschwächt (Ansiedlung verschiedener Firmen, u.a. Siemens). 
Hinsichtlich der Schaffung von gesunden Wohnverhältnisse für das geplante Stadtquartier 
ist die Geruchsbelästigung durch die benachbarte Kläranlage (Klärwerk I) näher zu unter-
suchen. Es liegt ein Geruchsgutachten für das Klärwerk I vor (Ingenieurbüro          Rau in 
Zusammenarbeit mit DEKRA Industrial GmbH, 07.09.2012). Demnach wird der relevante 
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Richtwert nach GIRL für Wohn- und Mischgebiete (10% Geruchsstundenhäufigkeit) im Ist-
zustand der Kläranlage nur im westlichen Randbereich des Geltungsbereich überschrit-
ten.5 Da diese Messergebnisse jedoch aufgrund der verwendeten Ausgangsannahmen 
und Messtechniken einer deutlichen Unschärfe unterliegen, wurden zusätzlich 10 orientie-
rende Einzelbegehungen bei verschiedenen Windrichtungen durchgeführt, um über die 
konkrete Geruchswahrnehmung so genannte Geruchswahrnehmungsgrenzen abzuleiten. 
Die dabei ermittelten Grenzen der Geruchsbelastung liegen deutlich weiter westlich und 
tangieren den Geltungsbereich nicht. Außerdem wurde eine Geruchsprognose für den 
Planfall gerechnet, dass Maßnahmen zur Geruchsreduzierung an zwei sehr geruchinten-
sive Quellen im Klärwerk I durchgeführt werden (Abschaltung Faulstufe III, Geruchsredu-
zierung am Abluftwäscher der Schlammstapelung), deren Umsetzung laut Gutachten bis 
Ende 2015 geplant war. In diesem Fall reicht die Überschreitung der Richtwerte kaum über 
die ca. 250m westlich des Geltungsbereichs gelegene Adolf-Braun-Straße hinaus. 
Ob diese Maßnahmen zwischenzeitlich umgesetzt wurden, ist nicht bekannt. 
Aufgrund der größeren Entfernung des östlich des Plangebietes gelegenen Klärwerks II 
sowie der Hauptwindrichtung (West), sind Überschreitungen der Grenzwerte von Ge-
ruchsimmissionen nicht zu erwarten. Die Erstellung eines Geruchsgutachtens für das Klär-
werk II ist daher nicht notwendig. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen/  
Baubedingt kann es in der Luft zeitweise zu einer Anreicherung von Staub und Verkehrsab-
gasen durch Baumaschinen kommen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Es kann festgestellt werden, dass sich die Luftqualität im Planungsgebiet in den letzten 
Jahren zwar hinsichtlich verkehrsbedingter Schadstoffe verbessert hat, es aber noch nicht 
absehbar ist, ob es sich dabei um eine langfristige Tendenz handelt. Ob die geplante Be-
bauung einen erheblichen Einfluss auf die Luftqualität haben wird, lässt sich erst nach Vor-
lage von Messwerten durch SUN und Fertigstellung des o.g. Verkehrsgutachtens abschät-
zen.  
Geruchsbelastungen durch das Klärwerk I können anhand des vorliegenden Gutachtens 
ausgeschlossen werden. Geruchsfreisetzungen durch das benachbarte Klärwerk II sind 
aufgrund der Entfernung und Hauptwindrichtung nicht zu erwarten. 
Eine abschließende Bewertung hinsichtlich des Kriteriums Luft kann zum aktuellen Stand 
noch nicht abgegeben werden. 

2.7 Licht 

Wird zum Entwurf ergänzt. 
 

2.8 Wärme und Strahlung 

Wird zum Entwurf ergänzt. 
 

2.8 Erschütterungen 

Wird zum Entwurf ergänzt. 

                                                
5 Dies betrifft jedoch nur die Geruchsemissionen des Klärwerks I. 

126



 

 24 

2.8 Klima 

Ausgangssituation 
 
Stadt-/Lokalklima: 
Für das Schutzgut Klima ist im Planungsbereich, da es sich um ein bebautes Gebiet mit 
hohem Versiegelungsgrad handelt, eine Vorbelastungssituation gegeben. 
Im Stadtklimagutachten Nürnberg (2014) ist der Geltungsbereich als Siedlungsfläche mit 
ungünstiger bioklimatischer Situation dargestellt. Die Wohnbebauung im Bereich der 
Brucknerstraße mit den zugehörigen Gärten ist als Siedlungsbereich mit weniger günstiger 
bis günstiger bioklimatischer Situation dargestellt. 
Die Pegnitzaue ist als Ausgleichsraum mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung darge-
stellt. Diese Bereiche weisen eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierung auf. Hier sollten auch Austauschbarrieren gegenüber den bebauten Bereichen ver-
mieden werden. 
 

 

 

Ausschnitt aus Planungshinweiskarte (Stadtklimagutachten Nürnberg, 2014) 
 
Laut der Klimafunktionskarte im Stadtklimagutachten fungiert das westliche Pegnitztal als 
Kaltluftleitbahn. Der Westfriedhof, der im Norden daran anschließt, unterstützt die Leitbahn 
zusätzlich. Die Kaltluft kann über diese Grün- und Freiflächen rund um die Pegnitz fast bis 
zum Stadtkern vordringen.   
 
Der Klimafahrplan Nürnberg 2010–2050 (2014) wurde vom Referat für Umwelt und Ge-
sundheit der Stadt Nürnberg beauftragt. Ziel dieser Studie war es aufzuzeigen, mit welchen 
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Maßnahmen die Stadt Nürnberg die angestrebten langfristigen Klimaschutzziele (- 80 % 
CO 2 -Emission bis 2050) erreichen kann (wird zum Entwurf ergänzt). 
 
Auswirkungen / Prognose 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Bautätigkeit sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Die vorgesehene Umnutzung des dicht bebauten Planbereiches hat Auswirkungen auf den 
globalen und lokalen Klimaschutz. 
Lokalklima: 
Das Kleinklima über den Flächen im Planungsgebiet wird sich durch die Planung positiv 
verändern, da in den Außenanlagen neue großflächige Vegetationsflächen geschaffen 
werden, die im Vergleich zu den derzeit fast vollständig versiegelten Flächen eine deutliche 
Verbesserung darstellen. Dadurch wird die Evapotranspiration im Baugebiet deutlich er-
höht, was zu einer Erhöhung der Luftfeuchte und zu einer Verringerung der Temperatur-
spitzen im Tages- und Jahresgang führt. Durch die geplanten Grünflächen werden Vor-
schläge des Stadtklimagutachtens (Erhöhung des Vegetationsanteils, Entsiegelung) um-
gesetzt. Die im Stadtklimagutachten dargestellte Kaltluftleitbahn im Pegnitztal wird durch 
die Planung nicht beeinträchtigt. Die vorgesehenen trichterförmigen Öffnungen der Grün-
züge zwischen der geplanten Bebauung zur Pegnitzaue hin ermöglichen einen Luftaus-
tausch zwischen den Freiflächen im Plangebiet und der Pegnitzaue. Sie entsprechen damit 
der Vorgabe des Stadtklimagutachtens, Austauschbarrieren zu vermeiden, wie sie etwa 
durch eine geschlossene Gebäudekante entlang der gesamten Grenze zum Pegnitztal ent-
standen wären. 
 
Globalklima:  
Die geplante Umnutzung von ehemaligen, mittlerweile leerstehenden oder zwischenge-
nutzten Produktionsanlagen zu Wohn-, Büro- und Dienstleistungsnutzungen führt voraus-
sichtlich nicht zu einer relevanten zusätzlichen CO2 - Belastung der Atmosphäre. Eine Aus-
sage dazu kann aber erst getroffen werden, wenn der nutzungsabhängige zukünftige Ener-
giebedarf und weitere Einzelheiten zum Energieversorgungskonzept feststehen. In der 
weiteren Planung werden die Grundlagen für eine energieeffiziente Gebäudeplanung bzw. 
Sanierung und eine Verbesserung der CO2 -Belastungen geschaffen und in einem Ener-
gieversorgungskonzept dokumentiert. 
Von einer zusätzlichen verkehrsbedingten CO2 -Belastung wird zunächst nicht ausgegan-
gen.  
 
Klimaanpassung: 
Aussagen zu einer vorsorgenden Planung in Bezug auf die zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen werden zum Entwurf ergänzt. 
 
Die Auswirkungen der Planung können noch nicht abschließend beurteilt werden. 
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2.9 Abfall6 

Ausgangssituation 
Das Plangebiet ist derzeit durch massive Altablagerungen und entsprechende Bodenbe-
lastungen geprägt (s. Kap. 2.2). 
 
Auswirkungen / Prognose 
Baubedingte Auswirkungen 
Durch die Einhaltung der Vorgaben des Abfallrechts werden Gesundheitsgefährdungen 
durch die während der Bauzeit anfallenden Abfälle ausgeschlossen und eine möglichst 
energiesparende und ressourcenschonende Entsorgung sichergestellt. Bei den erforderli-
chen Abrissarbeiten bestehender Bausubstanz sind die einschlägigen Regelwerke für 
Rückbau und Entsorgung (evtl. Beprobung) zu beachten; die Altlastensanierung wird wie 
in Kap. 2.2 beschrieben durchgeführt (flächenhafte Abgrabung auf ca. 4m Tiefe, Errichtung 
einer Deponieabdeckung). 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
Bei den langfristig im Bereich des geplanten Stadtquartiers anfallenden Abfällen handelt 
es sich um gewöhnlichen Hausmüll und gewöhnliche Abfälle aus Büro- und Gastronomie-
nutzungen, der ordnungsgemäß getrennt und entsorgt wird. Darüber hinaus sind keine be-
sonderen oder problematischen Abfälle zu erwarten. 
Eine problemlose Abwicklung der Müllabfuhr wird durch ausreichend dimensionierte Zu-
fahrten und Wendeanlagen sowie durch das Vorsehen ausreichender Müllsammelstellen 
etc. sichergestellt. Nähere Angaben zu Art und Menge der durch die Realisierung der Pla-
nung erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung werden im weiteren Verfah-
ren nachgereicht und im weiteren Planungsprozess beachtet. 
Da es sich um ein Gebiet mit Wohn-, Büro-, Atelier- und Gastronomienutzungen ohne Be-
sonderheiten hinsichtlich des Müllaufkommens handelt, sind keine erheblichen Auswir-
kungen zu erwarten. 

2.10 Kultur- und Sachgüter 

Ausgangssituation 
Laut dem bayerischen Denkmalatlas sind Bau- oder Bodendenkmäler im Bereich des Be-
bauungsplanes nicht vorhanden.  
Im Bereich der angrenzenden weiten Flussaue und angrenzenden Terrassen und somit im 
Planungsgebiet ist mit mittelpaläolithischen (ca. 180.000 – 40.000 v.Chr.) Funden zu rech-
nen. Weiterhin sind jungpaläolithische (ca. 12.000 – 10.000 v.Chr.) und/oder spätpaläoli-
thische Befunde wahrscheinlich. Ca. 200 m flussaufwärts liegt als Lesefund frühmittelalter-
liche Keramik vor. Das Planungsgebiet liegt im Bereich einer möglichen, derzeit nicht loka-
lisierten, frühmittelalterlichen Besiedlung nahe der seinerzeit hochwasserfreien Terrassen-
kante.   
 
Auswirkungen / Prognose 
Die Fläche muss daher als Verdachtsfläche für Bodendenkmäler eingeordnet werden. Für 
sie gelten die Bestimmungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) in 
Verbindung mit den Vorgaben des Art. 5, Abs. 1 des Europäischen Übereinkommens zum 
Schutz des archäologischen Erbes vom 16. Januar 1992 (Konvention von La Valetta). Bei 
Bodeneingriffen werden deshalb Untersuchungsmaßnahmen außerhalb der Altlablage-
rung Fuchsloch erforderlich. Die Details sind im weiteren Verfahren zu klären. 

                                                
6 gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7e und Anlage 1 Nr. 2 b) dd) BauGB n.F. als eigenständiger Umweltbelang zu berücksichtigen  
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2.11 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen zwischen den oben beschriebenen Auswirkungen auf die einzelnen 
Prüfkriterien beschränken sich auf die allgemeinen funktionalen Zusammenhänge, z.B. 
zwischen der Versickerungsfunktion des Bodens und der Grundwasserneubildung. Dar-
über hinausgehende Wechselwirkungen, die zu einer Erhöhung der erheblich negativen 
Auswirkungen führen, sind im vorliegenden Fall nicht zu erwarten.  
 

3.  Prognose  be i  Nichtdurchführung der  P lanung /  
Nu l lvar iante   

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbelange im Plan-
gebiet bei Nichtdurchführung der Planung. Im Gegensatz zur Beschreibung und Bewertung 
der Ausgangssituation wird hier also auch eine zeitliche Komponente berücksichtigt (z.B. 
Entwicklungspotential einer Biotopfläche in den nächsten Jahren).  
Da allerdings für den Geltungsbereich schon vor Beginn der Planung längere Zeit ein 
gleichbleibender Zustand bestanden hat (großflächige Versiegelung, nur wenige Gehölze 
im Bereich der geplanten Gebäude), entspricht die Nullvariante größtenteils der Ausgangs-
situation. Insofern würden die oben beschriebenen Umweltauswirkungen nicht eintreten; 
allerdings wären auch die ebenfalls beschriebenen Verbesserungen hinsichtlich einiger 
Prüfkriterien nicht möglich.  
Für den Lärmschutz wird im Verlauf der weiteren Planung ein schallschutztechnisches Gut-
achten erstellt, um eine ungeordnete Entwicklung und entsprechend negative Auswirkun-
gen auf die bestehende Wohnnutzung zu vermeiden. Durch die geplante Altlastensanie-
rung sind sehr positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser im Vergleich 
zur Nullvariante zu erwarten. 
Für die übrigen Schutzgüter wird die Nullvariante überwiegend der Ausgangssituation ent-
sprechen, da vor Beginn der Planung schon längere Zeit ein gleich bleibender Zustand 
bestanden hat. 
Außerdem würde im Falle der Nullvariante die Chance auf die Schaffung von innenstadt-
nahem Wohnraum auf bereits stark versiegelten Flächen in Kombination mit standortge-
rechten gewerblichen, kulturellen und gastronomischen Nutzungen nicht genutzt. 
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4.  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr ingerung und zum 
Ausgle ich  nachte i l iger  Umw el tausw irkungen  

Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenständige 
Rechtsinstrumente. Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutz-
güter/Umweltbelange sind dabei nicht deckungsgleich. Die Umweltprüfung ermittelt als 
Trägerverfahren die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen für alle Belange 
des Umweltschutzes und stellt das Ergebnis im Umweltbericht dar. Durch Anwendung 
verschiedener Instrumente können sich jedoch unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben.  
 
Rechtsinstrument Umweltbelange Rechtsfolgen 

BauGB7 
Umweltprüfung 

Voraussichtliche erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt- 
belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und gem. § 1a BauGB n.F. 

Abwägungsrelevanz / Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen, welche durch die Realisierung der Planung 
entstehen, sind im Umweltbericht darzustellen.  

BNatSchG8   

(Eingriffsregelung) 
gem. § 1a BauGB 
i.V.m. §§ 15 und 
18 BNatSchG 

Voraussichtliche erhebliche 
Beeinträchtigungen des  
Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes 

Abwägungsrelevanz und konkrete Entscheidung 
über Vermeidung und Ausgleich 
 
 

Artenschutz / saP9 

Verbotstatbestände gem. § 44  
Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG, ggf.  
naturschutzrechtliche Voraus- 
setzungen für Ausnahme  
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG; 
Einschlägigkeit des  
§ 18 BNatSchG i.V.m. BauGB 

Je nach Ergebnis:  
CEF10-/FCS11-Maßnahmen; wenn diese nicht 
möglich oder nicht funktionierend, dann Beurtei-
lung durch die Regierung von Mittelfranken, ob 
Ausnahmetatbestand gegeben oder nicht; bei 
Nicht-Regelbarkeit des speziellen Artenschutzes 
ist der Bauleitplan rechtlich nicht vollziehbar. 

FFH-/SPA –Ver-
träglichkeits-ab-
schätzung /  
ggf. -prüfung 

Beeinträchtigung der Erhaltungs-
ziele bzw. Schutzzwecke von 
Gebieten von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und europäischen 
Vogelschutzgebieten  
gem. § 32 BNatSchG 

Je nach Ergebnis Abwägungsrelevanz,  
Beurteilung durch die Regierung von Mittelfran-
ken, ob ausnahmsweise Zulässigkeit oder Un-
zulässigkeit der Planung gegeben ist. 
 

Tabelle: Instrumente des Umweltrechts 
 
Die folgenden Maßnahmen zur Vermeidung (Vm), Verringerung (Vr) und zum Ausgleich 
(A) der (erheblichen) nachteiligen Umweltauswirkungen können die Eingriffsschwere min-
dern und sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
(Tabelle wird im weiteren Verfahren ergänzt und detailliert/ in der endgültigen Fassung 
des Umweltberichtes verbleiben letztlich diejenigen Maßnahmen, die tatsächlich im Rah-
men der Planungsfortschritts umgesetzt wurden bzw. die zeichnerisch und/oder textlich 
im B-Plan festgesetzt bzw. im zugehörigen Städtebaulichen Vertrag [StbV] geregelt wer-
den). 
  

                                                
7 Baugesetzbuch, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 2a BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
8 Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

9 saP = spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in der Bauleitplanung 

10 CEF = Continuous Ecological Functionality, d.h. Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion 
11 FCS = Favourable Conservation Status, d.h. Maßnahmen zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes  

                von Populationen 
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nachteilige Umweltauswir-
kung bei Realisierung der 
Planung (inkl. Betrachtung 
der bau- und betriebs- 
bedingten Auswirkungen) 

(vorgeschlagene /  
geplante) Maßnahme 

Nr. 
(Art*) 

positiv für 
Schutzgut/  
-güter bzw. 
Umwelt- 
belang/e 

Umsetzung /  
Sicherung durch 
(z.B. textl./zeichn. 
Festsetzung im  
B-Plan / Regelung 
im StbV) 

Überbauung und technische 
Überprägung eines stark ver-
siegelten und vorbelasteten 
Bereiches mit teilweise unter-
genutzten Gewerbegebäuden 
 

Flächenrecycling, Entsie-
gelung, trotzdem verdich-
tete Bauweise mit entspre-
chend flächensparendem 
Effekt 

Vm Fläche BBP (zeichn. und 
textl. Festsetzung) 

Baubedingte Auswirkungen: 
Veränderung der Bodenzu-
sammensetzung und der vor-
handenen Bodenprofile (hier 
aber Vorbelastung durch be-
stehende großflächige Versie-
gelung, künstl. Auffüllungen 
und Altlasten) 

Verbesserung der Situation 
hinsichtlich umweltrelevan-
ter Auffüllungen und 
Schadstoffbelastungen 
durch detaillierte Untersu-
chung und ggf. fachge-
rechte Entsorgung abfall-
rechtlich relevanter Aus-
hubmassen; oberflächiger 
Versiegelungsgrad im Pla-
nungsfall deutlich geringer 
als Bestand, jedoch Bau ei-
ner Tiefgarage (zwischen 
den Baukörpern mit dar-
über liegender Begrünung) 
sowie Deponieabdichtung 
in ca. 4 m Tiefe 

Vr 
 
 
 
 
 
 

Boden, Was-
ser, Mensch 
Gesundheit 

BBP (textl. Und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Verringerung des Versiege-
lungsgrades, gleichbleibende 
Beeinträchtigung der Wasser-
speicher- und der Filterfunk-
tion und der Grundwasser-
neubildung 

unversiegelte Teilbereiche 
in den Außenanlagen,  
Entwässerung im Trenn-
system: Pufferung der an-
fallenden Regenwasser-
mengen in den Pflanzflä-
chen (z.T. über Tiefgara-
gen und Deponieabde-
ckung); anschließend Ein-
leitung in geeigneten Vor-
fluter (Pegnitz) 

Vr Boden, Was-
ser 

BBP (textl. Und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Verlust von sehr kleinflächi-
gen Gehölzbeständen und 
Rasenflächen 

Neupflanzung von zahlrei-
chen Bäumen und Sträu-
chern sowie Neuanlage 
von Rasenflächen in öffent-
lichen und privaten Grün-
flächen und im öffentlichen 
Straßenraum 

Vr Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

BBP (textl. Und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Verlust von Gehölzbeständen 

Erhalt besonders erhal-
tenswerter Bäume im nord-
östlichen Randbereich des 
Plangebiets, besonderer 
Schutz während der Bau-
phase (Monitoring) 

Vm Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

BBP (textl. und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Beeinträchtigung bzw. Zerstö-
rung von Lebensräumen (erst 
nach Fertigstellung der saP 
einschätzbar) 

bei Bedarf Festsetzungen 
zu konfliktvermeidenden 
und / oder CEF-
Maßnahmen 

Vm, A Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

BBP (textl. und 
zeichn. Festset-
zung) 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Verlust von sehr kleinflächi-
gen Gehölzbeständen und 
Rasenflächen 

Begrünung mit Baum- und 
Strauchpflanzungen  

Vr Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

BBP (textl. Und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
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nachteilige Umweltauswir-
kung bei Realisierung der 
Planung (inkl. Betrachtung 
der bau- und betriebs- 
bedingten Auswirkungen) 

(vorgeschlagene /  
geplante) Maßnahme 

Nr. 
(Art*) 

positiv für 
Schutzgut/  
-güter bzw. 
Umwelt- 
belang/e 

Umsetzung /  
Sicherung durch 
(z.B. textl./zeichn. 
Festsetzung im  
B-Plan / Regelung 
im StbV) 

Baubedingte Auswirkungen: 
Beeinträchtigung bzw. Zerstö-
rung von Lebensräumen 

Konfliktvermeidende und 
CEF-Maßnahmen für be-
einträchtigte Fledermaus- 
und Vogelarten 

Vm, A Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

saP 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Beeinträchtigung bzw. Zerstö-
rung von Lebensräumen 

Konfliktvermeidende und 
CEF-Maßnahmen für be-
einträchtigte Zau-
neidechsenpopulation 

Vm, A Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

saP 
 

Baubedingte Auswirkungen: 
Beeinträchtigung bzw. Zerstö-
rung von Lebensräumen 

Konfliktvermeidende und 
CEF-Maßnahmen für be-
einträchtigte Nachtkerzen-
schwärmer population 

Vm, A Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

saP 

Bau- und betriebsbedingte 
Auswirkungen 
Überbauung und technische 
Überprägung eines stark ver-
siegelten und vorbelasteten 
Bereiches mit sanierungsbe-
dürftigen Gewerbegebäuden 

optische Aufwertung und 
Gliederung durch neue Ge-
bäude und Grünflächen mit 
zahlreichen Gehölzpflan-
zungen  

Vr Landschaft BBP (textl. Und 
zeichn. Festset-
zung), 
städtebaulicher 
Vertrag 
 

Bau- und betriebsbedingte 
Auswirkungen 
Überbauung und technische 
Überprägung eines stark ver-
siegelten und vorbelasteten 
Bereiches mit sanierungsbe-
dürftigen Gewerbegebäuden  

Verbesserung der Aufent-
haltsqualität im Geltungs-
bereich und der angren-
zenden Wohngebiete 
durch Schaffung von 
durchgängigen, öffentlich 
zugänglichen, begrünten 
Aufenthaltsbereichen zwi-
schen den Baukörpern, 
fußläufige Anbindung an 
die Grünflächen der Peg-
nitz 

Vr Menschliche 
Gesundheit - 
Erholung 

BBP (zeichn. Und 
textl. Festsetzung), 
städtebaul. Vertrag 

Bau- und betriebsbedingte 
Auswirkungen 
Grün- und Erholungsräumen 
im geplanten Quartier unter 
den Flächenvorgaben des 
Baulandbeschlusses 

Verbesserung der Aufent-
haltsqualität in angrenzen-
den, öffentlichen Grünflä-
chen, Querungsmöglich-
keit der Pegnitz für Fuß-
gänger (Brücke) 
 

A Menschliche 
Gesundheit - 
Erholung 

städtebaul. Vertrag 

Betriebsbedingte Auswirkun-
gen 
Lärmeinwirkungen von außen 
auf das Gebiet aus verschie-
denen Quellen 

Erstellung eines Lärm-
schutzgutachtens im weite-
ren Verfahren 

Vr Menschliche 
Gesundheit - 
Lärm 

 

Betriebsbedingte Auswirkun-
gen 
Lärmauswirkungen auf die 
Nachbarschaft durch die im 
Geltungsbereich geplanten 
Nutzungen 

Erstellung eines Lärm-
schutzgutachtens im weite-
ren Verfahren 

Vr Menschliche 
Gesundheit - 
Lärm 

 

Betriebsbedingte Auswirkun-
gen 
Erhöhung der Schadstof-
femissionen durch den neu 
entstehenden Verkehr 

Reduzierung des neu ent-
stehenden Autoverkehrs 
durch Anschluss an den 
ÖPNV (U-Bahnhaltestelle 
an der Fürther Str.); zahl-
reiche Maßnahmen zur Re-
duzierung des Autover-
kehrs inkl. Stellplatzredu-
zierung 

Vr Menschliche 
Gesundheit - 
Lärm 
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nachteilige Umweltauswir-
kung bei Realisierung der 
Planung (inkl. Betrachtung 
der bau- und betriebs- 
bedingten Auswirkungen) 

(vorgeschlagene /  
geplante) Maßnahme 

Nr. 
(Art*) 

positiv für 
Schutzgut/  
-güter bzw. 
Umwelt- 
belang/e 

Umsetzung /  
Sicherung durch 
(z.B. textl./zeichn. 
Festsetzung im  
B-Plan / Regelung 
im StbV) 

Baubedingte Auswirkungen 
keine Kultur- und Sachgüter 
vorhanden, keine Bodendenk-
mäler bekannt 
 

Untersuchungsmaßnah-
men außerhalb der Altlab-
lagerung Fuchsloch bei Bo-
deneingriffen Die Details 
sind im weiteren Verfahren 
zu klären. 
(falls im Zuge der Bauar-
beiten Bodendenkmäler 
gefunden werden: Benach-
richtigung der Stadt Nürn-
berg und des Landesamts 
für Denkmalpflege und Ab-
stimmung des weiteren 
Vorgehens) 

Vm kulturelles 
Erbe 

 

Betriebsbedingte Auswirkun-
gen 
Anfall von Hausmüll und Müll 
aus Büro- und Geschäftsnut-
zungen 

Vorsehen geeigneter Zu-
fahrten und Müllsammel-
stellen 
(ansonsten Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben) 

Vr Abfälle / Be-
seitigung 

gesetzliche Vorga-
ben 

Energieverbrauch gesetzliche Vorgaben ein-
schl. EnEV und EE-
WärmeG werden eingehal-
ten 

Vr Klima gesetzliche Vorga-
ben 

Tabelle: Konfliktmindernde Maßnahmen (* Art der Maßnahme: Vermeidung Vm, Verringerung Vr, Ausgleich A) 

4.1 Ausgleich (Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) 

Grundsätzlich ist gemäß § 15 BNatSchG der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen bzw. unvermeid-
bare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  
 
Für Eingriffe, die bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren, besteht keine 
Ausgleichspflicht. Für den planungsrechtlichen Innenbereich gem. § 34 BauGB bedeutet 
dies, dass die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (hier: Bilanzierung von Bestand und 
Planung gemäß Wertliste nach Biotop-/ Nutzungstypen der Stadt Nürnberg) nur anzuwen-
den ist, wenn die bisher baurechtlich zulässige bauliche Dichte durch die Festsetzungen 
des B-Plans signifikant erhöht wird. Ob dies der Fall ist, ist im weiteren Verfahren zu klären. 
Im Innenbereich ist jedoch in jedem Fall die Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg 
anzuwenden. Im Außenbereich gilt die Baumschutzverordnung nicht.  
Bei Vorhaben im Außenbereich gem. § 35 BauGB (die genaue Grenze des Innenbereichs 
ist im weiteren Verfahren festzulegen) ist über ggf. notwendige Maßnahmen zu Vermei-
dung, Verringerung, Ausgleich und Ersatz nach den Vorschriften des § 1a BauGB zu ent-
scheiden. Im Vordergrund der Planung müssen jedoch zunächst Vermeidung und Verrin-
gerung von Konflikten stehen. Wenn dies bei zulässigen Eingriffen nicht möglich ist, sind 
Art und Umfang der Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen zu bestimmen. 
Hierzu ist im weiteren Verfahren ggf. eine Bilanzierung von Bestand und Planung gemäß 
Wertliste nach Biotop-/ Nutzungstypen der Stadt Nürnberg (Anlage 2 zur Satzung zur Er-
hebung von Kostenerstattungsbeträgen) notwendig. Entsprechende Maßnahmen zum 
Ausgleich sind festzulegen, planungsrechtlich zu sichern und zu überwachen.  
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Die westlich an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzbestände auf dem Ringbahn-
damm sind in der Amtlichen Biotopkartierung erfasst, liegen jedoch außerhalb des Ein-
griffsbereichs. Weiterhin ist der nördlich angrenzende Gehölzbestand in der Stadtbiotop-
kartierung als Biotop-Nr.: N-1083-001 (Grünanlage und Gehölze am „Fuchsloch“ in Mug-
gendorf) erfasst. Nach § 30 BNatSchG geschützte Bestandteile dieses amtlich kartierten 
Biotops sind jedoch im Eingriffsbereich gemäß eigener Bestandsaufnahme nicht vorhan-
den. Die bei der Erfassung in der amtlichen Biotopkartierung am 25.07.2006 nach Art. 13e 
BayNatSchG geschützten Bereiche (z.B. Gehölze) haben nach heutiger Gesetzeslage kei-
nen Schutzstatus mehr. 
 
Bei Beeinträchtigungen von geschützten Biotopen gem. § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23  
BayNatSchG kann auf Antrag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme oder Be-
freiung von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG vor der Aufstellung des Bebauungs-
plans entschieden werden. Gemäß Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG kann für eine Maßnahme  
auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgegli-
chen werden können oder wenn die Maßnahme aus Gründen des überwiegenden öffentli-
chen Interesses notwendig ist. Die Entscheidung über die Ausnahme wird durch eine  
nach anderen Vorschriften erforderliche behördliche Gestattung ersetzt; diese Entschei-
dung wird im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde getroffen. 
Innerhalb des Planungsgebiets und in dessen Wirkungsbereich sind keine nach § 30 
BNatSchG geschützten Vegetationsbestände dokumentiert.  
 

4.2 Europäischer und nationaler Artenschutz 

Aufgrund der Anforderungen des § 44 BNatSchG (und den diesbezüglichen Empfehlungen 
der Regierung von Mittelfranken) wird im Interesse der Rechtssicherheit der Planung pa-
rallel zum B-Plan-Verfahren eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchge-
führt (Bearbeiter:             , Büro für ökologische Studien). Näheres dazu und zur bereits 
vorliegenden saP aus dem früheren B-Plan-Verfahren ist dem Kapitel 2.4.2 zu entnehmen. 
Nach Abschluss der saP werden Aussagen zu CEF-Maßnahmen und zu artenschutzfach-
lichen Konfliktvermeidungsmaßnahmen ergänzt. 

5.  Gebie te  von gemeinschaf t l icher  Bedeutung (Fauna -F lora -
Habi ta t )  und  europä ische Voge lschutzgebie t e  im Sinne 
des Bundesnaturschutzgese tzes  

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der o.g. Gebiete sind von der Planung nicht betroffen.  
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6.  Geprüf te  Al ternat iven  

Eine Alternative zur vorliegenden Planung wurde im städtebaulichen Konzept (Weststadt-
konzept) formuliert. Darin wird für den Bereich Muggenhof West, zu dem das Plangebiet 
gehört, ein Grünflächenfehlbedarf von 1,53 ha angegeben. In der Karte „Freiraumsystem - 
Grünflächen und Plätze“ schlägt das Weststadtkonzept - auch als Kompensation der feh-
lenden Erholungsflächen im Quartier - die Entwicklung einer aufgelockerten Bebauung mit 
großzügigen, an die Pegnitzaue angebundenen Freiflächen („Quartierpark“) auf dem nörd-
lichen AEG-Gelände vor. Die Rede ist dort auch von einem sukzessiven Rückbau von Ge-
werbeflächen zugunsten von Frei- und Grünfläche. Im Erläuterungsbericht zum Weststadt-
konzept werden außerdem erste Vorschläge dazu vom Büro bauchplan ).( Landschaftsar-
chitektur und Urbanismus aus dem Jahre 2011 zitiert, die auf einen naturnahen, über Suk-
zessionsprozesse und unter Beteiligung von Bürgern entwickelten öffentlichen Park mit 
Spiel- und Sportflächen, Gemüsegärten und eine „Parkwerkstatt“ hinauslaufen. Eine spä-
tere städtebauliche Verwertung war jedoch ausdrückliches Ziel der Studie. 
Der aktuelle Rahmenplan stellt nun das Ergebnis eines umfangreichen workshop-Prozes-
ses unter Einbeziehung verschiedener städtischer Stellen dar, das vom Verfasser des 
städtebaulichen Konzepts, dem Büro Gehl (Kopenhagen) begleitet wurde. Im Rahmen des 
ersten Workshops (5.11.2018 und 6.11.2018) wurden drei verschiedene städtebauliche 
Konzepte vom Büro Gehl präsentiert, die die traditionelle Architektur Nürnbergs mit dem 
modernen Funktionalismus der ehemaligen AEG-Gebäude verbinden. Weiterhin wurden 
Vorgaben der Stadt zu Umfang und Gestaltung der Grünflächen, Verkehr und Städtebau 
etc. erörtert und diskutiert. Die Ergebnisse wurden dann in einen weiteren städtebaulichen 
Entwurf eingearbeitet und im zweiten Workshop (18.02.2019) vorgestellt. Der Entwurf 
wurde grundsätzlich als geeignet zur Behandlung im Stadtplanungsausschuss (AfS) ange-
sehen. 

7.  Methodik  /  H inw eise  auf  Schw ier igke i ten und 
Kenntn is lücken  

Der vorliegende 1. Entwurf des Umweltberichtes wurde vom Büro Landschaftsplanung 
Klebe (Nürnberg) erstellt und wird vom Umweltamt der Stadt Nürnberg fachlich geprüft. Es 
werden Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemacht (Kapitel 
2) und Maßnahmen zur umweltfachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen dargestellt (Kapitel 4).  
 
Folgende Informationsquellen wurden für den ersten Entwurf des Umweltberichtes heran-
gezogen (die genannten Datengrundlagen liegen dem Verfasser vor bzw. wurden von der 
Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellt): 
 
• Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan, Stadt 

Nürnberg 
• Stadtklimagutachten (2014), Stadt Nürnberg Umweltamt 
• Klimafahrplan Nürnberg 2010–2050 (2014), Stadt Nürnberg Umweltamt / energieagentur nord-

bayern GmbH Nürnberg 
• Handbuch Klimaanpassung (2012) Stadt Nürnberg Umweltamt 
• Masterplan Freiraum: 

- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept (GFK) Nürnberg (2014), Stadt Nürnberg Umweltamt 
- Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ (2013), Stadt Nürnberg Umweltamt 

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) „Nürnberg am Wasser“ (2012), Amt für Wohnen 
und Stadtentwicklung Nürnberg 
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• Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept12 (INSEK) „Weststadt“ (2012), Amt für Wohnen und 
Stadtentwicklung Nürnberg 

• Grün- und Freiraumkonzept Weststadt (2012), Stadt Nürnberg Umweltamt / Planungsgruppe 
Landschaft Nürnberg 

• Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008), Stadt Nürnberg Umweltamt  
• Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg (ABSP, 1996), Stadt Nürnberg Umwelt-

amt 
• Artenschutzkartierung (ASK, fortlaufende Aktualisierung), Bayer. Landesamt für Umwelt 
• Geologische Karte 1:50.000, Nürnberg – Fürth – Erlangen und Umgebung (1977), Bay. Geolo-

gisches Landesamt 
• Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg (2011), Umweltamt Stadt Nürnberg 
• Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg (2016), Umweltamt Stadt Nürnberg 
• 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Stadtgebiet der Stadt Nürnberg (2017), Umwel-

tamt Stadt Nürnberg 
• Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 

Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 
• Geländebegehungen (Umweltbelange) am 05.11.2018, 26.11.2018, 29.11.2019 und 

28.03.2019 
• B-Plan Nr. 4543 AEG-Gelände und Kleingärten entlang der Ringbahn, 1. Entwurf Umweltbericht, 

Stand: 05.03.2009, Umweltamt Stadt Nürnberg 
• AEG-Nordareal Nürnberg, Orientierende Altlasten- und Baugrunduntersuchung, Gutachten          

(30.06.2014), LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH Nürnberg 
• B-Plan 4543, AEG-Electrolux-Gelände Nürnberg, Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) (31.01.2010), Anuva Stadt- und Umweltplanung Nürnberg 
• Klärwerk 1 in Nürnberg, Schalltechnische Untersuchungen zu den Geräuschimmissionen des 

Klärwerkes im Gebiet anliegender Entwicklungsbereiche (10.08.2012), IBAS Ingenieurgesell-
schaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH Bayreuth 

• Geruchsgutachten für das Klärwerk 1 in Nürnberg (07.09.2012), Ingenieurbüro          Rau Heil-
bronn in Zusammenarbeit mit DEKRA Industrial GmbH Stuttgart 

 
 

 

Kenntnislücken: 
Abschließende Aussagen zu den folgenden Umweltbelangen liegen noch nicht vor: 

• Lärmimmissionen 

• planinduziertes Verkehrsaufkommen 

• Artenschutz 

• Entwässerung 

• Luftbelastung 

• Mobilitätskonzept 

• Energiekonzept 

• Sanierung/Altlasten/Deponie 

• Bodendenkmäler 

• Aufmaß der Kronen im gesamten Bereich zur Pegnitz, Bewertung des Baumbe-
standes, vor allem der großen Einzelbäume 

• konkrete Eingriffe im Bereich zwischen Grundstück des ehemaligen AEG-Geländes 
und der nordöstlich gelegenen öffentlichen Wegeverbindung  

 
Zu diesen Themen werden die im weiteren Planungsprozess ermittelten Ergebnisse, z.T. 
aus Fachgutachten, im Umweltbericht ergänzt. 

  

                                                
12 wenn Plangebiet innerhalb des jeweiligen Untersuchungsgebietes liegt 
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8.  Maßnahmen zur  Überw achung (Moni tor ing)  

Gemäß § 4c BauGB n.F. sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung eines Bauleitplanes eintreten, zu überwachen. Ziel dieser Überwachung ist 
die frühzeitige Ermittlung insbesondere unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das 
Ergreifen von Abhilfemaßnahmen. Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchfüh-
rung von Darstellungen oder Festsetzungen gem. § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB n.F. und von 
Maßnahmen gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB n.F. (naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung)13. Die geplanten Überwachungsmaßnahmen sind im Umweltbericht darzustellen. Die 
gemeindliche Überwachung ist jedoch nicht auf die im Umweltbericht dargestellten Maß-
nahmen beschränkt. 
 

Für zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen in Deutschland bereits engmaschig fach-
gesetzliche Überwachungs- und Kontrollverfahren. Diese können im Rahmen des Monito-
rings von der Gemeinde für die Überwachung genutzt werden. Die Fachbehörden sind da-
bei gem. § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Gemeinde über ihnen vorliegende Informatio-
nen über erhebliche Umweltauswirkungen eines Bauleitplanes zu unterrichten. 
 

Im Rahmen der allgemeinen Bauaufsicht ist auf die Einhaltung der textlichen und zeichne-
rischen Festsetzungen des Bebauungsplans zu achten. Dies betrifft auch Festsetzungen 
zu Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen.  
 

Nachteilige Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach Inkrafttreten des Bau-
leitplans bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der 
Abwägung sein konnten, können nicht systematisch und flächendeckend permanent über-
wacht und erfasst werden. Die Stadt Nürnberg ist in diesem Zusammenhang auf Informa-
tionen der Fachbehörden bzw. der Bürger über unvorhergesehene nachteilige Umweltaus-
wirkungen angewiesen.  
 
Monitoringkonzept zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen des B-Plans Nr. 4543 
A (wird zum Entwurf ergänzt): 
 
Umwelt- 
belang / 
Schutzgut 

Erhebliche Auswirkung des 
Bauleitplanes 

Überwachungs-
maßnahme(n) 

Art der Siche-
rung (z.B. über 
StbV) 

Beginn Intervall Ende 

Wasser Schadstoffaustrag + Grundwas-
serüberwachung 

Beginn 
der 
Bau-
maß-
nahme 

jährlich  

Boden-
Mensch 

Gefährdung durch Bodenbe-
lastungen 

 Dokumentation 
durchgeführter 
Untersuchungen 
und ggf. Siche-
rungsmaßnah-
men 

Beginn 
der 
Bau-
maß-
nahme 

  

       

Tabelle: Monitoringmaßnahmen 
 
Auf Grund des frühen Planungsstadiums sind weitere Aussagen zur Überwachung derzeit 
noch nicht möglich. Sofern weitere Überwachungsmaßnahmen fachlich erforderlich sind, 
sind sie im weiteren Verfahren (spätestens bis zur öffentlichen Auslegung) in Abstimmung 
mit den betroffenen Fachbehörden zu erarbeiten.  

  
                                                
13 s. auch BauGBÄndG 2017 – Mustererlass Nr. 3.4 Überwachung 
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9.  Zusammenfassung  

Für den B-Plan Nr. 4543 A soll im Ausschuss für Stadtplanung (AfS) ein Verfahren einge-
leitet werden. Der vorliegende Umweltbericht (1. Entwurf) wurde in Abstimmung mit dem 
Umweltamt und dem Stadtplanungsamt erstellt. Er stellt die ersten Ergebnisse der Umwelt-
prüfung gem. § 2 Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 BauGB n.F. dar. 
Eine abschließende Einschätzung zur Erheblichkeit der Auswirkungen auf die einzelnen 
Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB kann in einigen Fällen zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht abgegeben werden; die bereits abschätzbaren Prognosen sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen:  
 

Umweltbelang / Schutzgut  
Bewertung der Auswir-

kungen 
Weiterer Untersuchungsbedarf 
(Gutachten / Konzepte)14 

Fläche nicht erheblich  

Boden noch nicht möglich Schürfen, evtl. Sanierungsplan 

Wasser noch nicht möglich Entwässerungsplanung 

Pflanzen 
noch nicht möglich 

 
Baumkataster nordöstlicher 
Bereich von SÖR 

Tiere noch nicht möglich saP 

Biologische Vielfalt noch nicht möglich saP 

Landschaft nicht erheblich  

Menschliche Gesundheit   

• Erholung erheblich  

• Lärm noch nicht möglich 
Verkehrsgutachten, Schall-
schutzgutachten 

• Störfallvorsorge nicht erheblich  

Luft noch nicht möglich 
Messwerte von SUN, Ver-
kehrsgutachten 

Licht noch nicht möglich  

Wärme und Strahlung noch nicht möglich  

Erschütterungen noch nicht möglich  

Klima noch nicht möglich Energiekonzept 

Abfall nicht erheblich  

Kultur- und Sachgüter noch nicht möglich 
 
im weiteren Verfahren klären 
 

 

Tabelle: Zusammenfassende Bewertung 
(noch nicht möglich / nicht betroffen / nicht erheblich / erheblich nachteilig) 

 
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren fortgeschrieben, ergänzt und detailliert.  
 
 
 
 
Nürnberg, den 30.04.2019 
Verfasser:     
 
 
 

                                                
14 Spalte entfällt in der Regel in der Fassung zum Billigungs-/Satzungsbeschluss 
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Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes-     
entwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; da-
bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt wer-
den, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hat die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie 
nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Frei-      
flächen im Außenbereich. Gemäß dem 
Grundsatz des LEP sollen land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Gebiete erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur 
in dem unbedingt notwendigen Umfang für 
andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
sind historisch gewachsene Kulturlandschaf-
ten vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 

ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-    
gehalten werden. 
 
§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nieder-
schlagswässern bzw. deren sonstiger alterna-
tiver Ableitung den Vorrang. Mit Einführung 
des getrennten Gebührenmaßstabs für      
Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (In-
SEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet Leit-
linien für künftige gesamtstädtische Planun-
gen und Konzepte in Bezug auf die Gemein-
schaftsaufgabe Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, der eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen) die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-  
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
 
 
 

Artenschutz und Biologische Vielfalt
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG ge-
regelt. Aussagen zum Natura 2000-Konzept 
der EU finden sich in den §§ 31 bis 36 
BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum spe-
ziellen Artenschutz unterliegen nicht der Ab-
wägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 
 
 

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1. 
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte 
des Artenschutzes und des Biotopverbunds 
sowie des Ziels der Erhaltung von Gebieten 
mit hoher biologischer Vielfalt bei der Trassie-
rung von Verkehrswegen und der Auswei-
sung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen. 

 

140



Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: März. 2019 
 

 38 

Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt 
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Biotop-
verbund dient u.a. der dauerhaften Sicherung 

der Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer  
Wechselbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist. Der LAP soll die Lärmprobleme und 
-auswirkungen regeln und die ruhige Gebiete 
gegen eine Zunahme des Lärms schützen.  
 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 
als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen im bau-/immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 
der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht vollzieh-
bar sind. 
 

18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sport- 
anlagenlärmschutzverordnung bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Sportlärm, da 
ein Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern 
soll die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm 
(ausgenommen traditionelle Volksfeste und 
Kirchweihen) Anwendung finden. 
 
 
Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht-    
linie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozial-     
adäquat hinzunehmen sind. Das KJG lockert 
für Jugendspieleinrichtungen einige Regelun-
gen der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 

141



Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: März. 2019 
 

 39 

§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft ge-
setzt; darin enthalten ist u.a. eine Maßnahme-
nübersicht des bestehenden Luftreinhalte-/ 
Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. Fort-
schreibung (2010) und deren jeweiliger Um-
setzungsstand, sowie weitere (geplante)      
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 

Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7j (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gem. § 50 Abs. 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
 
 

Klima 
 
BauGB § 1 Abs. 5 und 6:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe im 
Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sind dadurch erweitert worden. 
Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insb. 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
 
 
 
 
 

BauGB § 1a Abs. 5:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
 
Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG):  
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien verpflichtet.  
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Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für den 
Neubau zu erreichen. 
 
EnEV: 
Die neue Energieeinsparverordnung ist am 
01. Mai 2014 in Kraft getreten. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zum 01. Januar 2016 weiter angehoben wor-
den und sind ein wichtiger Zwischenschritt hin 
zum EU-Niedrigstenergiegebäudebestand, 
der ab spätestens 2021 gilt. 
 
Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses v. 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle Da-
tengrundlage und Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Entwick-
lung werden in einer Klimafunktions- und      
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 

Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesregie-
rung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-20-
20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effizienz-
steigerung um 20%, Anteil der erneuerbaren 
Energien von 20%) erreicht werden. Zur An-
passung an den Klimawandel werden die vor-
geschlagenen Maßnahmen sukzessive er-
gänzt und aktualisiert. Im Kontext mit den 
Zielvorgaben des Masterplans Freiraum und 
des Stadtklimagutachtens werden Umset-
zungsstrategien entwickelt. 
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Plan 1.1.0: Bestandsplan mit Baumbestandsplan 
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Beschlussvorlage 
Stpl/090/2019 

 
 

 

 
 

 

Beratung Datum Behandlung Ziel 

Stadtplanungsausschuss 04.06.2019 öffentlich Beschluss 
 

Betreff: 

Satzung Nr. 69 "Fritz-Weidner-Straße"  
zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenweg, Eibacher 
Hauptstraße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der 
Eibacher Hauptstraße und der Mittagstraße 
Erlass der Satzung 
 
Anlagen: 

Übersichtsplan 
Satzung 
Begründung 
Umweltbericht 

Sachverhalt (kurz): 
Für das o.g. Gebiet gelten planungsrechtliche Festsetzungen des rechtsverbindlichen 
Baulinienplans Nr. 3058. Sowohl die Fritz-Weidner-Straße, als auch die Wohnbebauung 
wurden abweichend von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Baulinienplans 
ausgebaut. 
Die städtebaulichen Ziele dieses Baulinienplans sind aufgrund der tatsächlichen baulichen 
Entwicklung überholt bzw. nicht mehr gegeben und somit als obsolet anzusehen. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit und um die Abrechenbarkeit nach § 125 Baugesetzbuch 
(BauGB) zu ermöglichen, ist es notwendig, das Satzungsverfahren Nr. 69 durchzuführen und 
die bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen des Baulinienplans Nr. 3058 für diesen 
Bereich ersatzlos aufzuheben. Ein weitergehendes Regelungserfordernis durch die Stadt 
besteht nicht. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ging im Stadtplanungsamt keine Stellungnahme aus 
der Öffentlichkeit ein. Nach dem Erlass der Satzung soll die Satzung Nr. 69 im Amtsblatt 
bekannt gemacht werden. 
 
 

Ö  4Ö  4
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/090/2019 

 

Seite 2 von 4 

1. Finanzielle Auswirkungen: 

  Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen 

 Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 (→ weiter bei 2.) 

  Nein (→ weiter bei 2.) 

  Ja 

  Kosten noch nicht bekannt 

  Kosten bekannt 
 

 Gesamtkosten       € Folgekosten       € pro Jahr 

     dauerhaft   nur für einen begrenzten Zeitraum 

 davon investiv       € davon Sachkosten       € pro Jahr 

 davon konsumtiv       € davon Personalkosten       € pro Jahr 

 

 
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? 
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, 
ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: 

  Nein (→ weiter bei 3.) 

  Ja 

  Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans 

 
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von       Vollkraftstellen (Einbringung 

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) 

  Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/090/2019 

 

Seite 3 von 4 

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt   (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) 

  Ja  

  Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

      

 

3. Diversity-Relevanz: 

  Nein 
 

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 

 
  Ja Durch die Aufhebungssatzung ist keine Diversity-Relevanz gegeben. 

 

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: 
 

   RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 

   SÖR 
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stpl/090/2019 

 

Seite 4 von 4 

Beschlussvorschlag: 
1. Der Stadtplanungsausschuss beschließt die Satzung Nr. 69 "Fritz-Weidner-Straße", zur 
Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenwerg, Eibacher Hauptstraße 
und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher 
Hauptstraße und der Mittagstraße vom 14.11.2018, unter Hinweis auf die beigefügte 
Begründung vom 30.04.2019 und dem Umweltbericht vom 10.08.2018, gemäß § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung. 
 
Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
2. Der Stadtplanungsausschuss beschließt ferner, dass der Ausbau der im Bereich der 
Satzung gelegenen Verkehrsflächen den Anforderungen des § 125 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 4-7 BauGB entspricht. 
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Satzung Nr. 69 

zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenweg, Eibacher 
Hauptstraße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen 

der Eibacher Hauptstraße und der Mittagstraße 

Vom ...................... 

Die Stadt Nürnberg erlässt gemäß Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 
....................... auf Grund von 

§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) neugefasst in der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

folgende 

Satzung: 

Art. 1 

In dem im Planteil durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs bestimmten Gebiet 
zwischen Hopfengartenweg, Eibacher Hauptstraße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich 
der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher Hauptstraße und der Mittagstraße werden 
die Festsetzungen des Baulinienplans Nr. 3058 vom 22.01.1934, festgesetzt durch Ent-
schließung der Regierung von Mittelfranken (R.E.) vom 25.10.1935 (Nr. 2610) mit letzter 
Änderung vom 08.02.1935 aufgehoben. 

Der Planteil ist Bestandteil dieser Satzung. 

Art. 2 

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt in Kraft. 

Nürnberg, 
Stadt Nürnberg 

Dr. Ulrich Maly 
Oberbürgermeister 

Ö  4Ö  4
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Stadtplanungsamt 

 

BEGRÜNDUNG 
ZUR SATZUNG NR. 69 „FRITZ-WEIDNER-STRASSE“ 

zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenweg, Eibacher Haupt-
straße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher 
Hauptstraße und der Mittagstraße 

Stand: April 2019 

 

Abbildung 1: Luftbild des Geltungsbereichs 
Quelle:  © Stadt Nürnberg 2017 
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BEGRÜNDUNG 
ZUR SATZUNG NR. 69 
„FRITZ-WEIDNER-STRASSE“ 
zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenweg, Eibacher Haupt-
straße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher 
Hauptstraße und der Mittagstraße 
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BEGRÜNDUNG  
ZUR SATZUNG NR. 69 
„FRITZ-WEIDNER-STRASSE“ 
zur Aufhebung der Baulinien und Höhenlagen zwischen Hopfengartenweg, Eibacher Haupt-
straße und Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Fritz-Weidner-Straße zwischen der Eibacher 
Hauptstraße und der Mittagstraße 

I. PLANBERICHT 

I.1. ALLGEMEINES / ANLASS ZUR AUFSTELLUNG - PLANUNGSZIELE  

Für das o.g. Gebiet gelten planungsrechtliche Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bauli-
nienplans Nr. 3058.  Sowohl die Fritz-Weidner-Straße, als auch die Wohnbebauung wurden 
abweichend von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Baulinienplans ausgebaut.  
 
Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Satzung sind das Baugesetzbuch (BauGB) und die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften. Zuständig für die Aufstellung von Sat-
zungen ist die Gemeinde. Das Verfahren ist in den §§ 1 bis 10 BauGB geregelt. 
 
Um die Abrechenbarkeit nach § 125 BauGB zu ermöglichen, ist es notwendig, das Satzungs-
verfahren Nr. 69 durchzuführen und die bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen im 
o.g. Teilgebiet ersatzlos aufzuheben. 
 
Nach den Vorschriften des § 125 BauGB setzt die Herstellung von Erschließungsanlagen 
einen Bebauungsplan voraus. Gemäß § 125 Abs. 3 BauGB wird die Rechtmäßigkeit der Her-
stellung von Erschließungsanlagen durch Abweichungen von den Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht berührt, wenn diese Abweichungen mit den Grundzügen der Planung 
vereinbar sind und 

1. die Erschließungsanlagen hinter den Festsetzungen zurückbleiben oder 

2. die Erschließungsbeitragspflichtigen nicht mehr als bei einer plangemäßen Herstel-
lung belastet werden und die Abweichungen die Nutzung der betroffenen Grundstü-
cke nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Da der Ausbau der Verkehrserschließung den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bau-
linienplans Nr. 3058 nicht entspricht und auch die weiteren Voraussetzungen des § 125 Abs. 
3 BauGB nicht gegeben sind, ist die Aufhebung dieser Festsetzungen aus Gründen der 
Rechtssicherheit erforderlich. 

Der tatsächliche Ausbau entspricht den Zielsetzungen und Anforderungen des § 1 Abs. 4 bis 
7 BauGB. Mit der Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen kann der Ausbau der 
Straße abgerechnet werden. 

Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird abgesehen, da sich die Aufhebung der 
planungsrechtlichen Festsetzungen nicht oder nicht wesentlich auf das Plangebiet und die 
Nachbargebiete auswirkt (§ 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BauGB). 
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I.2. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

I.2.1. STÄDTEBAULICHE SITUATION 

I.2.1.1. Lage im Stadtgebiet / Topographie 

 
Abbildung 2: Lage im Stadtgebiet 
Quelle:  Geobasisdaten; © Bayerische Vermessungsverwaltung 
 
 

Der Bereich der Satzung Nr. 69 liegt im Südwesten der Stadt Nürnberg und hat eine Größe 
von circa 0,73 ha. Das Gebiet ist von der städtebaulichen Entwicklung abgeschlossen be-
baut. 
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I.2.2. PLANERISCHE VORGABEN / VORHANDENES PLANUNGSRECHT 

I.2.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben 

I.2.2.1.a. Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Darstellung im Flächennutzungsplan 
Quelle:  Stadtplanungsamt Nürnberg 

 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Wohnbaufläche und ein kleiner Teil als ge-
mischte Baufläche dargestellt. 

I.2.2.1.b. Baulinienkataster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Baulinienplan Nr. 3058 
Quelle:  Stadtplanungsamt Nürnberg 
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In dem Baulinienplan Nr. 3058 sind im Geltungsbereich vordere Baugrenzen, Grünflächenli-
nien, bestehende und geplante Flurstückgrenzen und bestehende sowie geplante Straßen-
verkehrsflächen festgesetzt. 

I.3. PLANUNGSKONZEPT UND AUSWIRKUNGEN 

Planerisches Ziel der Satzung Nr. 69 ist die ersatzlose Aufhebung vorhandener planungs-
rechtlicher Festsetzungen des Baulinienplans Nr.3058 im Geltungsbereich der Satzung. 

Auf die Planbeilage „Aufzuhebende Festsetzungen“ wird verwiesen. 

Die Fritz-Weidner-Straße ist für eine Straße im Wohngebiet ausreichend dimensioniert und 
alle Grundstücke entlang der Fritz-Weidner-Straße im Bereich der Satzung sind an das öf-
fentliche Straßenverkehrsnetz in ausreichender Breite angeschlossen. An der verkehrlichen 
Erschließung ändert sich durch die Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
nichts. Der Ausbau entspricht den Zielsetzungen und Anforderungen des § 1 Abs. 4 bis 7 
BauGB. Alle Grundstücke im Bereich der Satzung sind an das öffentliche Straßenverkehrs-
netz in ausreichender Breite angeschlossen. Die Aufhebung der planungsrechtlichen Fest-
setzungen wirkt sich auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht aus, da das Gebiet 
abgeschlossen bebaut ist.  

I.4. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 

Die Satzung Nr. 69 dient der Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen eines Teil-
bereichs des Baulinienplans Nr. 3058. Das Satzungsgebiet befindet sich im Innenbereich, 
ist Bestandteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche und ist abschließend entwickelt. Für alle 
Schutzgüter gilt, dass sich mit dieser Maßnahme nichts an der Bestandssituation ändert 
und somit keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß §1 Abs. 6 
Nr. 7 und §1 a BauGB zu erwarten sind. 

I.5. BETEILIGUNGEN 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung vom 20.07.2018 bis 17.08.2018 wurde 
keine relevante Stellungnahme abgegeben. 

Die Behördenbeteiligung und die öffentliche Auslegung wurden parallel vom 04.02.2019 bis 
08.03.2019 durchgeführt. 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung gingen keine relevante 
Stellungnahme ein. 

I.6. KOSTEN 

Durch die Satzung Nr. 69 zur Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen entstehen 
der Stadt Nürnberg voraussichtlich keine Kosten.  
 

Nürnberg, den 30.04.2019 
Stadtplanungsamt 

gez. 

Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 
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Umweltprüfung  

in der Bauleitplanung 

 
Satzung Nr. 69 „Fritz-Weidner-Straße“ zur Aufhebung eines Teilbereichs des Baulini-
enplans Nr. 3058 

 
1. Entwurf Umweltbericht Stand: 10.08.2018 
 

Abbildung: Geltungsbereich der Satzung Nr. 69 (Quelle: © Stadt Nürnberg)  

 
 
1. Ziel der Satzung, Plangrundlagen 
Das Satzungsverfahren Nr. 69 wird eingeleitet, um in einem Teilbereich des Baulinien-
plans Nr. 3058 planungsrechtliche Festsetzungen aufzuheben. Planungsanlass ist ein 
entgegen den Festsetzungen erfolgter Ausbau der Fritz-Weidner-Straße zwischen der 
Eibacher Hauptstraße und der Mittagstraße. Im Rahmen des Verfahrens ist eine Umwelt-
prüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen.      
 
Das Satzungsgebiet ist im Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan voll-
ständig als Wohnbaufläche dargestellt. 

Ö  4Ö  4
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Naturschutzrechtlich unter Schutz gestellte Gebiete liegen im Planungsgebiet nicht vor, 
aber es findet sich dort gemäß Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg geschützter 
Baumbestand.  
 
2. Bestandsanalyse, Bewertung und konfliktmindernde Maßnahmen  
Das Satzungsgebiet ist abschließend entwickelt und zeichnet sich durch gemischte Nut-
zung aus Wohnen und Gewerbe aus.  
 
Fläche, Boden, Grundwasser 
Das Satzungsgebiet befindet sich im Innenbereich, ist Bestandteil der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche und ist abschließend entwickelt, sodass kein weiterer Flächenverbrauch 
zu erwarten ist. Der Versiegelungsgrad ist mit 30 – 70% mittel, die Bodenfunktionen sind 
eingeschränkt. Altlasten und Altlastenverdachtsflächen liegen keine vor, ebenso kein 
Oberflächengewässer. Das Grundwasser ist in Tiefen zwischen 3 und 5 m anzutreffen. 
Die Grundwasserneubildung ist durch die Bebauung eingeschränkt. Die Schutzgüter Flä-
che wie auch Boden und Grundwasser haben eine geringe ökologische Bedeutung und 
Wertigkeit für das Plangebiet.   
Durch die Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen sind keine Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Fläche, Boden und Grundwasser zu erwarten. 
 
Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt, Landschaft 
Mit Ausnahme einiger größerer Bäume zwischen den Anwesen Nr. 78 und 76 an der Ei-
bacher Hauptstraße sind innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung weder wertvolle 
noch ortsbildprägende Grünstrukturen vorhanden, Lebensräume für Tiere sind grundsätz-
lich vorhanden. Die biologische Vielfalt ist aufgrund des hohen Versiegelungsgrades ge-
ring. Die Aufhebung des Baulinienplans hat keine Auswirkungen auf den Fortbestand des 
Baumbestands und die Tierwelt. Gemäß Baumschutzverordnung der Stadt Nürnberg ge-
schützter Baumbestand, wie er sich im Plangebiet und in seinem Umfeld befindet, unter-
liegt weiterhin dem satzungsgemäß bestimmten Schutz. Insgesamt hat das Satzungsge-
biet für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt und Landschaft eine geringe 
ökologische Bedeutung.  
Durch die Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen sind keine Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt sowie Landschaft zu erwar-
ten.  
 
Menschliche Gesundheit (Erholung, Lärm, Störfallvorsorge) 
Im Plangebiet sind mit Ausnahme weniger privater Grünflächen keine erholungswirksa-
men Flächen vorhanden, sodass dem „Schutzgut Erholung“ in dem Plangebiet nur eine 
geringe Bedeutung zukommt. Der Fortbestand der privaten Grünflächen wird durch die 
Aufhebung des Baulinienplanes nicht berührt.   
Die Aufhebung des Baulinienplans Nr. 3058 ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Zielsetzung der Satzung Nr. 69 für den Lärmschutz (Verkehr und Gewerbe) und die Stör-
fallvorsorge ohne Belang. Negative Auswirkungen sind somit durch die Aufhebung der 
planungsrechtlichen Festsetzungen auf das Schutzgut menschliche Gesundheit (in Be-
zug auf Erholung, Lärm und Störfallvorsorge) nicht zu erwarten.  
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Luft, Abfall, Klima, Sach- und Kulturgüter, Wechselwirkungen 
Die Aufhebung des Baulinienplans Nr. 3058 ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten 
Zielsetzung für die Lufthygiene und den Bereich Abfall ohne Belang. Die bioklimatische 
Situation ist im Plangebiet und seinem Umfeld günstig bis sehr günstig und liegt im Wir-
kungsbereich der lokal entstehenden Strömungssysteme. Für das Schutzgut Klima hat 
die vorgesehene Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen keine Auswirkun-
gen, ebenso ist sie für das Schutzgut Sach- und Kulturgüter als auch für Wechselwirkun-
gen der Schutzgüter ohne Belang.  

Umweltauswirkungen und konfliktmindernde Maßnahmen 
Durch die geplante Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen entstehen vo-
raussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umweltbelange und das Schutz-
gut Sach- und Kulturgüter. Konfliktmindernde Maßnahmen sind daher nicht erforderlich.  

3. Methodik – geprüfte Alternativen – Maßnahmen zur Überwachung
Eine Geländebegehung fand am 25.06.2018 statt. Standort- und Planungsalternativen
wurden nicht vorgelegt. Konfliktmindernde Maßnahmen sowie Überwachungsmaßnah-
men sind nicht erforderlich.

4. Zusammenfassung
Die Satzung Nr. 69 dient der Aufhebung der planungsrechtlichen Festsetzungen eines
Teilbereichs des Baulinienplans Nr. 3058. Das Satzungsgebiet befindet sich im Innenbe-
reich, ist Bestandteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche und ist abschließend entwickelt.
Für alle Schutzgüter gilt, dass sich mit dieser Maßnahme nichts an der Bestandssituation
ändert und somit keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß
§1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB zu erwarten sind.

Der vorliegende Umweltbericht stellt die Ergebnisse der Umweltprüfung dar und wird bei 
Bedarf im weiteren Verfahren fortgeschrieben. 

Nürnberg, den 10.08.2018 
Umweltamt / Umweltplanung 
i.A.

gez. Wellmann gez. Büttner  
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Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: Feb. 2018 
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Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes-     
entwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden, d.h. der 
Flächenverbrauch soll verringert und einer 
Innenverdichtung Vorrang gegeben werden. 
Bodenversiegelungen sollen auf das not-
wendige Maß begrenzt werden. Die Notwen-
digkeit der Umwandlung landwirtschaftlich 
oder als Wald genutzter Flächen soll be-
gründet werden; dabei sollen Ermittlungen 
zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbe-
sondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken und andere Nachverdichtungs-
möglichkeiten zählen können. Gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) hat die 
erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 
Flächen sowie die Bebauung unbebauter 
Flächen im beplanten und unbeplanten In-
nenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen 
vorgesehen sind, Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Frei-      flächen im Au-
ßenbereich. Gemäß dem Grundsatz des 
LEP sollen land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebiete erhalten werden. Insbesonde-
re hochwertige Böden sollen nur in dem un-
bedingt notwendigen Umfang für andere 
Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind histo-
risch gewachsene Kulturlandschaften vor 
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 

ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-    
gehalten werden. 
 
§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nie-
derschlagswässern bzw. deren sonstiger al-
ternativer Ableitung den Vorrang. Mit Einfüh-
rung des getrennten Gebührenmaßstabs für      
Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 
(InSEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet 
Leit-linien für künftige gesamtstädtische Pla-
nungen und Konzepte in Bezug auf die Ge-
meinschaftsaufgabe Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsaus-
schusses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, der eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen) die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-  
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
 
 
 

 
Artenschutz und Biologische Vielfalt 
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Ar-
tenschutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG 
geregelt. Aussagen zum Natura 2000-
Konzept der EU finden sich in den §§ 31 bis 
36 BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum 
speziellen Artenschutz unterliegen nicht der 
Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 

 
 
Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 
1. April 2008, nennt u.a. folgenden Hand-
lungsschwerpunkt: Berücksichtigung der As-
pekte des Artenschutzes und des Biotopver-
bunds sowie des Ziels der Erhaltung von 
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Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt bei 
der Trassierung von Verkehrswegen und der 

Ausweisung neuer Siedlungs- und Gewerbe-
flächen. 
 

Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Viel-
falt dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel 
festgesetzt, mind. 10% der Landesfläche als 
Netz verbundener Biotope zu sichern. Der 
Biotop-verbund dient u.a. der dauerhaften 

Sicherung der Populationen wildlebender 
Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Le-
bensstätten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederher-
stellung und Entwicklung funktionsfähiger 
ökologischer  Wechselbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die we-
sentliche Änderung von öffentlichen Straßen 
sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist. Der LAP soll die Lärmprobleme 
und -auswirkungen regeln und die ruhige 
Gebiete gegen eine Zunahme des Lärms 
schützen.  
 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA Lärm): dient dem Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaft vor sowie 
der Vorsorge gegen schädliche(n) Umwelt-
einwirkungen durch Geräusche. Sie gilt für 
Anlagen, die als (nicht) genehmigungsbe-
dürftige Anlagen den Anforderungen des 
BImSchG (Zweiter Teil) unterliegen im bau-
/immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren sowie bei Nachbarschafts-
beschwerden. Sie legt u.a. gebietsbezogene 
Immissionsrichtwerte für Anlagenlärm fest, 
die am Immissionsort in der Summe nicht 
überschritten werden dürfen. Die Regelun-
gen der TA Lärm bestimmen die Grenze der 
Abwägung für Gewerbe- bzw. Anlagenlärm, 

da ein Bebauungsplan keine Festsetzungen 
treffen darf, die nicht vollziehbar sind. 
 
18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben wer-
den und einer Genehmigung nach BImSchG 
nicht bedürfen. Sie legt gebietsbezogene 
Immissionsrichtwerte für Sportlärm fest, die 
am Immissionsort in der Summe nicht über-
schritten werden dürfen. Die Regelungen der 
Sport- anlagenlärmschutzverordnung be-
stimmen die Grenze der Abwägung für 
Sportlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht voll-
ziehbar sind. In Bayern soll die 18. BImSchV 
auch für Freizeitlärm (ausgenommen traditi-
onelle Volksfeste und Kirchweihen) Anwen-
dung finden. 
 
 
Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht-    
linie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrich-
tungen – KJG): regelt in Bayern die Zuläs-
sigkeit von Immissionen durch Geräusche 
von Kinder- und Jugendspieleinrichtungen in 
der Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es 
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legt u.a. fest, dass die natürlichen Lebens-
äußerungen von Kindern, die Ausdruck na-
türlichen Spielens oder anderer kindlicher 
Verhaltensweisen sind, im Wohnumfeld als 
sozial-     adäquat hinzunehmen sind. Das 
KJG lockert für Jugendspieleinrichtungen ei-
nige Regelungen der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung. 
§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft 
gesetzt; darin enthalten ist u.a. eine Maß-
nahmenübersicht des bestehenden Luftrein-
halte-/ Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. 
Fortschreibung (2010) und deren jeweiliger 
Umsetzungsstand, sowie weitere (geplante)      
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die 
Grenzwerte der 39. BImSchV; sie betreffen 
überwiegend das Schutzgut „Menschliche 
Gesundheit“, einzelne Grenzwerte zielen 
auch auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsaus-
schusses vom 27.03.2014: 
 

Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 
Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7j (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge 
i.S. des immissionsschutzrechtlichen Tren-
nungsgrundsatzes gem. § 50 Abs. 1 BIm-
SchG in den Katalog der zu berücksichtigen-
den Umweltbelange sowie durch das Einfü-
gen hierfür differenzierterer Festsetzungs-
möglichkeiten in § 9 BauGB zu einer erhöh-
ten Gewichtung dieses Belangs in der Bau-
leitplanung. Des Weiteren besteht nunmehr 
die Pflicht zur Berücksichtigung der Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastro-
phen (außerhalb des Störfallrechts) zu er-
warten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i.  
 
 

Klima 
 
BauGB § 1 Abs. 5 und 6:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe 
im Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung 
des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 
den Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange 
des Klimaschutzes und der Anpassung an 
den Klimawandel sind dadurch erweitert 
worden. Bauleitpläne sollen dazu beitragen, 
den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
insb. auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern. 

 
 
 
 
 
 
BauGB § 1a Abs. 5:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschut-
zes sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen, Rechnung getragen werden. 
 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
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Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
 
Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG):  
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien verpflichtet.  
Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für 
den Neubau zu erreichen. 
 
EnEV: 
Die neue Energieeinsparverordnung ist am 
01. Mai 2014 in Kraft getreten. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zum 01. Januar 2016 weiter angehoben 
worden und sind ein wichtiger Zwischen-
schritt hin zum EU-
Niedrigstenergiegebäudebestand, der ab 
spätestens 2021 gilt. 
 
Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses v. 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grundla-
ge für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle Da-
tengrundlage und Analyse der klimaökologi-
schen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Ent-
wicklung werden in einer Klimafunktions- und      
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 
Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesre-
gierung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-
20-20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effi-
zienzsteigerung um 20%, Anteil der erneuer-
baren Energien von 20%) erreicht werden. 
Zur Anpassung an den Klimawandel werden 
die vorgeschlagenen Maßnahmen sukzessi-
ve ergänzt und aktualisiert. Im Kontext mit 

den Zielvorgaben des Masterplans Freiraum 
und des Stadtklimagutachtens werden Um-
setzungsstrategien entwickelt. 
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